
 

Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Entschuldung mittelloser Personen, zur Stärkung der 
Gläubigerrechte sowie zur Regelung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen 
 

A. Problem und Ziel 

Es besteht nahezu einhelliger Konsens, dass das Restschuldbefreiungsverfahren für mittellose 

Personen zu aufwändig ist, da diesem Verfahren zwingend ein Insolvenzverfahren vorzuschalten 

ist. Die Durchführung einer Gesamtvollstreckung ist – von der Ordnungsfunktion des Verfahrens 

abgesehen – nicht durch das Interesse der Gläubiger geboten, da sie in diesen Fällen mit über-

wiegender Wahrscheinlichkeit keine Befriedigung erwarten können. Im Interesse der überschulde-

ten Menschen, aber auch um den knappen Ressourcen der Justiz Rechnung zu tragen, müssen 

einfachere Wege der Entschuldung gefunden werden. 

Auch im Verbraucherinsolvenzverfahren sollen Änderungen vorgenommen werden, die das Ver-

fahren flexibler, effektiver und weniger aufwändig gestalten.  

Zur Stärkung der Gläubigerrechte enthält der Gesetzentwurf weitere Änderungen des Insolvenz-

verfahrens.  

Durch eine Regelung zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen sollen der Wirtschafts- und Forschungs-

standort Deutschland nachhaltig gestärkt, eine mögliche Abwanderung von Unternehmen in das 

Ausland verhindert und Investitionen der Lizenznehmer im Insolvenzfall gesichert werden. 

B.  Lösung 

Der Gesetzentwurf sieht bei mittellosen Schuldnern ein erheblich vereinfachtes Verfahren vor: 

Wird der Insolvenzantrag nach Prüfung durch einen vorläufigen Treuhänder mangels Masse ab-

gewiesen, so schließt sich unmittelbar – ohne die bisher zwingend erforderliche Durchführung des 

Insolvenzverfahrens – das Restschuldbefreiungsverfahren an. Für dieses sogenannte Entschul-

dungsverfahren gelten teilweise besondere Regelungen. Der Schuldner hat für die Durchführung 

des Verfahrens zumutbare Kostenbeiträge zu leisten.  

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf weitere Vorschriften, um das Verbraucherinsolvenz- und 

das Restschuldbefreiungsverfahren effektiver auszugestalten: Im Verbraucherinsolvenzverfahren 

sollen die Einigungschancen zwischen Schuldner und Gläubigern erhöht werden. Dazu werden 

der außergerichtliche und gerichtliche Einigungsversuch zusammengeführt. Um die missbräuchli-
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che Inanspruchnahme des Verfahrens zu verhindern, werden die Gläubigerrechte gestärkt. Außer-

dem wird die Erteilung der Restschuldbefreiung für unredliche Schuldner erschwert. 

Zur Verminderung von Forderungsausfällen insbesondere öffentlich-rechtlicher Gläubiger im Insol-

venzverfahren enthält der Gesetzentwurf verschiedene Regelungen: In § 14 der Insolvenzordnung 

(InsO) wird vorgesehen, dass ein Insolvenzantrag auch nach Bezahlung der Forderung aufrecht 

erhalten bleiben kann. Hierdurch wird die rechtzeitige Verfahrenseröffnung gefördert, die Chance 

der Sanierung und der Gläubigerbefriedigung erhöht und zugleich der Verwaltungsaufwand der 

öffentlich-rechtlichen Gläubiger deutlich reduziert. Um Sanierungschancen zu fördern, können der 

vorläufige Insolvenzverwalter und jeder potenzielle Insolvenzgläubiger von einer Person, die den 

Insolvenzantrag entgegen einer Insolvenzantragspflicht schuldhaft nicht oder nicht rechtzeitig ge-

stellt hat, einen Vorschuss zur Deckung der Verfahrenskosten verlangen. Eine solche Person soll 

zudem in dem Insolvenzverfahren über ihr Privatvermögen keine Restschuldbefreiung erhalten. In 

§ 55 InsO wird schließlich klargestellt, dass die von einem vorläufigen Insolvenzverwalter mit Ein-

zelermächtigung begründeten Verbindlichkeiten einschließlich der darauf entfallenden Umsatz-

steuer mit Insolvenzeröffnung vorab zu berichtigen sind. 

Die Insolvenzfestigkeit von Lizenzen wird in einem neu einzufügenden § 108a InsO-E geregelt; 

dabei wird dem Interesse des Lizenznehmers am Bestand des Lizenzvertrags besonders Rech-

nung getragen. 

C.  Alternativen 

Beibehaltung der Verfahrenskostenstundung oder Einführung eines eigenständigen Entschul-

dungsverfahrens außerhalb des Insolvenzrechts. 

D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1.  Bund 

a)  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Keine 

b)  Vollzugsaufwand 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt sind nicht zu erwarten. 

2.  Länder 

a)  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Keine 
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b)  Vollzugsaufwand 

Der Gesetzentwurf wird zu deutlichen Einsparungen führen: Die Aufwendungen für die Erstattung 

der Vergütung des vorläufigen Treuhänders aus der Staatskasse werden durch den Verzicht auf 

die Verfahrenseröffnung und die damit bisher zwingend einhergehende Bestellung eines Insol-

venzverwalters bzw. Treuhänders kompensiert. Der geringere Tätigkeitsumfang des vorläufigen 

Treuhänders und der hieraus resultierende geringere Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse, 

der Verzicht auf die Einschaltung eines Sachverständigen im Eröffnungsverfahren sowie der Ver-

fahrenskostenbeitrag der Schuldner und die Heranziehung der im Entschuldungsverfahren anfal-

lenden Vermögenswerte bewirken insgesamt drastische Einspareffekte. Außerdem werden die 

Justizhaushalte der Länder durch den Verzicht auf eine Stundung der Verfahrenskosten und durch 

die Änderung der Beratungshilfe, aber auch durch die Verfahrenserleichterungen im Verbraucher-

insolvenz- und im Restschuldbefreiungsverfahren spürbar entlastet.  

E.  Sonstige Kosten 

Durch die Neuausgestaltung des Restschuldbefreiungsverfahrens wird der Schuldner angehalten, 

eigene Anstrengungen zu einer Befriedigung der Gläubiger zu unternehmen. Eine Kostenentlas-

tung für öffentlich-rechtliche Gläubiger, insbesondere den Fiskus und die Sozialversicherungsträ-

ger, ist durch die Neuregelung in § 14 InsO-E zu erwarten, weil erhebliche Aufwendungen für die 

wiederholte Stellung von Insolvenzanträgen und für die Forderungsbeitreibung entfallen.  

Die Kostenbelastung der Wirtschaft wird ferner durch die Insolvenzfestigkeit der Lizenzen gesenkt, 

weil Maßnahmen zur Sicherung der Rechtspositionen der Lizenznehmer – insbesondere durch 

Verlagerung der lizenznehmenden Unternehmen in das Ausland sowie die damit verbundene Be-

ratung – entfallen. 

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-

niveau, sind nicht zu erwarten. 

F.  Bürokratiekosten 

Mit dem Entwurf werden faktisch keine Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger, die Wirt-

schaft und die Verwaltung eingeführt, geändert oder aufgehoben. 

 

 



 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Entschuldung mittelloser Personen, zur Stärkung 
der Gläubigerrechte sowie zur Regelung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen 

 

Vom … 

 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung der Insolvenzordnung 

Die Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl I S. 2866), zuletzt geändert durch …, 

wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Hat der Schuldner die Restschuldbefreiung beantragt, wird ihm auf seinen An-

trag ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt seiner Wahl nur beigeordnet, wenn die 

Vertretung durch einen Rechtsanwalt trotz der dem Gericht obliegenden Fürsorge er-

forderlich erscheint. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Gläubiger die Ver-

sagung der Restschuldbefreiung beantragt hat. Im Übrigen ist eine Bewilligung der 

Prozesskostenhilfe für diesen Schuldner ausgeschlossen.“ 

2. Die §§ 4a bis 4d werden aufgehoben. 

3. Dem § 14 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Antrag wird nicht allein dadurch unzulässig, dass die Forderung nach Antrag-

stellung erfüllt wird.“ 

4. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „oder die Kosten nach § 4a gestundet werden“ 

gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Hat das Gericht einem Schuldner die Restschuldbefreiung nach § 291 angekündigt, 

so wird dies dort vermerkt.“ 
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c)  In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Gesellschaftsrechts“ durch die Wörter „Insolvenz- 

oder Gesellschaftsrechts“ ersetzt. 

d)  Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Zur Leistung eines Vorschusses nach Absatz 1 Satz 2 ist jede Person verpflich-

tet, die den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens entgegen den Vorschriften 

des Insolvenz- oder Gesellschaftsrechts pflichtwidrig und schuldhaft nicht gestellt hat. 

Ist streitig, ob die Person pflichtwidrig und schuldhaft gehandelt hat, so trifft sie die 

Beweislast. Die Zahlung des Vorschusses kann der vorläufige Insolvenzverwalter 

sowie jede Person verlangen, die einen begründeten Vermögensanspruch gegen den 

Schuldner hat.“ 

5. § 27 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 270 bleibt unberührt.“ 

6. Dem § 29 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Liegen die Voraussetzungen für ein Verfahren nach § 5 Abs. 2 Satz 1 vor, kann das Ge-

richt nur einen Prüfungstermin bestimmen.“ 

7. § 55 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Verbindlichkeiten, die ein vorläufiger Insolvenzverwalter begründet hat, auf den 

die Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Schuldners übergegangen ist, gelten 

einschließlich der öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten nach der Eröffnung des Insol-

venzverfahrens als Masseverbindlichkeiten. Gleiches gilt für Verbindlichkeiten aus einem 

Dauerschuldverhältnis, soweit der vorläufige Insolvenzverwalter für das von ihm verwal-

tete Vermögen die Gegenleistung in Anspruch genommen hat. Die Sätze 1 und 2 gelten 

auch für Verbindlichkeiten, die ein vorläufiger Insolvenzverwalter nach § 22 Abs. 2 auf 

Grund einer von dem Insolvenzgericht erteilten Einzelermächtigung begründet hat.“ 

8. § 63 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Tätigkeit des vorläufigen Insolvenzverwalters wird besonders vergütet. Er er-

hält in der Regel 25 vom Hundert der Vergütung des Insolvenzverwalters bezogen auf 

das Vermögen, auf das sich seine Tätigkeit während des Eröffnungsverfahrens er-

streckt. Beträgt die Differenz des tatsächlichen Werts der Berechnungsgrundlage der 

Vergütung zu dem der Vergütung zugrunde gelegten Wert mehr als 20 vom Hundert, so 

kann das Gericht den Beschluss über die Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters 
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bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Vergütung des Insolvenzverwalters än-

dern.“ 

9. § 65 wird wie folgt gefasst: 

„Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, die Vergütung und die Erstattung 

der Auslagen des vorläufigen Insolvenzverwalters und des Insolvenzverwalters sowie 

das hierfür maßgebliche Verfahren durch Rechtsverordnung näher zu regeln.“ 

10. In § 73 Abs. 2 werden die Wörter „§ 63 Abs. 2 sowie die“ durch das Wort „Die“ ersetzt. 

11. § 88 wird wie folgt geändert:  

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Wird, nachdem eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern über die 

Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans erfolglos versucht worden ist, 

ein Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 304 eröffnet, beträgt die in Absatz 1 ge-

nannte Frist drei Monate.“ 

12. Nach § 108 wird folgender § 108a eingefügt: 

„§ 108a 
Schuldner als Lizenzgeber 

Ein vom Schuldner als Lizenzgeber abgeschlossener Lizenzvertrag über ein Recht 

am geistigen Eigentum besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort. Dies gilt für ver-

tragliche Nebenpflichten nur in dem Umfang, als deren Erfüllung zwingend geboten ist, 

um dem Lizenznehmer eine Nutzung des geschützten Rechts zu ermöglichen. Besteht 

zwischen der im Lizenzvertrag vereinbarten Vergütung und einer marktgerechten Vergü-

tung ein auffälliges Missverhältnis, so kann der Insolvenzverwalter eine Anpassung der 

Vergütung verlangen; in diesem Fall kann der Lizenznehmer den Vertrag fristlos kündi-

gen.“ 
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13. In § 114 Abs. 1 werden die Wörter „zwei Jahren“ durch die Wörter „einem Jahr“ ersetzt. 

14.  In § 174 Abs. 2 werden nach den Wörtern „Handlung des Schuldners“ die Wörter „oder 

eine Unterhaltspflichtverletzung nach § 302 Nr. 1“ eingefügt. 

15.  § 175 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Hat ein Gläubiger eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten 

Handlung oder aus rückständigem Unterhalt, den der Schuldner vorsätzlich pflichtwidrig 

nicht gewährt hat, angemeldet, so hat das Insolvenzgericht den Schuldner auf die 

Rechtsfolgen des § 302 und auf die Möglichkeit des Widerspruchs hinzuweisen.“ 

16. In § 207 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „oder die Kosten nach § 4a gestundet werden“ 

gestrichen und die Angabe „§ 26 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 26 Abs. 3 und 4“ ersetzt. 

17. Dem § 286 wird folgender Satz angefügt: 

„Wird der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen, so 

wird der Schuldner im Entschuldungsverfahren nach § 289b von den Verbindlichkeiten 

befreit, die zum Zeitpunkt der Abweisung mangels Masse einen begründeten Vermö-

gensanspruch gegen den Schuldner darstellen.“ 

18. § 287 wird wie folgt geändert: 

a)  Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Kann der Schuldner Restschuldbefreiung voraussichtlich nur im Entschuldungsver-

fahren nach § 289b erlangen, so hat er innerhalb von zwei Monaten nach Antragstel-

lung ein Verzeichnis des vorhandenen Vermögens und des Einkommens, eine Zu-

sammenfassung des wesentlichen Inhalts dieses Verzeichnisses, ein Verzeichnis der 

Gläubiger und ein Verzeichnis der gegen den Schuldner gerichteten Forderungen 

vorzulegen. Liegen für den Schuldner die in § 305 Abs. 1 Nr. 3 genannten Verzeich-

nisse vor, die nicht älter als sechs Monate sind, so kann auf diese verwiesen werden; 

sie werden damit Bestandteil des Antrags. Der Schuldner hat dem Antrag eine Erklä-

rung beizufügen, ob einer der Versagungsgründe des § 290 Abs. 1 Nr. 1 und 3 vor-

liegt. Wird ein vorläufiger Treuhänder bestellt, so hat der Schuldner die Richtigkeit 

und Vollständigkeit seiner in den Verzeichnissen und der Erklärung gemachten An-

gaben nach Belehrung durch den vorläufigen Treuhänder schriftlich an Eides statt zu 

versichern.“ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1werden nach dem Wort „Insolvenzverfahrens“ die Wörter „, im Fall der 

Abweisung mangels Masse für die Zeit von sechs Jahren nach dem Erlass des 

Abweisungsbeschlusses,“ eingefügt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„§ 27 Abs. 3 gilt entsprechend.“ 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates für die Beteiligten Formulare für die nach den Absät-

zen 1 und 2 vorzulegenden Anträge und Erklärungen einzuführen. Soweit nach  

Satz 1 Formulare eingeführt sind, muss sich der Schuldner ihrer bedienen. § 305 

Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend.“  

19. § 289 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 werden jeweils die Wörter „im Schlusstermin“ 

gestrichen. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Wird das Insolvenzverfahren nach § 207 oder § 211 eingestellt, so kann der 

Schuldner Restschuldbefreiung im Entschuldungsverfahren nach § 289b nur erlan-

gen, wenn die Barmittel gemäß § 207 Abs. 3 verwendet wurden oder eine Verteilung 

nach § 209 erfolgt ist.“ 

20. Nach § 289 werden folgende §§ 289a bis 289c eingefügt: 

„§ 289a 
Bestellung eines vorläufigen Treuhänders 

(1) Hat der Schuldner einen Antrag auf Erteilung einer Restschuldbefreiung gestellt 

und reicht sein Vermögen voraussichtlich nicht aus, um die Kosten des Insolvenzverfah-

rens zu decken, so hat das Gericht einen vorläufigen Treuhänder zu bestellen, für den 

die §§ 22, 56, 58 bis 66 entsprechend gelten. Seine Bestellung ist wie die Anordnung 

von Verfügungsbeschränkungen nach § 23 öffentlich bekannt zu machen. Neben der 

Bestellung eines Treuhänders ist eine Maßnahme nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 nicht 

zulässig. 



 

 

- 6 -

(2) Die Bestellung eines vorläufigen Treuhänders unterbleibt, wenn die Kosten für die 

Einleitung des Entschuldungsverfahrens nicht beglichen sind. In diesem Fall fordert das 

Insolvenzgericht den Schuldner auf, die Kosten innerhalb von zwei Wochen zu berichti-

gen. Kommt der Schuldner dieser Aufforderung nicht nach, so gilt sein Antrag auf Rest-

schuldbefreiung als zurückgenommen.  

(3) Der vorläufige Treuhänder prüft insbesondere anstelle eines Sachverständigen, 

ob die Verfahrenskosten gedeckt sind. Er hat die vorhandenen Barmittel zu sichern und 

mit Zustimmung des Gerichts für die Kosten des Verfahrens zu verwenden. Ferner hat 

er den Schuldner anhand der gegen diesen geltend gemachten Forderungen über die 

Folgen zu unterrichten, wenn eine Forderung nach § 302 von der Restschuldbefreiung 

ausgenommen ist.  

(4) Gehört der Schuldner zu dem in § 304 Abs. 1 genannten Personenkreis, so hat 

der vorläufige Treuhänder mit ihm die Verzeichnisse nach § 305 Abs. 1 Nr. 3 zu erörtern, 

ihn über die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung zu belehren und darauf hin-

zuwirken, dass er die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner in den Verzeichnissen und 

der Erklärung nach § 287 Abs. 1 gemachten Angaben schriftlich an Eides statt versi-

chert. 

(5) Gelten für den Schuldner die besonderen Vorschriften des Neunten Teils nicht, so 

hat der vorläufige Treuhänder ihn bei dem Ausfüllen der Verzeichnisse nach § 287  

Abs. 1 zu unterstützen, ihn über die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung zu be-

lehren und darauf hinzuwirken, dass er die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner in den 

Verzeichnissen und der Erklärung nach § 287 Abs. 1 gemachten Angaben schriftlich an 

Eides statt versichert. In seinem Bericht hat sich der vorläufige Treuhänder auch zu An-

fechtungstatbeständen zu äußern. 

(6) Dem vorläufigen Treuhänder steht für seine Vergütung und seine Auslagen ein 

Anspruch gegen die Staatskasse zu, soweit das Vermögen des Schuldners dafür nicht 

ausreicht. 

§ 289b 
Einleitung des Entschuldungsverfahrens 

(1) Ist unter Berücksichtigung des Berichts des vorläufigen Treuhänders der Insol-

venzantrag mangels Masse abzuweisen und hat der Schuldner die Verzeichnisse und 

die Erklärung nach § 287 Abs. 1 und 2 nicht vollständig vorgelegt, fordert ihn das Insol-

venzgericht auf, das Fehlende unverzüglich zu ergänzen. Kommt der Schuldner dieser 

Aufforderung nicht innerhalb eines Monats nach, so ist sein Antrag auf Restschuldbe-
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freiung durch Beschluss, gegen den dem Schuldner die sofortige Beschwerde zusteht, 

als unzulässig zu verwerfen. Andernfalls beschließt das Gericht mit der Abweisung 

mangels Masse die Einleitung des Entschuldungsverfahrens. 

(2) In den Fällen des § 289 Abs. 3 beschließt das Gericht die Einleitung des Ent-

schuldungsverfahrens mit der Einstellung des Insolvenzverfahrens.  

(3) § 114 gilt mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens der Erlass des Beschlusses nach § 291 tritt. 

§ 289c 
Entscheidung im Entschuldungsverfahren 

(1) Der Beschluss nach den §§ 26, 207 oder nach § 211 ist unter Hinweis auf den An-

trag auf Restschuldbefreiung öffentlich bekannt zu machen. Die Gläubiger sind darauf 

hinzuweisen, dass die Verzeichnisse nach § 287 Abs. 1 beim Insolvenzgericht zur Ein-

sicht der Beteiligten niedergelegt sind.  

(2) Die Restschuldbefreiung ist auf Antrag eines Gläubigers oder von Amts wegen zu 

versagen, wenn ein Versagungsgrund nach § 290 Abs. 1 vorliegt. Der Antrag kann nur 

innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten, die mit der öffentlichen Bekanntma-

chung nach Absatz 1 beginnt, gestellt werden. Die §§ 290 Abs. 2 und 297a Abs. 2 gelten 

entsprechend. § 292 Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Treuhänder mit 

der Überwachung von jedem beteiligten Gläubiger auf dessen Kosten beauftragt werden 

kann. Hierauf sind die Gläubiger in der öffentlichen Bekanntmachung hinzuweisen. 

(3) Gegen den Beschluss über den Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung 

steht dem Schuldner und jedem Gläubiger, der die Versagung der Restschuldbefreiung 

beantragt hat, die sofortige Beschwerde zu. Der rechtskräftige Beschluss ist öffentlich 

bekannt zu machen.“ 

21. § 290 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„In dem Beschluss nach § 289 ist die Restschuldbefreiung von Amts wegen oder 

auf einen spätestens im Schlusstermin gestellten Antrag eines Insolvenzgläubi-

gers zu versagen, wenn“. 

bb) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt: 
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„1a. der Schuldner wegen einer zum Nachteil des Antrag stellenden Insolvenz-

gläubigers begangenen Straftat rechtskräftig zu einer Geldstrafe von min-

destens neunzig Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe verurteilt worden 

ist, sofern der der Verurteilung zugrunde liegende Straftatbestand dem 

Schutz des Eigentums oder des Vermögens zu dienen bestimmt ist; dies gilt 

auch für eine Steuerstraftat nach den §§ 370, 373 und 374 der Abgaben-

ordnung;“ 

cc) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a eingefügt: 

„3a. in den letzten drei Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens oder nach diesem Antrag dem Schuldner Restschuldbefreiung nach 

§ 290 Absatz 1 Nr. 5 oder 6 versagt wurde; dies gilt auch im Falle des 

§ 297a, wenn die nachträgliche Versagung auf Gründe nach § 290 Abs. 1 

Nr. 5 oder 6 gestützt worden ist;“ 

dd)  In Nummer 5 werden die Wörter „während des Insolvenzverfahrens“ gestrichen 

und das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

ee) In Nummer 6 werden die Angabe „§ 305 Abs. 1 Nr. 3“ durch die Angabe „ den 

§§ 287 Abs. 1 Satz 3, 305 Abs. 1 Nr. 3“ und der Punkt am Ende durch das Wort 

„oder“ ersetzt.  

ff)  Folgende Nummer 7 wird angefügt: 

„7.  der Schuldner als vertretungsberechtigtes Organ einer Gesellschaft oder als 

Gesellschafter den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens pflichtwid-

rig und schuldhaft nicht oder nicht rechtzeitig gestellt hat.“ 

b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Die Versagung von Amts wegen erfolgt nur, wenn ein Versagungsgrund nach 

Absatz 1 Nr. 1 oder Nr. 3 vorliegt.“ 



 

 

- 9 -

22. In § 291 Abs. 1 wird die Angabe „§ 290“ durch die Angabe „§ 289c Abs. 2 oder des 

§ 290“ und die Angabe „§ 297 oder § 298“ durch die Angabe „§§ 297 bis 298“ ersetzt.  

23. § 292 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 2 werden die Wörter „sofern die nach § 4a gestundeten Verfahrenskosten ab-

züglich der Kosten für die Beiordnung eines Rechtsanwalts berichtigt sind“ durch die 

Wörter „sofern die Verfahrenskosten berichtigt sind“ ersetzt. 

b)  In Satz 4 werden nach dem Wort „abzuführen“ die Wörter „, sofern die Verfahrens-

kosten berichtigt sind“ eingefügt. 

c)  Satz 5 wird wie folgt gefasst:  

„Der Treuhänder kann die Verteilung längstens bis zum Ende der Laufzeit der Abtre-

tungserklärung aussetzen, wenn dies mit Rücksicht auf die Geringfügigkeit der zu 

verteilenden Beträge angemessen erscheint; er hat dies dem Gericht einmal jährlich 

unter Angabe der Höhe der erlangten Beträge mitzuteilen.“ 

24. Nach § 292 wird folgender § 292a eingefügt: 

„§ 292a 
Verteilung auf Grund des besonderen Feststellungsverfahrens  

(1) Liegt ein Schlussverzeichnis nicht vor, sind die Beträge, die der Treuhänder durch 

die Abtretung erlangt, und die sonstigen Leistungen zunächst zur Berichtigung der Ver-

gütung des Treuhänders, sodann zur Berichtigung der übrigen Kosten des Verfahrens 

zu verwenden. Der Treuhänder teilt dem Gericht einmal jährlich die Höhe der erlangten 

Beträge mit und gibt dabei an, ob bis zum Ende der Laufzeit der Abtretungserklärung un-

ter Berücksichtigung auch der Kosten des besonderen Feststellungsverfahrens Beträge 

für eine Verteilung an die Gläubiger zur Verfügung stehen. Wenn dies feststeht, ordnet 

das Gericht die Durchführung des besonderen Feststellungsverfahrens an, das in der 

Regel schriftlich durchgeführt werden soll. 

(2) In dem Beschluss über die Anordnung des besonderen Feststellungsverfahrens 

fordert das Gericht die Gläubiger auf, ihre Forderungen innerhalb einer Notfrist von drei 

Monaten unter Beachtung des § 174 beim Treuhänder anzumelden. Die Anordnung ist 

öffentlich bekannt zu machen und den Gläubigern sowie dem Schuldner besonders zu-

zustellen. § 8 Abs. 3 gilt entsprechend. Für die Durchführung des besonderen Feststel-

lungsverfahrens gelten die §§ 174 bis 186 entsprechend. Die Entscheidung über die Er-



 

 

- 10 -

teilung der Restschuldbefreiung steht der Durchführung des besonderen Feststellungs-

verfahrens nicht entgegen.  

(3) Für die Verteilung gilt § 292 Abs. 1 Satz 2 bis 4 mit der Maßgabe, dass an die 

Stelle des Schlussverzeichnisses ein Verteilungsverzeichnis tritt, das der Treuhänder im 

Anschluss an das Verfahren nach Absatz 2 aufstellt. Einwendungen eines Gläubigers 

gegen das Verteilungsverzeichnis sind bis zum Ablauf von drei Wochen nach der öffent-

lichen Bekanntmachung nach Absatz 2 Satz 2 bei dem Insolvenzgericht zu erheben. Mit 

der Verteilung darf nur begonnen werden, wenn ihr das Gericht nach Ablauf dieser Frist 

zugestimmt hat. Im Übrigen gelten die §§ 188 bis 191, 193, 194 Abs. 2 und 3 sowie 

§ 201 entsprechend.  

(4) Das Gericht kann von der Anordnung des besonderen Feststellungsverfahrens 

absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die Geringfügigkeit des nach Abzug der Kosten zu 

verteilenden Betrages angemessen erscheint. Wird ein nachträgliches Feststellungsver-

fahren nicht durchgeführt, ist der Betrag nach Beendigung des Verfahrens dem Schuld-

ner zu überlassen.  

(5) Wird das Entschuldungsverfahren im Anschluss an eine Verfahrenseinstellung 

nach § 207 oder § 211 durchgeführt, gelten die Absätze 1 bis 4 mit der Maßgabe ent-

sprechend, dass die Durchführung des besonderen Feststellungsverfahrens unterbleibt, 

wenn bereits ein Verteilungsverzeichnis nach § 188 vorliegt, das der Verteilung nach 

§ 292 Abs. 1 zugrunde zu legen ist.“ 

25. § 293 wird wie folgt gefasst: 

„§ 293 
Vergütung des vorläufigen Treuhänders und des Treuhänders 

(1) Der Treuhänder und der vorläufige Treuhänder haben Anspruch auf Vergütung für 

ihre Tätigkeit und auf Erstattung angemessener Auslagen. Dabei ist ihrem Zeitaufwand 

und dem Umfang ihrer Tätigkeit Rechnung zu tragen. 

(2) Die §§ 64 und 65 gelten entsprechend.“ 

26. § 296 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„Vor der Entscheidung sind der Treuhänder, der Schuldner und der Insolvenzgläubiger, 

der den Antrag gestellt hat, zu hören.“ 
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27. § 297 wird wie folgt gefasst: 

„§ 297 
Insolvenzstraftaten 

(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung von Amts wegen oder auf 

Antrag eines Insolvenzgläubigers, wenn der Schuldner in dem Zeitraum zwischen 

Schlusstermin und Aufhebung des Insolvenzverfahrens oder während der Laufzeit der 

Abtretungserklärung 

1.  wegen einer Straftat nach den §§ 283 bis 283c des Strafgesetzbuchs rechtskräftig 

verurteilt wird oder 

2.  wegen einer zum Nachteil des Antrag stellenden Insolvenzgläubigers begangenen 

Straftat rechtskräftig zu einer Geldstrafe von mindestens neunzig Tagessätzen oder 

einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, sofern der der Verurteilung zugrunde liegende 

Straftatbestand dem Schutz des Eigentums oder des Vermögens zu dienen be-

stimmt ist; dies gilt auch für eine Steuerstraftat nach den §§ 370, 373 und 374 der 

Abgabenordnung. 

(2) § 296 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3 gilt entsprechend. Die Versagung von Amts 

wegen erfolgt nur, wenn ein Versagungsgrund nach Absatz 1 Nr. 1 vorliegt; sie kann nur 

binnen eines Jahres nach dem Zeitpunkt erfolgen, in dem der Versagungsgrund dem 

Gericht bekannt geworden ist.“ 

28. Nach § 297 wird folgender § 297a eingefügt: 

„§ 297a 
Nachträglich bekannt gewordene Versagungsgründe 

(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung von Amts wegen oder auf 

Antrag eines Insolvenzgläubigers, wenn sich während der Laufzeit der Abtretungserklä-

rung herausstellt, dass ein Versagungsgrund nach § 290 Abs. 1 vorgelegen hat. Der An-

trag kann nur binnen sechs Monaten nach dem Zeitpunkt gestellt werden, in dem der 

Versagungsgrund dem Gläubiger bekannt geworden ist. Er ist nur zulässig, wenn die 

Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 glaubhaft gemacht werden. 

(2) Für die Versagung von Amts wegen gilt § 290 Abs. 3 entsprechend; sie kann nur 

binnen sechs Monaten nach dem Zeitpunkt erfolgen, in dem der Versagungsgrund dem 

Gericht bekannt geworden ist.“ 
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29. § 298 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „oder ihm dieser entsprechend § 4a gestundet 

wird“ gestrichen. 

30. In § 299 wird die Angabe „§ 296, 297 oder 298“ durch die Angabe „den §§ 289c, 296 

bis 298“ ersetzt. 

31. § 300 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Gericht hat über die Erteilung der Restschuldbefreiung vorzeitig zu entscheiden, 

wenn 

1. zwei Jahre der Laufzeit der Abtretungserklärung verstrichen sind und die Insol-

venzgläubiger während des Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahrens min-

destens 40 vom Hundert ihrer im Schlussverzeichnis aufgenommenen Forderun-

gen erhalten haben oder 

2. vier Jahre der Laufzeit der Abtretungserklärung verstrichen sind und die Insol-

venzgläubiger während des Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahrens min-

destens 20 vom Hundert ihrer im Schlussverzeichnis aufgenommenen Forderun-

gen erhalten haben.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung von Amts wegen oder 

auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, wenn die Voraussetzungen des § 296 Abs. 1 

oder Abs. 2 Satz 3, des § 297 oder des § 297a vorliegen, oder auf Antrag des Treu-

händers, wenn die Voraussetzungen des § 298 vorliegen.“ 

32. § 302 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:  

„1. Verbindlichkeiten des Schuldners aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten 

Handlung oder aus rückständigem Unterhalt, den der Schuldner vorsätzlich pflicht-

widrig nicht gewährt hat; hat das Gericht die Gläubiger aufgefordert, ihre Forderun-

gen anzumelden, so gilt dies nur, wenn der Gläubiger die entsprechende Forderung 

unter Angabe dieses Rechtsgrundes nach § 174 Abs. 2 angemeldet hatte;“ 
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33. In § 303 Abs. 1 werden vor dem Punkt am Ende die Wörter „oder während der Laufzeit 

der Abtretungserklärung wegen einer der in § 297 Abs. 1 genannten Straftaten rechts-

kräftig verurteilt worden ist“ eingefügt. 

34. Die Überschrift des Neunten Teils und des Ersten Abschnitts werden durch folgende 

Überschrift ersetzt: 

„Neunter Teil 
Verbraucherinsolvenzverfahren“. 

35. Die Überschrift vor § 305 wird aufgehoben. 

36. § 305 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  

„1. eine Bescheinigung, die von einer geeigneten Person oder Stelle ausgestellt 

ist und aus der sich ergibt, dass eine außergerichtliche Einigung mit den 

Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans in-

nerhalb der letzten sechs Monate vor dem Eröffnungsantrag erfolglos ver-

sucht worden ist oder offensichtlich aussichtslos war; offensichtlich aus-

sichtslos ist eine Einigung, wenn die Gläubiger im Rahmen einer Schulden-

bereinigung voraussichtlich nicht mehr als fünf vom Hundert ihrer Forderun-

gen erhalten hätten oder der Schuldner mehr als 20 Gläubiger hat; die Län-

der können bestimmen, welche Personen oder Stellen als geeignet anzuse-

hen sind;“ 

bb) In Nummer 4 werden die Wörter „einen Schuldenbereinigungsplan; dieser“ durch 

die Wörter „den Schuldenbereinigungsplan oder eine Bescheinigung, dass eine 

Einigung offensichtlich aussichtslos ist; der Schuldenbereinigungsplan“ und der 

Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 5 wird angefügt:  

„5. den Antrag auf Zustimmungsersetzung (§ 305a) oder die Erklärung, dass 

Zustimmungsersetzung nicht beantragt werden soll.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Hat der Schuldner die amtlichen Formulare nach Absatz 5 nicht vollständig 

ausgefüllt abgegeben, fordert ihn das Insolvenzgericht auf, das Fehlende unverzüg-
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lich zu ergänzen. Kommt der Schuldner dieser Aufforderung nicht binnen eines Mo-

nats, im Fall des § 306 Abs. 3 Satz 3 binnen drei Monaten, nach, ist sein Antrag als 

unzulässig zu verwerfen. Gegen diese Entscheidung steht dem Schuldner die soforti-

ge Beschwerde zu.“  

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „im Verfahren nach diesem Abschnitt“ gestri-

chen. 

d) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4“ durch die Wörter 

„nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5“ ersetzt. 

37. § 305a wird wie folgt gefasst:  

„§ 305a 
Antrag auf Zustimmungsersetzung 

(1) Hat sich ein Gläubiger zu dem Schuldenbereinigungsplan nicht geäußert oder ihn 

abgelehnt, kann der Schuldner die Ersetzung der Zustimmung durch das Insolvenzge-

richt beantragen. Als Ablehnung des Schuldenbereinigungsplans gilt es auch, wenn ein 

Gläubiger die Zwangsvollstreckung betreibt, nachdem die Verhandlungen über die au-

ßergerichtliche Schuldenbereinigung aufgenommen wurden. 

(2) Der Antrag auf Zustimmungsersetzung ist nur zulässig, wenn den Schuldenberei-

nigungsplan weniger als die Hälfte der benannten Gläubiger ausdrücklich abgelehnt hat 

und die Summe der Ansprüche der ablehnenden Gläubiger weniger als die Hälfte der 

Summe der Ansprüche der benannten Gläubiger beträgt. Dem Antrag sind die einge-

gangenen Stellungnahmen der Gläubiger sowie die Erklärung beizufügen, dass die 

Vermögensübersicht und der Schuldenbereinigungsplan allen darin genannten Gläubi-

gern in der dem Gericht vorliegenden Fassung übersandt wurden.“ 

38. § 306 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Hat der Schuldner einen Antrag auf Zustimmungsersetzung gestellt, ruht das Ver-

fahren über den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bis zur rechtskräftigen 

Entscheidung über die Zustimmungsersetzung. Dieser Zeitraum soll drei Monate nicht 

überschreiten.“ 
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39. Die §§ 307 und 308 werden wie folgt gefasst:  

„§ 307 
Zustellung an die Gläubiger 

Ist der Antrag auf Zustimmungsersetzung zulässig, stellt das Insolvenzgericht den 

Schuldenbereinigungsplan sowie die Vermögensübersicht den vom Schuldner genann-

ten Gläubigern, die dem Schuldenbereinigungsplan nicht zugestimmt haben, zu und for-

dert diese auf, binnen einer Notfrist von einem Monat zu dem Schuldenbereinigungsplan 

und zu dem Antrag auf Zustimmungsersetzung Stellung zu nehmen. Die Gläubiger sind 

darauf hinzuweisen, dass die Verzeichnisse beim Insolvenzgericht zur Einsicht der Be-

teiligten niedergelegt sind. Zugleich ist ihnen mit ausdrücklichem Hinweis auf die Rechts-

folgen des § 308 Gelegenheit zu geben, binnen der Frist nach Satz 1 die Tatsachen 

glaubhaft zu machen, die nach § 309 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 einer Zustimmungserset-

zung entgegenstehen. 

 § 308 
Annahme des Schuldenbereinigungsplans 

(1) Geht binnen der Frist nach § 307 Abs. 1 Satz 1 bei Gericht die Stellungnahme ei-

nes in dem Schuldenbereinigungsplan aufgeführten Gläubigers nicht ein, gilt dies als 

Einverständnis mit dem Schuldenbereinigungsplan. Haben danach alle Gläubiger dem 

Schuldenbereinigungsplan zugestimmt oder werden die fehlenden Zustimmungen nach 

§ 309 ersetzt, stellt das Insolvenzgericht die Annahme des Schuldenbereinigungsplans 

durch Beschluss fest. Anderenfalls weist es den Antrag auf Zustimmungsersetzung zu-

rück.  

(2) Gegen den Beschluss steht dem Schuldner und dem Gläubiger, dessen Zustim-

mung ersetzt wird, die sofortige Beschwerde zu.  

(3) Der Schuldenbereinigungsplan hat die Wirkung eines Vergleichs im Sinne des 

§ 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung. Soweit Forderungen in dem Verzeichnis des 

Schuldners nicht enthalten sind, können die Gläubiger von dem Schuldner Erfüllung ver-

langen. Dies gilt nicht, soweit ein Gläubiger den Angaben über seine Forderung in dem 

beim Insolvenzgericht zur Einsicht niedergelegten Forderungsverzeichnis nicht innerhalb 

der gesetzten Frist widersprochen hat, obwohl ihm der Schuldenbereinigungsplan über-

sandt wurde und die Forderung vor dem Ablauf der Frist entstanden war; insoweit er-

lischt die Forderung. Die Anträge auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens und auf Ertei-

lung von Restschuldbefreiung gelten als zurückgenommen.“ 
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40. § 309 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„Hat dem Schuldenbereinigungsplan mehr als die Hälfte der benannten Gläubiger 

zugestimmt und beträgt die Summe der Ansprüche der zustimmenden Gläubiger 

mehr als die Hälfte der Summe der Ansprüche der benannten Gläubiger, ersetzt das 

Insolvenzgericht in dem Beschluss über die Feststellung der Annahme des Schul-

denbereinigungsplans die Einwendungen eines Gläubigers gegen den Schuldenbe-

reinigungsplan durch eine Zustimmung.“ 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:  

„(2) Die Tatsachen, die nach Absatz 1 Satz 2 einer Zustimmungsersetzung entge-

genstehen, sind glaubhaft zu machen. 

(3) Macht ein Gläubiger Tatsachen glaubhaft, aus denen sich ernsthafte Zweifel er-

geben, ob eine vom Schuldner angegebene Forderung besteht oder sich auf einen 

höheren oder niedrigeren Betrag richtet als angegeben, und hängt vom Ausgang des 

Streits ab, ob der Gläubiger im Verhältnis zu den übrigen Gläubigern angemessen 

beteiligt wird (Absatz 1 Satz 2 Nr. 1), kann die Zustimmung dieses Gläubigers nicht 

ersetzt werden.“ 

41. Die Überschrift vor § 311 wird gestrichen. 

42. Die §§ 312 bis 314 werden aufgehoben. 

 

Artikel 2 
Gesetz über die Insolvenzstatistik (Insolvenzstatistikgesetz - InsStatG) 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

Für Zwecke wirtschaftspolitischer Planungsentscheidungen werden über Insolvenzverfah-

ren monatliche Erhebungen als Bundesstatistik durchgeführt. 

§ 2 
Erhebungsmerkmale 

Die Erhebungen erfassen folgende Erhebungsmerkmale:  

1. bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder dessen Abweisung mangels Masse: 
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a)  Art des Verfahrens und des internationalen Bezugs, 

b)  Antragsteller, 

c)  Art des Rechtsträgers oder der Vermögensmasse (Schuldner); bei Unternehmen zu-

sätzlich Rechtsform, Geschäftszweig, Jahr der Gründung, Zahl der betroffenen Ar-

beitnehmer und die Eintragung in das Handels-, Genossenschafts-, Vereins- oder 

Partnerschaftsregister, 

d)  Eröffnungsgrund, 

e)  Anordnung der Eigenverwaltung, 

f)  voraussichtliche Summe der Forderungen; 

2. bei Annahme eines Schuldenbereinigungsplans, bei Eröffnung eines Verbraucherinsol-

venzverfahrens oder bei der Abweisung des Antrags auf Eröffnung eines solchen Verfah-

rens mangels Masse sowie bei einer anderweitigen Verteilung im Insolvenzverfahren: 

a)  Summe der Forderungen, 

b)  geschätzte Summe der zu erbringenden Leistungen; 

3. bei Einstellung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens: 

a)  Art der erfolgten oder zu erwartenden Beendigung des Verfahrens, 

b)  Höhe der befriedigten Absonderungsrechte, 

c)  Höhe der quotenberechtigten Insolvenzforderungen und des zur Verteilung an die 

Insolvenzgläubiger verfügbaren Betrags, bei öffentlich-rechtlichen Insolvenzgläubi-

gern zusätzlich deren jeweiliger Anteil, 

d)  Angaben zur Betriebsfortführung, zum Sanierungserfolg und zur Eigenverwaltung, 

e)  Angaben über die Vorfinanzierung von Arbeitsentgelt im Rahmen der Gewährung 

von Insolvenzgeld; 

4. bei Restschuldbefreiung: 

a)  Ankündigung der Restschuldbefreiung, 

b)  Entscheidung über die Restschuldbefreiung, 
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c)  bei Versagung der Restschuldbefreiung die Gründe, 

d)  Widerruf der erteilten Restschuldbefreiung. 

§ 3 
Hilfsmerkmale 

Hilfsmerkmale der Erhebungen sind: 

1. Datum der Verfahrenshandlungen nach § 2, 

2. Name oder Firma und Anschrift oder Mittelpunkt der selbständigen wirtschaftlichen Tätig-

keit des Schuldners, 

3. bei Unternehmen die Umsatzsteuernummer, 

4. Name und Aktenzeichen des Amtsgerichts, 

5. Name und Anschrift des Insolvenzverwalters oder des Treuhänders, 

6. Name, Rufnummern und Adressen für elektronische Post der für eventuelle Rückfragen 

zur Verfügung stehenden Personen sowie Bearbeitungsdatum, 

7. bei Schuldnern, die im Handels-, Genossenschafts-, Vereins- oder Partnerschaftsregister 

eingetragen sind: Ort des Registers und Nummer der Eintragung. 

§ 4 
Auskunftspflicht und Erteilung der Auskunft 

(1) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Die Angaben zu § 3 Nr. 6 sind freiwillig. 

Auskunftspflichtig sind für die Angaben nach § 2 Nr. 1 und 2 sowie § 3 Nr. 1, 2 und 4 bis 7 

die zuständigen Amtsgerichte, für die Angaben nach § 2 Nr. 3 die zuständigen Insolvenzver-

walter sowie für die Angaben nach § 2 Nr. 4 und § 3 Nr. 3 die zuständigen Insolvenzverwal-

ter oder Treuhänder.  

(2) Die Angaben werden aus den vorhandenen Unterlagen jeweils für den abgelaufenen 

Kalendermonat mitgeteilt. 

(3) Die Angaben der Amtsgerichte sind innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des Ka-

lendermonats, in dem die jeweilige gerichtliche Entscheidung erlassen wurde, die Angaben 

der Insolvenzverwalter oder Treuhänder mit Ausnahme der Angaben zu § 2 Nr. 4 Buch- 

stabe b bis d nach Einstellung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens, spätestens jedoch 

nach Ablauf des zweiten dem Eröffnungsjahr folgenden Jahres zu übermitteln. Die Angaben 

zu § 2 Nr. 4 Buchstabe b und c sind von den Insolvenzverwaltern oder Treuhändern spätes-
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tens nach Ablauf des sechsten dem Eröffnungsjahr folgenden Jahres zu übermitteln. Die 

Angaben zu § 2 Nr. 4 Buchstabe d sind von den Insolvenzverwaltern oder Treuhändern spä-

testens nach Ablauf des siebten dem Eröffnungsjahr folgenden Jahres zu übermitteln. 

(4) Die zuständigen Amtsgerichte übermitteln den nach Absatz 1 Satz 3 auskunftspflichti-

gen Insolvenzverwaltern oder Treuhändern die erforderlichen Erhebungsunterlagen. Die In-

solvenzverwalter oder Treuhänder übermitteln die zu erteilenden Angaben über die zustän-

digen Amtsgerichte, die die Vollzähligkeit prüfen. 

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestim-

mungen über die Form der von Insolvenzverwaltern und Treuhändern den zuständigen 

Amtsgerichten zu übermittelnden Angaben und ihre elektronische Einreichung zu treffen. 

Dabei können sie auch Vorgaben für die Datenformate der elektronischen Einreichung ma-

chen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 

Landesjustizverwaltungen übertragen. 

§ 5 
Veröffentlichung und Übermittlung 

(1) Die statistischen Ergebnisse dürfen auf der Ebene der Insolvenzverfahren veröffent-

licht werden, soweit sie keine Angaben zur Summe der Forderungen und zur Zahl der betrof-

fenen Arbeitnehmer enthalten. 

(2) Für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke 

der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, dürfen Tabellen mit statistischen 

Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, vom Statisti-

schen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder an die fachlich zuständigen  

obersten Bundes- und Landesbehörden übermittelt werden. 

§ 6  
Übergangsregelung 

Für Insolvenzverfahren, die bis zum 31. Dezember 2005 eröffnet wurden, und für Insol-

venzverfahren, die bis zum 31. Dezember 2007 beendet werden, ist § 39 des Einführungs-

gesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz in seiner bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom 

… [Einsetzen: Datum und Fundstelle des Gesetzes] am 1. Januar 2008 geltenden Fassung 

anzuwenden. 
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Artikel 3 
Änderung des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz 

§ 39 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz in der im Bundesgesetz-

blatt Teil III, Gliederungsnummer 300-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 

durch … geändert worden ist, wird aufgehoben. 

 

Artikel 4 
Änderung des Rechtspflegergesetzes 

In § 18 Abs. 1 Nr. 2 des Rechtspflegergesetzes vom 5. November 1969 (BGBl I S. 2065), 

das zuletzt durch … geändert worden ist, wird die Angabe „§§ 289, 296, 297 und 300“ durch 

die Angabe „§§ 289, 289c Abs. 2, 296 bis 297a und 300“ ersetzt. 

 

Artikel 5 
Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung 

In § 48 Abs. 1 Nr. 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bundesgesetzblatt 

Teil I - II, Gliederungsnummer 303-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch 

… geändert worden ist, werden die Wörter „des § 4a Abs. 2 der Insolvenzordnung,“ gestri-

chen. 

 

Artikel 6 
Änderung des Beratungshilfegesetzes 

Dem § 2 des Beratungshilfegesetzes vom 18. Juni 1980 (BGBl I S. 689), das zuletzt durch 

… geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Beratungshilfe nach diesem Gesetz wird regelmäßig nicht gewährt für eine über die 

Beratung hinausgehende Tätigkeit mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung mit den 

Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans, wenn eine Eini-

gung offensichtlich aussichtslos nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 der Insolvenzordnung ist. § 4 Abs. 2 

Satz 4 findet keine Anwendung.“ 
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Artikel 7 
Änderung der Zivilprozessordnung 

In § 240 Satz 2 der Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

5. Dezember 2005 (BGBl I S. 3202, 2006 I S. 431, 2007 I S. 1781), die zuletzt durch … ge-

ändert worden ist, werden nach dem Wort „übergeht“ die Wörter „oder das Feststellung- und 

Verteilungsverfahren nach § 292a der Insolvenzordnung angeordnet ist; im letzteren Fall 

beginnt die Unterbrechung mit der öffentlichen Bekanntmachung der Entscheidung über die 

Anordnung des Feststellungs- und Verteilungsverfahrens und endet mit der Erteilung oder 

Versagung der Restschuldbefreiung“ eingefügt. 

 

Artikel 8 
Änderung der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung 

Die Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung vom 19. August 1998 (BGBl I S. 2205), 

zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:  

1.  § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe c wird nach dem Komma das Wort „oder“ gestrichen. 

b)  In Buchstabe d wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und das Wort  

„oder“ angefügt. 

c) Folgender Buchstabe e wird angefügt: 

„e) die Vermögensverhältnisse des Schuldners überschaubar und die Zahl der Gläu-

biger oder die Höhe der Verbindlichkeiten gering sind.“ 

2.  § 9 Satz 3 wird aufgehoben. 

3. § 11 wird wie folgt geändert:  

a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Für die Berechnung der Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters ist das 

Vermögen zugrunde zu legen, auf das sich seine Tätigkeit während des Eröffnungs-

verfahrens erstreckt. Maßgebend für die Wertermittlung ist der Zeitpunkt der Beendi-

gung der vorläufigen Verwaltung oder der Zeitpunkt, ab dem der Gegenstand nicht 

mehr der vorläufigen Verwaltung unterliegt. Vermögensgegenstände, an denen bei 

Verfahrenseröffnung Aus- oder Absonderungsrechte bestehen, werden dem Vermö-
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gen nach Satz 1 hinzugerechnet, sofern sich der vorläufige Insolvenzverwalter in er-

heblichem Umfang mit ihnen befasst. Eine Berücksichtigung erfolgt nicht, sofern der 

Schuldner die Gegenstände lediglich aufgrund eines Besitzüberlassungsvertrages in 

Besitz hat.“ 

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt.  

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

4. § 13 wird wie folgt gefasst: 

„§ 13 
Vergütung des Insolvenzverwalters im Verbraucherinsolvenzverfahren 

Werden in einem Verfahren nach dem Neunten Teil der Insolvenzordnung die Unter-

lagen nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 der Insolvenzordnung von einer geeigneten Person oder 

Stelle erstellt, ermäßigt sich die Vergütung nach § 2 Abs. 2 Satz 1 auf 800 Euro.“  

5. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt: 

„§ 14a 
Vergütung des vorläufigen Treuhänders und des Treuhänders im  

Entschuldungsverfahren 

(1) Die Vergütung des vorläufigen Treuhänders beträgt für die Tätigkeit nach § 289a 

Abs. 4 der Insolvenzordnung 250 Euro und für die Tätigkeit nach § 289a Abs. 5 der In-

solvenzordnung 450 Euro. Hat der Schuldner mehr als fünf Gläubiger, so erhöht sich 

diese Vergütung je fünf Gläubiger um 50 Euro.  

(2) Für die Vergütung des Treuhänders gilt § 14 mit der Maßgabe, dass die Vergü-

tung erst ab dem zweiten Jahr der Tätigkeit anfällt. 

(3) Die Vergütung des Treuhänders beträgt für die Tätigkeit nach § 292a der Insol-

venzordnung 50 vom Hundert der Vergütung nach § 2 Abs. 1, mindestens aber  

300 Euro.  

6. § 16 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.“ 
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Artikel 9 
Änderung des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung 

Nach Artikel 103c des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 

(BGBl I S. 2911), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender Artikel 103c einge-

fügt: 

„Artikel 103c 
Überleitungsvorschrift aus Anlass der Änderung des Verbraucherinsolvenzverfahrens 

Auf Insolvenzverfahren, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Entschuldung mittel-

loser Personen, zur Stärkung der Gläubigerrechte sowie zur Regelung der Insolvenzfestig-

keit von Lizenzen vom …[Einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] am … [Einset-

zen: Datum des Inkrafttretens des Gesetzes nach Artikel 16] beantragt worden sind, sind die 

Vorschriften in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.“ 

 

Artikel 10 
Änderung des Gerichtskostengesetzes 

Das Gerichtskostengesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl I S. 718), zuletzt geändert durch …, 

wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 23 wird wie folgt gefasst: 

„§ 23 Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“. 

b) Die Angabe zu § 58 wird wie folgt gefasst: 

„§ 58 Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“. 

2. In § 17 Abs. 4 Satz 3 werden die Wörter „sowie in Verfahren über einen Schuldenbereini-

gungsplan“ durch die Wörter „sowie in Verfahren über die Ersetzung der fehlenden Zu-

stimmung zu einem Schuldenbereinigungsplan“ ersetzt. 

3. § 23 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 23 
Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „(§§ 296, 297, 300 und 303 der Insolvenzordnung)“ 

durch die Angabe „(§§ 296 bis 297a, 300 und 303 der Insolvenzordnung)“ ersetzt. 

4. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 58 
Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“. 

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Die Gebühr für die Durchführung des besonderen Feststellungsverfahrens bestimmt 

sich nach der Höhe der Beträge, die der Treuhänder bis zum Ende des Entschul-

dungsverfahrens erlangt hat.“  

5.  Die Anlage 1 (Kostenverzeichnis) wird wie folgt geändert: 

a) In der Gliederung wird die Angabe zu Teil 2 Hauptabschnitt 3 wie folgt gefasst: 

„Hauptabschnitt 3 Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“. 

b) Die Überschrift von Teil 2 Hauptabschnitt 3 wird wie folgt gefasst: 

„Hauptabschnitt 3 
Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“. 

c) In Nummer 2310 wird in der Gebührenspalte die Angabe „0,5“ durch die Angabe „0,5 

– mindestens 25,00 EUR“ ersetzt. 

d) Vor der bisherigen Nummer 2350 wird die folgende neue Nummer 2350 eingefügt:  

Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr oder Satz 
der Gebühr nach 

§ 34 GKG 

„2350 Durchführung des besonderen Feststellungsverfahrens ......................................
 

1,0“. 
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e)  Die bisherige Nummer 2350 wird Nummer 2351, und im Gebührentatbestand wird die 

Angabe „(§§ 296, 297, 300, 303 InsO)“ durch die Angabe „(§§ 296 bis 297a, 300, 303 

InsO)“ ersetzt. 

f) In Nummer 9018 wird der Auslagentatbestand wie folgt gefasst:  

„An den vorläufigen Treuhänder auf der Grundlage der InsVV nach § 289a Abs. 6  

InsO zu zahlende Beträge …“.  

 

Artikel 11 
Änderung der Justizbeitreibungsordnung 

In § 1 Abs. 1 Nr. 4a der Justizbeitreibungsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 

Gliederungsnummer 365-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch … geän-

dert worden ist, werden die Wörter „oder nach § 4b der Insolvenzordnung“ gestrichen.  

 

Artikel 12 
Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl I S. 718, 788), zuletzt geän-

dert durch …, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 28 wie folgt gefasst: 

„§ 28 Gegenstandswert im Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“. 

2. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „und des § 4a der Insolvenzordnung“ gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

3. § 16 wird wie folgt geändert: 
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a) In Nummer 14 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 15 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 16 wird angefügt: 

„16. das Insolvenzverfahren und ein sich anschließendes Entschuldungsverfahren.“ 

4. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 28 
Gegenstandswert im Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“. 

b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa)  In Satz 1 werden nach den Wörtern „Insolvenzmasse (§ 58 des Gerichtskosten-

gesetzes)“ die Wörter „oder der Höhe der Beträge, die der Treuhänder bis zum 

Ende des Entschuldungsverfahrens erlangt hat,“ eingefügt.  

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Der Gegenstandswert beträgt jedoch im Fall der Nummer 3313 des Vergütungs-

verzeichnisses mindestens 4 000 Euro und im Fall der Nummer 3317 des Vergü-

tungsverzeichnisses im Entschuldungsverfahren mindestens 1 500 Euro.“  

5. Die Anlage 1 (Vergütungsverzeichnis) wird wie folgt geändert: 

a) In der Gliederung wird die Angabe zu Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 wie folgt ge-

fasst: 

„Unterabschnitt 5 Insolvenz- und Entschuldungsverfahren, Verteilungsverfahren 

nach der Schifffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung“. 

b) Nummer 2502 wird wie folgt gefasst: 

Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr oder Satz 
der Gebühr nach 

§ 13 RVG 

„2502 Beratungstätigkeit, die die Prüfung der Erfolgsaussicht einer außerge-
richtlichen Einigung mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung 
auf der Grundlage eines Plans (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO) zum Gegen-
stand hat: 
Die Gebühr 2501 beträgt .............................................................................

Mit der Gebühr ist auch die Ausstellung einer Bescheinigung über die Aussichts-
losigkeit einer außergerichtlichen Einigung (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO) abgegolten. 

 
 
 
 

60,00 EUR“. 
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c) Die Überschrift von Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 wird wie folgt gefasst: 

„Unterabschnitt 5 
Insolvenz- und Entschuldungsverfahren, Verteilungsverfahren nach der 

Schifffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung“. 

d) In den Nummern 3315 und 3316 werden jeweils im Gebührentatbestand die Wörter 

„über den Schuldenbereinigungsplan“ durch die Wörter „über die Ersetzung der feh-

lenden Zustimmung zu einem Schuldenbereinigungsplan“ ersetzt. 

e) In Nummer 3317 wird im Gebührentatbestand das Wort „Insolvenzverfahren“ durch 

die Wörter „Insolvenz- oder Entschuldungsverfahren“ ersetzt.  

 

Artikel 13 
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 

(BGBl I S. 42, 2209, 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 205 wie folgt gefasst: 

„§ 205 Hemmung der Verjährung aus anderen Gründen“. 

2.  § 205 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 205  
Hemmung der Verjährung aus anderen Gründen“. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Die Verjährung ist gehemmt während der Durchführung des Entschuldungsver-

fahrens nach § 289b der Insolvenzordnung, wenn der Anspruch vor der Entscheidung 

über den Insolvenzantrag entstanden ist. Die Hemmung der Verjährung beginnt mit 

der öffentlichen Bekanntmachung des Hinweises auf den Antrag auf Restschuldbe-

freiung durch das Gericht. und endet mit der rechtskräftigen Erteilung oder Versa-

gung der Restschuldbefreiung.“ 
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Artikel 14 
Änderung der Abgabenordnung 

In § 251 Abs. 2 Satz 2 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

1. Oktober 2002 (BGBl I S. 3866, 2003 I S. 61), die zuletzt durch … geändert worden ist, 

wird die Angabe „308 Abs. 1“ durch die Angabe „308 Abs. 3“ ersetzt. 

 

Artikel 15 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am ersten Tag des sechsten auf die Ver-

kündung folgenden Kalendermonats in Kraft. Die Artikel 2 und 3 treten am 1. Januar 2008 in 

Kraft. 
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Begründung 
 

A. Allgemeiner Teil  
 

I.  Neukonzeption eines Entschuldungsverfahrens 

1. Ausgangsüberlegung 

In Fachkreisen, aber auch im politischen Raum haben sich in jüngerer Zeit die kritischen 

Stimmen deutlich vermehrt, die in der Durchführung eines eröffneten Insolvenzverfahrens mit 

anschließender Restschuldbefreiung zur Entschuldung mittelloser Personen lediglich einen 

aufwändigen Formalismus sehen, der erhebliche Personal- und Sachkosten für die Länder 

verursacht, ohne dass in diesen Fällen das Verfahren ein nennenswertes Ergebnis zeigen 

würde. Nach dem geltenden Recht ist auch in den Fällen, in denen von vornherein feststeht, 

dass ein Gesamtvollstreckungsverfahren keinen Ertrag für die Gläubiger bringen wird, ein 

Insolvenzverfahren mit seinen zahlreichen öffentlichen Bekanntmachungen, Zustellungen 

und Terminen durchzuführen. Ist der Schuldner jedoch noch nicht einmal in der Lage, die 

Verfahrenskosten aufzubringen, so kann das eigentliche Ziel des Insolvenzverfahrens, eine 

bestmögliche Gläubigerbefriedigung zu realisieren, nicht erreicht werden. Dieser Befund hat 

die Justizministerinnen und Justizminister veranlasst, im November 2004 anlässlich ihrer 

Herbstkonferenz den hohen Aufwand dieser Verfahren bei den Insolvenzgerichten zu kritisie-

ren, dem kein ausreichender Ertrag gegenüberstehe. Sie haben sich deshalb für die Entwick-

lung geeigneter Vorschläge zur Lösung dieses Problems ausgesprochen und die Bund-

Länder-Arbeitsgruppe „Reform der Verbraucherentschuldung“ eingesetzt. 

Hat der Schuldner nach den Vorgaben des § 304 der Insolvenzordnung (InsO) ein Verbrau-

cherinsolvenzverfahren zu durchlaufen, so hat er nach geltendem Recht zwingend einen 

außergerichtlichen Einigungsversuch mit seinen Gläubigern zu unternehmen. Angesichts der 

Komplexität des Verfahrens suchen die Schuldner regelmäßig die Unterstützung einer 

Schuldnerberatungsstelle. Damit werden die knappen Ressourcen dieser Stellen für einen 

Aufwand gebunden, dem in den sog. „Nullplanverfahren“, in denen der Schuldner seinen 

Gläubigern keine Zahlungen anbieten kann, kein nennenswerter Ertrag gegenübersteht. Dies 

ist besonders bedauerlich, da die öffentlichen Mittel zur Förderung der Schuldnerberatungs-

stellen zunehmend zurückgefahren werden.  

Selbst wenn es bei Verabschiedung der Insolvenzordnung im Jahre 1994 zur Steigerung der 

Akzeptanz des für das deutsche Recht völlig neuen Instituts der Restschuldbefreiung gebo-

ten gewesen sein sollte, zwingend das Durchlaufen eines Insolvenzverfahrens vorauszuset-

zen, so hat insofern ein breiter Bewusstseinswandel stattgefunden. An der Notwendigkeit, 
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ein geeignetes Verfahren vorzusehen, um überschuldeten Personen einen wirtschaftlichen 

Neuanfang zu eröffnen, werden heute kaum noch Zweifel laut.  

Verfügt ein Schuldner noch über Vermögenswerte, die allerdings nicht ausreichen, um alle 

seine Verbindlichkeiten zu bedienen, so ist eine Restschuldbefreiung nur gerechtfertigt, 

wenn sein pfändbares Einkommen und sein Vermögen verwertet werden und der Erlös in 

einem geordneten Verfahren an die Gläubiger verteilt wird. Dies ist die typische Situation der 

Insolvenz, in der eine unzureichende Haftungsmasse unter Beachtung des Grundsatzes der 

Gläubigergleichbehandlung für die Gläubigerbefriedigung verwandt wird. Dieses Verfahren 

bietet die Gewähr dafür, dass das Vermögen des Schuldners sorgfältig ermittelt wird und 

eine Forderungsfeststellung erfolgt, die als Grundlage der gleichmäßigen, gemeinschaftli-

chen Gläubigerbefriedigung dienen kann. Der in dem anschließenden Restschuldbefreiungs-

verfahren vorgesehene Verzicht der Gläubiger, ihre Forderungen während und nach Aufhe-

bung des Insolvenzverfahrens im Vollstreckungswege durchzusetzen, setzt quasi als Kom-

pensation eine Redlichkeitsprüfung und das Bemühen des Schuldners voraus, bestimmte 

Obliegenheiten im Interesse einer bestmöglichen Gläubigerbefriedigung zu erfüllen.  

Auch bei den Regelungen zur Restschuldbefreiung und zum Verbraucherinsolvenzverfahren 

sind aufgrund der steigenden Zahlen Anpassungen erforderlich, die eine Entlastung für die 

Gerichte und die Verfahrensbeteiligten schaffen. Nachdem in der Öffentlichkeit die Möglich-

keit der Restschuldbefreiung als eine neue Chance für redliche Schuldner wahrgenommen 

wird, verstärkt sich auch die Diskussion, wie einem Missbrauch dieses Verfahrens besser 

vorgebeugt werden kann (dazu auch Grote/Heyer, ZVI 2006, 528 ff.). Dies wurde zum An-

lass genommen, die Regelungen zur Versagung der Restschuldbefreiung zu überprüfen und 

eine Versagung bei missbräuchlicher Inanspruchnahme des Verfahrens zu erleichtern.  

2.  Wesentliche Leitlinien der Entschuldung in masselosen Fällen 

Ist ein die Verfahrenskosten deckendes Vermögen des Schuldners nicht vorhanden und 

auch nicht zu erwarten, dass ein Insolvenzverwalter im Wege der Anfechtung neue Masse 

zu schaffen vermag, so ist der erhebliche Aufwand, den das Durchlaufen eines Insolvenzver-

fahrens erfordert, nicht gerechtfertigt, wenn auch ein alternatives, weniger aufwändiges Ver-

fahren unter Wahrung der Interessen aller Beteiligten zu einer nachhaltigen Entschuldung 

führen kann. Dabei dürfen jedoch die Interessen der Gläubiger nicht der Verfahrensökono-

mie geopfert werden. Vielmehr ist eine Verfahrensgestaltung zu wählen, die auch den Erfor-

dernissen der materiellen Gerechtigkeit genügt. Durch eine frühzeitige Einschaltung des vor-

läufigen Treuhänders wird diesem Anliegen Rechnung getragen. 
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a)  Angemessener Ausgleich der involvierten Interessen  

Im Vordergrund haben die Interessen der Gläubiger zu stehen, da die Entschuldung massiv 

in ihre Rechte eingreift. Erfüllt ein Schuldner seine Verbindlichkeiten nicht, so hat der Staat, 

um die Eigeninitiative der Gläubiger zurückzudrängen, ein effektives Verfahren zur Haftungs-

realisierung zur Verfügung zu stellen. Reicht das Vermögen nicht zur Befriedigung aller 

Gläubiger aus, so findet eine Gesamtvollstreckung statt. Ist der Schuldner jedoch nachweis-

lich mittellos, so bedarf es keines Insolvenzverfahrens. In dieser Situation wird den Interes-

sen der Gläubiger bereits dann hinreichend Genüge getan, wenn eine sorgfältige Ermittlung 

der Vermögensverhältnisse des Schuldners erfolgt, die es den Gläubigern ermöglicht, die 

Werthaltigkeit ihrer Forderungen und die Aussichten auf eine künftige Befriedigung abschät-

zen zu können. Soll bei vermögenslosen Schuldnern eine Entschuldung ohne Durchlaufen 

eines Insolvenzverfahrens gewährt werden, so muss den Gläubigern in etwa die gleiche 

Gewissheit über die Vermögensverhältnisse des Schuldners verschafft werden können wie 

in einem formalen Insolvenzverfahren.  

Das Interesse des Schuldners ist darauf gerichtet, in einem möglichst unkomplizierten Ver-

fahren eine Entschuldung von seinen Verbindlichkeiten zu erhalten. Dies lässt sich errei-

chen, wenn bei einer Abweisung mangels Masse möglichst zügig in das Restschuldbefrei-

ungsverfahren übergewechselt werden kann. 

Das Verfahren hat aber nicht nur einen Ausgleich zwischen den Interessen des Schuldners 

und seiner Gläubiger zu finden, sondern muss auch dem allgemeinen Interesse des Wirt-

schaftsverkehrs genügen, um etwa den Grundsatz pacta sunt servanda nicht vollständig zu 

entwerten. Dies wird gewährleistet, wenn zwei Gesichtspunkten angemessen Rechnung 

getragen wird. Zum einen darf – wie es bereits in § 1 Satz 2 InsO deutlich zum Ausdruck 

kommt – nur dem redlichen Schuldner die Rechtswohltat einer Entschuldung zuteil werden. 

Weiter ist dafür Sorge zu tragen, dass nur Personen Zugang zu dem Entschuldungsverfah-

ren haben, die noch nicht einmal die Verfahrenskosten aufbringen können. Das Insolvenzge-

richt erhält durch die Einschaltung des vorläufigen Treuhänders ein zutreffendes Bild über 

die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners. Bei Personen i. S. d. § 304 Abs. 1 InsO 

kann dieses Ziel über ein gestaffeltes Verfahren unter Einbeziehung der geeigneten Perso-

nen und Stellen und einer anschließenden Überprüfung durch den vorläufigen Treuhänder 

realisiert werden. 

b)  Leitlinien des Verfahrens 

Mit der Stundungslösung des geltenden Rechts wird vom Staat ein Verfahren finanziert, des-

sen Sinnhaftigkeit sich bei nicht unternehmerisch tätigen Personen kaum erschließt. Zwar 

war es eines der wesentlichen Anliegen der Insolvenzrechtsreform, in deutlich mehr Fällen 
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als nach dem alten Recht der Konkursordnung zu einer Verfahrenseröffnung zu gelangen, 

doch vermögen die Mehrzahl der vorgetragenen Gründe nur bei den Gläubigern zu überzeu-

gen, die unternehmerisch tätig sind. Für die Notwendigkeit einer Verfahrenseröffnung auch in 

den Fällen, in denen lediglich eine kostendeckende Masse vorhanden ist, werden überwie-

gend Gründe angeführt, die der betrieblichen Sphäre des Schuldners zuzuordnen sind. So 

wird etwa darauf hingewiesen, die Verfahrenseröffnung biete erhebliche Vorteile für die Ar-

beitnehmer, da insofern Chancen für die Erhaltung ihres Arbeitsplatzes ausgelotet werden 

können, und der Verwalter sie über die Beantragung von Insolvenzgeld und durch die Auf-

stellung eines Sozialplans zu unterstützen habe. Für den Schuldner biete das eröffnete In-

solvenzverfahren die Chance, sein Unternehmen zu sanieren und für die Gläubiger würde 

eine gleichmäßige Befriedigung angestrebt. In einem Verfahren, in dem nicht einmal die Kos-

ten gedeckt sind, haben die soeben dargelegten Gründe ihre Berechtigung verloren. Somit 

wird mit der Stundungslösung des geltenden Rechts unter Einsatz erheblicher finanzieller 

Mittel des Staates ein Verfahren durchgeführt, das für die Verfahrensbeteiligten seinen Sinn 

weitgehend verloren hat. Aus diesem Befund wurde bereits mehrfach in der Literatur die 

Forderung abgeleitet, in den masselosen Fällen auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

zu verzichten und somit dem Leitbild des § 26 InsO zu entsprechen. Ein solches Vorgehen 

bietet gegenüber anderen Lösungsansätzen den Vorteil, nicht neben dem bisherigen Insol-

venz- und Restschuldbefreiungsverfahren ein völlig neues Verfahren schaffen zu müssen, 

sondern die masselosen Verfahren innerhalb der bisherigen bekannten insolvenzrechtlichen 

Strukturen abwickeln zu können. 

c)  Denkbare Lösungen 

aa) In der Fachöffentlichkeit werden mehrere Verfahren diskutiert, wie in den masselosen 

Fällen eine Entschuldung erreicht werden kann, ohne die Ressourcen der Justiz in einem 

nicht zu rechtfertigenden Umfang zu belasten. Die Stundungslösung des geltenden Rechts 

wurde insbesondere deshalb der Kritik unterzogen, weil sie einerseits erhebliche öffentliche 

Mittel in Anspruch nimmt, um ein Verfahren zu initiieren, das weitgehend sinnlos ist, und da-

bei andererseits dem Schuldner durch die Teilnahme am Verfahren einen Aufwand abver-

langt, der sich in keinem Ertrag für die Gläubiger niederschlägt.  

bb) Die früher wiederholt vorgeschlagene reine Verjährungslösung findet heute kaum noch 

Unterstützung, da sie die Interessen der Gläubiger nicht angemessen berücksichtigt. Weder 

kann sie im ausreichenden Umfang den Gläubigern Gewissheit über die Vermögenssituation 

des Schuldners geben, noch wird der Schuldner innerhalb einer „Wohlverhaltensperiode“ 

angehalten, sich um eine bestmögliche Gläubigerbefriedigung zu bemühen.  
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cc) Ausgehend von diesem Befund hat eine von der Justizministerkonferenz eingesetzte 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein eigenständiges Entschuldungsverfahren konzipiert, das ne-

ben das eigentliche Restschuldbefreiungsverfahren treten sollte. Nach den Vorstellungen der 

Arbeitsgruppe sollten Schuldner, die nicht einmal die Verfahrenskosten aufbringen können, 

nicht ein über Staatsmittel finanziertes Insolvenzverfahren durchlaufen, sondern den wirt-

schaftlichen Neuanfang in einem eigenständigen Entschuldungsverfahren erreichen. Stellte 

sich etwa bei der Ermittlung der Vermögungsverhältnisse des Schuldners bei einer Schuld-

nerberatungsstelle heraus, dass er mittellos ist, so sollte er unmittelbar das Entschuldungs-

verfahren beantragen können und im Rahmen einer eidesstattlichen Versicherung seine Ver-

mögungsverhältnisse offen legen. Stellten die Gläubiger keine Versagungsanträge oder wur-

de ihnen nicht stattgegeben, so sollte das Gericht durch Beschluss feststellen, dass die Ent-

schuldungswirkung nach acht Jahren eintritt. Gelangte der Schuldner während der Laufzeit 

des Entschuldungsverfahrens zu neuem Vermögen, das die Kosten für die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens abdeckte, so hatte er die Gläubiger zu informieren oder selbst die Ver-

fahrenseröffnung zu beantragen. 

Die Kritik an diesem Modell entzündete sich insbesondere an der für den Schuldner nachtei-

ligen Konzeption im Vergleich zu einem Restschuldbefreiungsverfahren. Zu nennen sind in 

diesem Zusammenhang etwa die achtjährige Dauer der Entschuldung gegenüber den sechs 

Jahren im Restschuldbefreiungsverfahren oder die begrenzte Wirkung der Entschuldung, die 

nur die vom Schuldner benannten Forderungen erfasst. Weiter wurde kritisiert, die Zwangs-

vollstreckung sei während der Laufzeit des Entschuldungsverfahrens zwar eingeschränkt, 

gleichwohl sei sie vom Ansatz her zulässig und es sei deshalb nicht auszuschließen, dass 

auch während der Laufzeit des Verfahrens Druck auf den Schuldner ausgeübt werde.  

Um den Vorwurf eines „Zwei-Klassen-Rechts“ zu vermeiden, schlägt der Gesetzentwurf nun 

ein Entschuldungsverfahren vor, das im Grundsatz gegenüber dem Schuldner und seinen 

Gläubigern die gleichen Wirkungen entfaltet wie ein Restschuldbefreiungsverfahren. Das 

Entschuldungsverfahren stellt mithin kein eigenes Verfahren dar, sondern führt das bereits 

begonnene Restschuldbefreiungsverfahren fort. 

d)  Ablauf des Verfahrens 

aa) Das neue Entschuldungsverfahren soll in das Insolvenzverfahren eingebettet sein. Die 

wesentliche Besonderheit besteht darin, dass auf die Eröffnung eines in den masselosen 

Fällen überflüssigen Insolvenzverfahrens verzichtet wird. Es wird somit vom Eröffnungsver-

fahren unmittelbar in das Restschuldbefreiungsverfahren übergeleitet. Insofern ist der Begriff 

„Entschuldungsverfahren“, wie ihn der Gesetzentwurf verwendet, lediglich als Kurzform die-

ser verfahrensrechtlichen Besonderheit zu verstehen. 
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bb) Der Schuldner hat wie bisher ein Insolvenzverfahren zu beantragen. Unterfällt er den 

Sondervorschriften des Verbraucherinsolvenzverfahrens, so gelten für ihn auch die §§ 304 ff. 

InsO, er hat also die in § 305 InsO genannte Bescheinigung und die einschlägigen Verzeich-

nisse bei Gericht einzureichen und das besondere Formular für das Restschuldbefreiungs-

verfahren auszufüllen. Hat der Schuldner ein Regelinsolvenzverfahren beantragt, dessen 

Eröffnung voraussichtlich mangels Masse abgelehnt wird, so hat er ebenfalls das Formular 

für das Restschuldbefreiungsverfahren sowie ein Vermögens- und Forderungsverzeichnis 

auszufüllen. Die Einsetzung eines Sachverständigen ist in diesem Verfahrensstadium unzu-

lässig, da dessen Aufgaben vollständig von dem vorläufigen Treuhänder abgedeckt werden. 

Außerdem hat der Schuldner als Ausgleich für das nicht stattfindende Insolvenzverfahren 

nach Belehrung durch den vorläufigen Treuhänder eine eidesstattliche Versicherung über 

seine Vermögensverhältnisse vorzulegen. Um insofern die Arbeit des vorläufigen Treuhän-

ders zu erleichtern und damit auch den Verfahrensfortgang zu beschleunigen, sind die aus-

gefüllten Antragsformulare von erheblicher Bedeutung.  

Wie bereits erwähnt, soll über die schriftlich abzugebende eidesstattliche Versicherung den 

Gläubigern in etwa die gleiche Kenntnis über die Vermögensverhältnisse des Schuldners 

verschafft werden, wie sie sie in einem eröffneten Insolvenzverfahren erlangen könnten. 

Somit ist die Einschaltung des vorläufigen Treuhänders in das Entschuldungsverfahren von 

erheblicher Bedeutung für die Akzeptanz des Verfahrens bei potenziellen Gläubigern. 

Um den Schuldner zu einer ernsthaften Mitarbeit anzuhalten und um die öffentlichen Haus-

halte zu entlasten, hat der Schuldner einen Verfahrenskostenbeitrag zu leisten. Das Verfah-

ren wird deshalb nur weiter betrieben, wenn der Schuldner nachweist, dass er die Verfah-

renskosten beglichen hat. 

cc) Damit wird eine der wesentlichen Neuerungen des Verfahrens angesprochen. Während 

der vermögenslose Schuldner nach der bisherigen Stundungslösung die Restschuldbefrei-

ung quasi zum Nulltarif erhielt, wird ihm künftig eine gewisse finanzielle Mitwirkung abver-

langt. Diese ist allerdings so gering, dass sie auch von einem Schuldner, dem lediglich die 

unpfändbare Habe verbleibt, ohne größere Mühe aufgebracht werden kann. Dies gilt nicht 

nur für die zu Beginn des Verfahrens zu leistende Verfahrensgebühr in Höhe von 25 Euro, 

sondern auch für die während der Restschuldbefreiung zu leistenden Beiträge. Während der 

Wohlverhaltensperiode hat der Schuldner in Übereinstimmung mit der Rechtslage, wie sie 

bis zum Dezember 2001 bestanden hat, gemäß § 298 InsO die Mindestvergütung des Treu-

händers abzudecken, die jährlich unverändert 100 Euro zuzüglich Umsatzsteuer und Ausla-

gen beträgt. Mit dieser laufenden finanziellen Beteiligung, die monatlich maximal 13 Euro 

beträgt, wird dem Schuldner lediglich ein maßvoller Beitrag abverlangt. Über diesen Verfah-
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rensbeitrag wird dem Schuldner deutlich gemacht, dass auch von ihm zur Erlangung der 

Restschuldbefreiung gewisse Anstrengungen erwartet werden.  

dd) Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen gegen diesen Kostenbeitrag des Schuldners 

nicht.  

Solche Bedenken wären im Hinblick auf den Schutz der Menschenwürde nur dann gerecht-

fertigt, wenn ihm nach Aufbringung dieses Beitrages weniger verbliebe, als zur Abdeckung 

seines Existenzminimums erforderlich ist. Dies ist jedoch nicht der Fall, weil der Betrag sehr 

gering ist und lediglich einen symbolischen Beitrag des Schuldners darstellt, der seine Ei-

genverantwortung durch die Mitwirkung im Verfahren stärkt. Andererseits ist zu berücksichti-

gen, dass auch nach geltendem Recht der Schuldner vom Grundsatz her mit Kosten belastet 

ist, da ihm diese lediglich gestundet werden. Nach Beendigung des Insolvenzverfahrens 

sieht sich der Schuldner zumindest für einen gewissen Zeitraum mit diesen Kosten konfron-

tiert. Demgegenüber bietet ihm das Verfahren des Gesetzentwurfs nach sechs Jahren einen 

völlig unbelasteten Neuanfang.  

Bedenken im Hinblick auf den allgemeinen Gleichheitssatz aus Artikel 3 Abs. 1 des Grund-

gesetzes (GG) bestehen ebenfalls nicht. Die durch den Gesetzentwurf vorgesehene Zwei-

gleisigkeit des Verfahrens, also die Differenzierung zwischen den masselosen Insolvenzen 

und denen, in denen zumindest noch die Verfahrenskosten abdeckt werden können, be-

gründet keinen Gleichheitsverstoß. Die unterschiedliche Behandlung dieser Sachverhalte ist 

gerechtfertigt, um einerseits das Ziel des Gesetzgebers zu erreichen, allen insolventen 

Schuldnern die Möglichkeit einer Restschuldbefreiung zu eröffnen. Andererseits erlaubt ge-

rade der Umstand, dass keine kostendeckende Masse vorhanden ist, eine auf diesen Sach-

verhalt zugeschnittene anderweitige Verfahrensgestaltung. 

ee) Zur Information potenzieller Gläubiger und des allgemeinen Geschäftsverkehrs ist der 

Beschluss über die Abweisung der Verfahrenseröffnung zusammen mit einem Hinweis auf 

den Restschuldbefreiungsantrag öffentlich bekannt zu machen.  

Die Gläubiger können innerhalb von drei Monaten einen Versagungsantrag stellen mit der 

Begründung, es liege ein Versagungsgrund nach § 290 Abs. 1 InsO vor. Ein solcher Antrag 

ist jedoch nur zulässig, wenn vom Gläubiger der Versagungsantrag glaubhaft gemacht wird. 

ff) In dem Verfahren ist nach Ermittlung der Vermögensverhältnisse des Schuldners durch 

den vorläufigen Treuhänder und der anschließenden Abweisung des Insolvenzantrags man-

gels Masse zwingend wie in einem sonstigen Restschuldbefreiungsverfahren ein Treuhänder 

zu bestellen. Bei voraussichtlich masselosen Verfahren kommt es nicht zur Eröffnung; in 

diesen Fällen setzt das Gericht einen vorläufigen Treuhänder ein, der die in der Regel ein-
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fach zu ermittelnden Vermögensverhältnisse des Schuldners anstelle eines Gutachters auf-

klärt (§ 289a Abs. 1 Satz 3 InsO-E). Da es in diesem Verfahren keine organisierte Gläubiger-

schaft gibt, ist jeder Gläubiger befugt, den Treuhänder mit der Überwachung des Schuldners 

nach § 292 Abs. 2 InsO zu beauftragen. In diesem Fall hat er auch die Kosten für diese  

Überwachungstätigkeit zu übernehmen.  

gg) Wird kein Versagungsantrag gestellt oder wird einem solchen nicht stattgegeben, so ist 

nach § 291 InsO die Restschuldbefreiung anzukündigen, wonach dem Schuldner Rest-

schuldbefreiung erteilt wird, wenn er seine Obliegenheiten erfüllt und keine Versagungsgrün-

de vorliegen. Damit ist sichergestellt, dass für die Wohlverhaltensperiode die allgemeinen 

Vorschriften gelten, wie sie in jedem Restschuldbefreiungsverfahren Anwendung finden. 

hh) Bei allen Entschuldungsverfahren, die auf die Vorschaltung eines eröffneten Insolvenz-

verfahrens verzichten, besteht eine wesentliche Schwierigkeit darin, wie zu verfahren ist, 

wenn der Schuldner während der Wohlverhaltensperiode neues Vermögen erlangt. In die-

sem Fall ist zu entscheiden, nach welchem Schlüssel dieses Vermögen zu verteilen ist, da 

ein Schlussverzeichnis nicht vorliegt. Der Entwurf der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sah inso-

fern vor, dass stets ein Insolvenzverfahren zu eröffnen ist, wenn der Schuldner zu neuem 

Vermögen gelangt, das die Kosten für die Durchführung eines Insolvenzverfahrens abdeckt. 

Dies war einer der zentralen Kritikpunkte gegen das von der Arbeitsgruppe vorgeschlagene 

Verfahren, da die Überleitung in ein Insolvenzverfahren zu einer komplizierten Anrechnung 

der bereits im Entschuldungsverfahren verstrichenen Zeit führen würde. 

Der Gesetzentwurf sieht deshalb ein möglichst unbürokratisches Verfahren vor, um während 

der Wohlverhaltensperiode zu berücksichtigendes neues Vermögen des Schuldners an die 

Gläubiger zu verteilen. Voraussetzung für eine Verteilung ist das Vorliegen hinreichender 

Mittel; es wird deshalb in § 292a Abs. 4 Satz 1 InsO-E vorgesehen, dass das Gericht von der 

Anordnung eines Feststellungs- und Verteilungsverfahrens absehen kann, wenn dies mit 

Rücksicht auf die Geringfügigkeit des nach Abzug der Verfahrenskosten und der Treuhän-

dervergütung zu verteilenden Betrages angemessen erscheint. Der nicht zur Verteilung kom-

mende Betrag wird nach dem Vorbild der Regelungen über die Nachtragsverteilung dem 

Schuldner überlassen; er trägt auf diese Weise zu dessen wirtschaftlichem Neustart bei, so-

fern er nicht von einem Gläubiger, dessen Forderung von der Restschuldbefreiung unberührt 

bleibt, vorab gepfändet wird. Liegt ausreichend verteilungsfähiges Vermögen vor, so ordnet 

das Gericht nach Mitteilung des Treuhänders das im wesentlichen dem eröffneten Insol-

venzverfahren entsprechende Feststellungs- und Verteilungsverfahren an, in dem die Gläu-

biger ihre Forderungen zu einer von dem Treuhänder geführten Tabelle anmelden können 

und in dem sie einen Tabellenauszug als Vollstreckungstitel erhalten. Die Feststellung be-

strittener Forderungen muss wie in einem Insolvenzverfahren im Klagewege erfolgen. Wie im 
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Insolvenzverfahren soll auch danach differenziert werden, ob es sich um eine titulierte Forde-

rung handelt oder nicht.  

Das oben skizzierte Entschuldungsverfahren belastet – wie bereits ausgeführt – den Schuld-

ner nur mit relativ überschaubaren Beträgen. Deshalb ist eine Stundung der Verfahrenskos-

ten nicht mehr geboten.  

e)  Zuständigkeit 

Wie das eröffnete Insolvenzverfahren wird auch das Entschuldungsverfahren dem Rechts-

pfleger übertragen. Allerdings wird wie im Restschuldbefreiungsverfahren nach den §§ 289, 

296 oder 303 InsO dem Richter die Entscheidung über die Versagung der Restschuldbefrei-

ung vorbehalten, da eine solche Entscheidung der streitentscheidenden Tätigkeit des Rich-

ters in kontradiktorischen Verfahren sehr nahe kommt.  

II. Wesentliche Änderungen im Restschuldbefreiungs- und Verbraucherinsolvenz-
verfahren 

1.  Restschuldbefreiungsverfahren 

Die Änderungen im Restschulbefreiungsverfahren verfolgen im Wesentlichen zwei Anliegen. 

Zum einen soll das Verfahren für die Gerichte und die Verfahrensbeteiligten weniger auf-

wändig ausgestaltet werden. Zum anderen soll der Gesetzentwurf die missbräuchliche Inan-

spruchnahme der Restschuldbefreiung erschweren und die Rechte der Gläubiger stärken. 

Dies soll etwa durch eine Versagung der Restschuldbefreiung von Amts wegen bei einfach 

feststellbaren Fällen erreicht werden, in denen ein Versagungsgrund offenkundig vorliegt. 

Die Versagung wegen einer vom Schuldner begangenen Straftat soll auch auf Straftaten von 

erheblichem Gewicht ausgedehnt werden, die gegenüber dem Antrag stellenden Gläubiger 

verübt und durch die in Eigentum oder Vermögen eingegriffen wurde. Die Verletzung von 

Mitwirkungspflichten soll in weiterem Umfang als bisher zu einer Versagung der Restschuld-

befreiung führen können. Im Übrigen sollen bestimmte, in einem früheren Verfahrensstadium 

begangene Versagungsgründe, die erst nach Ankündigung der Restschuldbefreiung bekannt 

werden, ebenfalls zum Verlust der Restschuldbefreiung führen können. 

2.  Umgestaltung des Einigungsversuchs 

Mit dem Gesetz vom 26. Oktober 2001 (BGBl I S. 2710) wurde das obligatorische Schulden-

bereinigungsplanverfahren in das – allerdings stark gebundene – Ermessen des Gerichts 

gestellt, so dass nach § 306 Abs. 1 Satz 3 InsO dieser Verfahrensabschnitt nicht durchge-

führt zu werden braucht, wenn ein Schuldenbereinigungsplan voraussichtlich nicht ange-

nommen wird. Diese fakultative Ausgestaltung des Verfahrens hat dazu geführt, dass ein 

gerichtlicher Einigungsversuch kaum noch unternommen wird. Die justizentlastende Wirkung 
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des Verfahrens und die Chance für den Schuldner, zügig zu einer Restschuldbefreiung zu 

gelangen, können dadurch nicht genutzt werden. Andererseits belegen Untersuchungen, 

dass zumindest in einigen Bundesländern bei dem außergerichtlichen Einigungsversuch 

hohe Erfolgsquoten zu verzeichnen waren. Der Gesetzentwurf zieht aus diesem Befund die 

Konsequenz, einerseits rechtlich nachzuvollziehen, was sich in der Praxis bereits ereignet 

hat, nämlich die Abschaffung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens; ande-

rerseits jedoch die positiven Ansätze, die bei dem außergerichtlichen Verfahren zu verzeich-

nen sind, noch zu intensivieren. 

Der Bedeutungsverlust, den das gerichtliche Einigungsverfahren erlitten hat, dürfte auch auf 

der Erfahrung der Praxis beruhen, dass ein relativ aufwändiges Verfahren mit zahlreichen 

Kopien, Zustellungen etc. betrieben werden muss, ohne dass nennenswerte Erfolge zu ver-

zeichnen wären. Werden die Gerichte von diesem weitgehend bedeutungslos gewordenen 

Verfahren entlastet, so können frei werdende Ressourcen zur flankierenden Unterstützung 

des außergerichtlichen Verfahrens fruchtbar gemacht und so durch eine teilweise Ver-

schmelzung des gerichtlichen und des außergerichtlichen Verfahrens synergetische Effekte 

erzielt werden. Der Gesetzentwurf schlägt deshalb eine Stärkung des außergerichtlichen 

Verfahrens vor, da in diesem Verfahrensabschnitt den Schuldnern durch die Schuldnerbera-

tungsstellen eine umfassende Hilfestellung angeboten werden kann, sie in informeller Atmo-

sphäre eher zu einer Kooperation mit den Gläubigern finden und dabei – wie bereits ausge-

führt – zumindest in der Vergangenheit relativ hohe Einigungsquoten erzielt wurden. 

Künftig soll dieser Verfahrensabschnitt insbesondere dadurch gestärkt werden, dass die  

Zustimmung ablehnender Gläubiger zum (nun vorgerichtlichen) Schuldenbereinigungsplan 

ersetzt werden kann. Abweichend vom geltenden Schuldenbereinigungsplanverfahren wird 

die Abwicklung des Verfahrens nicht in die Hand des Richters gelegt, vielmehr wird das Ver-

fahren vom Schuldner und der ihn unterstützenden Schuldnerberatungsstelle betrieben. Der 

Richter wird lediglich flankierend tätig, um punktuell die Zustimmung einzelner Gläubiger zu 

ersetzen. Die Aufgaben des Gerichts werden somit deutlich zurückgeschnitten. Insofern be-

steht auch keine Verpflichtung des Gerichts, auf eine Nachbesserung des Plans oder auf 

Ergänzungen hinzuwirken. 

Um die Verfahren auf die Fälle zu konzentrieren, in denen realistische Einigungschancen 

bestehen, muss ein solcher Versuch nicht unternommen werden, wenn er offensichtlich aus-

sichtslos ist. Nach der Legaldefinition in § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist dies nur gegeben, wenn 

die Gläubiger nur eine Befriedigungsquote von 5 % oder darunter zu erwarten haben oder 

der Schuldner mehr als 20 Gläubiger hat. 
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Die Grundkonzeption des Verbraucherinsolvenzverfahrens wird von der Neuregelung aller-

dings nicht berührt. Wie im geltenden Recht hat der Schuldner die in § 305 Abs. 1 InsO auf-

geführten Unterlagen einzureichen und die Bescheinigung der geeigneten Person oder Stelle 

über den Einigungsversuch vorzulegen. Dieser Nachweis ist wie bisher Zulässigkeitsvoraus-

setzung für den Insolvenzantrag. Zusätzlich hat der Schuldner künftig entweder einen Antrag 

zu stellen, das Gericht möge die Zustimmung ablehnender Gläubiger ersetzen, oder die Er-

klärung abzugeben, dass auf ein solches Vorgehen verzichtet werde. Im letzteren Fall ist 

dann, soweit die sonstigen Voraussetzungen vorliegen, das vereinfachte Insolvenzverfahren 

zu eröffnen. Wie im bisherigen außergerichtlichen Einigungsversuch hat der Schuldner den 

Plan grundsätzlich allen Insolvenzgläubigern zu übersenden. Will er die Zustimmung ableh-

nender Gläubiger durch das Gericht ersetzen lassen, so hat er dem Gericht gegenüber zu 

erklären, dass der Plan und die Vermögensübersicht allen im Plan genannten Gläubigern 

übersandt wurden. Es versteht sich dabei von selbst, dass der dem Gericht unterbreitete 

Schuldenbereinigungsplan mit demjenigen identisch sein muss, der den Gläubigern übermit-

telt wurde. Gibt ein Gläubiger zu dem übersandten Plan vorgerichtlich keine Erklärung ab, so 

muss zum Zustandekommen des Planes das Zustimmungsersetzungsverfahren durchge-

führt werden. Der Schuldner und die ihn unterstützende Schuldnerberatungsstelle haben 

künftig eine größere Verantwortung für das Verfahren zu übernehmen, da der außergerichtli-

che Plan der einzige Plan im Verfahren sein wird. 

Als besondere Zulässigkeitsvoraussetzung für den Zustimmungsersetzungsantrag wird ge-

fordert, dass eine Zustimmungsersetzung von den Quoren her, wie sie sich im Zeitpunkt der 

Antragstellung darstellen, nicht ausgeschlossen sein darf. Nach dieser Voraussetzung wäre 

ein Antrag unzulässig, wenn sich bereits eine Mehrheit der Gläubiger nach Köpfen oder 

Summen ausdrücklich gegen den Schuldenbereinigungsplan ausgesprochen hat. Ist der 

Ersetzungsantrag zulässig, so ruht das Verfahren über den Eröffnungsantrag, bis über den 

erstgenannten Antrag rechtskräftig entschieden ist. Wie in dem bisherigen Schuldenbereini-

gungsplanverfahren kann das Gericht zur Absicherung dieses Verfahrensabschnittes Siche-

rungsmaßnahmen im Sinne von § 21 InsO anordnen. 

Im Rahmen des Verfahrens über die Zustimmungsersetzung werden die Gläubiger, die den 

Plan abgelehnt oder sich zu ihm nicht geäußert haben, einzeln aufgefordert, sich zu dem 

Plan und zu dem Antrag auf Zustimmungsersetzung zu äußern. Schweigt ein Gläubiger auf 

diese Aufforderung, so wird dies als Zustimmung zu dem Plan gewertet. Eine ursprünglich 

geäußerte Ablehnung ist nach Erlass des feststellenden Beschlusses hinfällig. Die frühere 

Ablehnung ist nur insofern von Belang, als sie möglicherweise zur Unzulässigkeit des Erset-

zungsantrags führt. Einwendungen gegen die Zustimmungsersetzung sind nur beachtlich, 

wenn der Gläubiger gleichzeitig glaubhaft macht, im Verhältnis zu den anderen Gläubigern 
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nicht angemessen beteiligt oder durch den Plan schlechter gestellt zu werden, als er bei 

Durchführung des Insolvenzverfahrens stände. Die Voraussetzungen einer Zustimmungser-

setzung sind somit wie im geltenden Recht ausgestaltet. Nach der Konzeption des Gesetz-

entwurfs hat der Gläubiger sich somit innerhalb von einem Monat zu äußern und die Gründe, 

die einer Zustimmungsersetzung entgegenstehen, glaubhaft zu machen. Da diese Frist als 

Notfrist ausgestaltet ist, kann dem Gläubiger Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ge-

währt werden. 

Der vom Gericht bestätigte Schuldenbereinigungsplan hat wie bisher die Wirkungen eines 

Vergleichs nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO). Ein besonderes Rechts-

mittel gegen die Zustimmungsersetzung sieht der Gesetzentwurf nicht vor. Als Teil der Ent-

scheidung, mit der die Annahme des Schuldenbereinigungsplans festgestellt wird, kann sie 

inzident bei einer Anfechtung des Feststellungsbeschlusses mit überprüft werden. 

3.  Sonstige Änderungen im Verbraucherinsolvenzverfahren und bei der Vergütung 
des vorläufigen Insolvenzverwalters 

Der Gesetzentwurf hält an der bisherigen Unterscheidung zwischen Verbraucherinsolvenz-

verfahren und sonstigen Insolvenzverfahren über das Vermögen natürlicher Personen fest, 

da die Praxis mit ihr vertraut ist und sie sich weitgehend bewährt hat. 

Um jedoch die teilweise überzogenen Anforderungen, die von einzelnen Gerichten an einen 

Schuldnerantrag im Verbraucherinsolvenzverfahren gestellt werden, wieder auf ein mit der 

InsO übereinstimmendes Maß zurückzuschneiden, sieht der Entwurf vor, dass die vom 

Schuldner vorzulegenden Erklärungen und Unterlagen präzisiert werden. Ob die Gerichte 

sich an diese Vorgabe halten, soll künftig mit einem Rechtsmittel überprüft werden können. 

Erstmals wird die Möglichkeit der Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters, die bislang 

lediglich in der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung vorgesehen war, nebst den für 

die Vergütung maßgeblichen Voraussetzungen gesetzlich geregelt. Hierdurch entsteht  

größere Rechtssicherheit bei allen Beteiligten des Insolvenzverfahrens. Gleichzeitig wird die 

Möglichkeit der Abänderung von Vergütungsbeschlüssen für den Fall gesetzlich geregelt, 

dass sich nach deren Festsetzung eine wesentliche Abweichung der der Vergütung zu Grun-

de gelegten Bemessungsgrundlage von der tatsächlichen Bemessungsgrundlage heraus-

stellt. Die Vergütung des im Rahmen des Entschuldungsverfahrens neu eingeführten vorläu-

figen Treuhänders wird ebenfalls in Anlehnung an die Vergütung des vorläufigen Insolvenz-

verwalters neu geregelt. 
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III.  Vorschriften zur Stärkung der Gläubigerrechte 

Die zunehmende Zahl von Regelinsolvenzverfahren führte in den letzten Jahren zu vermehr-

ten Forderungsausfällen insbesondere der Finanzämter und Sozialversicherungsträger. Ge-

rade die Situation öffentlich-rechtlicher Gläubiger ist im Insolvenzverfahren vor allem dadurch 

gekennzeichnet, dass ihre Forderungen laufend auch in der Krise des Schuldners entstehen. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass Verluste nur dadurch vermieden werden können, dass 

über das Vermögen des Schuldners ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Voraussetzung 

hierfür ist die möglichst frühzeitige Stellung des Insolvenzantrags sowie die Eröffnung des 

Verfahrens. Nur so wird eine Sanierung und Fortführung des schuldnerischen Betriebes er-

möglicht. Dies verbessert zum einen die Bedienung der Forderungen vor allem auch öffent-

lich-rechtlicher Gläubiger und überführt andererseits den Betrieb des Schuldners in ein ge-

ordnetes Verfahren, das ein weiteres unkontrolliertes Anwachsen ihrer Forderungen verhin-

dert. Die Insolvenzordnung hat bereits eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen, die diese 

Zielsetzung wesentlich fördern. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise die Möglichkeit 

zu nennen, dass der Schuldner bei drohender Zahlungsunfähigkeit einen Eigenantrag stellt 

(§ 18 InsO) oder ein Dritter den zur Verfahrenseröffnung erforderlichen Vorschuss einzahlt 

und von den zur Stellung des Insolvenzantrags verpflichteten Personen zurückfordert (§ 26 

Abs. 3 InsO). 

Die in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen zielen in dieselbe Richtung: Durch 

die Änderung des § 14 InsO soll eine Regelung geschaffen werden, die sogenannte „Stapel-

anträge“ verhindert. Die auf die besondere Situation vor allem der Sozialversicherungsträger, 

aber auch der Finanzämter abzielende Bestimmung soll verhindern, dass nach der Zahlung 

der Forderungen und der anschließenden Rücknahme oder Erledigterklärung des Insolvenz-

antrags wegen der Kraft öffentlichen Rechts erneut entstehenden Forderungen abermals ein 

Insolvenzantrag gestellt werden muss. Der durch den öffentlich-rechtlichen Gläubiger gestell-

te Antrag behält deshalb seine Wirksamkeit, auch wenn die Forderung des Antrag stellenden 

Gläubigers erfüllt wurde. Hierdurch werden nicht nur die Vollsteckungsabteilungen der öffent-

lich-rechtlichen Gläubiger entlastet; durch die Aufrechterhaltung der beispielsweise von So-

zialversicherungsträgern frühzeitig gestellten Insolvenzanträge werden weitere öffentlich-

rechtliche Forderungen reduziert und der Schuldner frühzeitig in ein die Betriebsfortführung 

und Sanierung ermöglichendes geordnetes Verfahren überführt. 

Dies wird auch durch die in dem neuen § 26 Abs. 4 InsO-E vorgesehene Vorschusspflicht für 

solche Personen ermöglicht, die – wie etwa Geschäftsführer einer GmbH – zur Stellung des 

Insolvenzantrags verpflichtet sind. Die Zahlung des Vorschusses können sowohl der vorläu-

fige Insolvenzverwalter als auch Personen verlangen, die im Falle der Verfahrenseröffnung 

als Insolvenzgläubiger i. S .d. § 38 InsO anzusehen wären. Es ist zu erwarten, dass durch 
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diese Maßnahme die Eröffnungsquote der Insolvenzverfahren und damit auch die Befriedi-

gungsaussichten öffentlich-rechtlicher Gläubiger steigen werden. 

Diesem Ziel dient auch die entsprechend der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung 

erfolgende Klarstellung in § 55 Abs. 2 InsO, nach der Verbindlichkeiten, die von einem vor-

läufigen Insolvenzverwalter im Wege einer von dem Insolvenzgericht erteilten Einzelermäch-

tigung begründet worden sind, als Masseverbindlichkeiten angesehen werden. Dabei wird 

gesetzlich klargestellt, dass dies auch für öffentlich-rechtliche Forderungen – beispielsweise 

Umsatzsteuerforderungen des Finanzamts – gilt.  

Schließlich schlägt der Gesetzentwurf in den Vorschriften über die Restschuldbefreiung die 

Einführung neuer Versagungsgründe vor, die einerseits die Mitwirkungsmöglichkeiten priva-

ter und öffentlich-rechtlicher Gläubiger stärken und andererseits die Erteilung der Rest-

schuldbefreiung für unredliche Schuldner erschweren: Ist der Schuldner wegen eines Eigen-

tums- oder Vermögensdelikts zu einer Geldstrafe von mindestens 90 Tagessätzen oder einer 

Freiheitsstrafe verurteilt worden, so kann künftig der Gläubiger, der Opfer dieser Straftat ist, 

die Versagung der Restschuldbefreiung erwirken. Gleiches gilt zugunsten der Finanzverwal-

tung, wenn der Schuldner wegen Steuerhinterziehung zu einer entsprechenden Strafe verur-

teilt worden ist. Nach dem neu eingefügten § 290 Abs. 1 Nr. 7 InsO-E wird schließlich einem 

Schuldner die Restschuldbefreiung in dem Insolvenzverfahren über sein Privatvermögen 

versagt, der als vertretungsberechtigtes Organ einer Gesellschaft oder als deren Gesell-

schafter den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens pflichtwidrig und schuldhaft nicht 

oder nicht rechtzeitig gestellt hat. Diese Bestimmung soll ein Anreiz dafür sein, durch recht-

zeitige Stellung von Insolvenzanträgen den gegebenen gesetzlichen Verpflichtungen nach-

zukommen; es ist zu erwarten, dass sie zusammen mit den übrigen in diesem Gesetzentwurf 

vorgesehenen Maßnahmen in einer größeren Anzahl von Fällen zu einer frühzeitigen An-

tragstellung und Verfahrenseröffnung sowie zu einer Stärkung der Rechtsstellung der öffent-

lich-rechtlichen Gläubiger führt. 

Weitere Maßnahmen, durch die die Rechtsstellung der Gläubiger nachhaltig gestärkt wird, 

enthält der Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-

fung von Missbräuchen (MoMiG) vom 25. Mai 2007 (BR-Drs. 354/07): In § 15 InsO-E wird 

die Antragsberechtigung bei Führungslosigkeit einer juristischen Person auf die Gesellschaf-

ter ausgedehnt; § 15a InsO-E gestaltet die Antragspflicht bei juristischen Personen und Ge-

sellschaften ohne Rechtspersönlichkeit rechtsformneutral aus. Es ist damit zu rechnen, dass 

beide Vorschriften zu vermehrten und frühzeitigen Insolvenzanträgen führen werden. 

Keine Neuregelung erfolgt derzeit hinsichtlich der Auswahl und Bestellung des Insolvenz-

verwalters (§ 56 InsO). Die vorgenannte Bestimmung war bereits durch das Gesetz zur Ver-
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einfachung des Insolvenzverfahrens vom 13. April 2007 (BGBl I, S. 509) geändert worden. 

Ob weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, ist derzeit noch nicht absehbar. 

Erkenntnisse darüber werden erst nach Abschluss und Bewertung der Arbeit der auf Anre-

gung der Bundesministerin der Justiz von den Verbänden der Insolvenzverwalter ins Leben 

gerufenen sog. „Uhlenbruck-Kommission“ vorliegen, die unter anderem Qualitätskriterien zur 

Vorauswahl und Bestellung des Insolvenzverwalters entwickeln soll. 

IV.  Sicherung des Wirtschafts- und Forschungsstandorts Deutschland bei Lizenz-
verträgen 

Seit dem Inkrafttreten der Insolvenzordnung fallen Lizenzverträge unter § 103 Abs. 1 InsO 
und sind damit im Gegensatz zur Rechtslage nach der Konkursordnung nicht mehr insol-

venzfest. Falls der Insolvenzverwalter die Erfüllung des Vertrages ablehnt, tritt eine Umges-

taltung des Vertragsverhältnisses ein. Dem Vertragspartner steht nur noch ein Anspruch auf 

Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach § 103 Abs. 2 InsO zu, der eine einfache Insol-

venzforderung darstellt, die zur Insolvenztabelle angemeldet werden kann und in der Regel 

mit einer geringen Quote bedient wird. 

Hierdurch können insbesondere bei Patentlizenzen, aber auch bei den Lizenzen an Compu-

tersoftware und musikalischen Werken in der Insolvenz des Lizenzgebers geradezu ruinöse 

Auswirkungen bei dem Lizenznehmer eintreten. Vor allem Arzneimittel benötigen lange Ent-

wicklungszeiten und hohe Entwicklungskosten, die für die lizenznehmenden Unternehmen 

im Falle der Insolvenz verloren wären. Auch andere Branchen wie beispielsweise die Musik-

verlage sind existenziell vom Bestand der abgeschlossenen Lizenzverträge abhängig. Ande-

re Länder, insbesondere die Exportstaaten USA und Japan, haben auf diese Situation be-

reits reagiert und in ihrer nationalen Gesetzgebung Lizenzen insolvenzfest ausgestaltet. Dem 

soll durch die Schaffung des § 108a InsO-E Rechnung getragen werden. Die Neuregelung 

wird im internationalen Wettbewerb eine nachhaltige Stärkung des Wirtschafts- und For-

schungsstandorts Deutschland zur Folge haben und eine drohende Abwanderung lizenz-

nehmender Unternehmen in das Ausland zur Nutzung der dortigen Insolvenzfestigkeit von 

Lizenzen verhindern. 

Neben dieser wirtschaftlichen Bedeutung soll die Neuregelung auch die individuellen Inte-

ressen des Lizenzgebers (hier: des Schuldners) und des Lizenzgebers (hier: des Gläubigers) 

zu einem angemessenen Ausgleich bringen.  

V.  Einführung des Insolvenzstatistikgesetzes 

Seit der gesetzlichen Regelung der Insolvenzstatistik als Bundesstatistik im Jahr 1999 im 

Zusammenhang mit der im gleichen Jahr geänderten Insolvenzordnung werden von den 

Nutzern zunehmend Angaben über die finanziellen Ergebnisse und den Ausgang eröffneter 
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Insolvenzverfahren nachgefragt. Diese Angaben erlauben auch Aussagen über die Effizienz 

der Insolvenzordnung. 

Nach dem bisherigen § 39 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz 

(EGGVG) haben die Gerichte die erforderlichen Angaben erhoben. Die Praxis hat jedoch 

gezeigt, dass die Gerichte in vielen Fällen nicht in der Lage sind, die Angaben den statisti-

schen Ämtern fristgemäß, d. h. spätestens bis zum Ablauf des zweiten der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens folgenden Jahres zu melden. Dies betrifft insbesondere Verfahren mit 

großer finanzieller Tragweite, deren Dauer sich über Jahre hinweg erstreckt, ohne dass die 

Gerichte einen genauen Überblick über deren Stand erhalten. Eine belastbare Schätzung 

der Angaben durch die Gerichte ist, abgesehen von dem erheblichen Arbeitsaufwand, nicht 

möglich. Ohne diese Angaben lassen sich aber die, auch aus volkswirtschaftlicher Sicht 

wichtigen, Ergebnisse von den statistischen Ämtern nicht zeitnah ermitteln. 

Daher sollen in die Durchführung der Insolvenzstatistik die Insolvenzverwalter einbezogen 

werden; diese sind in der Lage, ohne erheblichen Arbeitsaufwand verlässliche Angaben oder 

Schätzungen zum zu erwartenden Ergebnis der Verfahren zu erteilen. Soweit die Aufgaben 

der Insolvenzverwalter von Treuhändern wahrzunehmen sind, sind auch diese einzubezie-

hen. 

Darüber hinaus soll die Insolvenzstatistik angepasst werden, indem einige Merkmale zur 

Steigerung der Aussagefähigkeit der Statistik geringfügig ergänzt, einige Merkmale im Hin-

blick auf die Einbeziehung der Insolvenzverwalter zusammengefasst und ein Merkmal gestri-

chen werden. 

VI. Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die Einnahmen und Ausgaben der öffent-
lichen Haushalte, Kosten für die Wirtschaftsunternehmen und Auswirkungen auf 
das Preisniveau 

1. Auswirkungen auf die Justizhaushalte von Bund und Ländern 

Die Abschaffung der Verfahrenskostenstundung, verbunden mit dem Kostenbeitrag des 

Schuldners, wird zu einer deutlichen Entlastung der Justizhaushalte der Länder beitragen. 

Derzeit ist zwar kaum absehbar, wie sich die Einführung des Kostenbeitrags auf die Bereit-

schaft mittelloser Schuldner auswirkt, ein Restschuldbefreiungs- rsp. Entschuldungsverfah-

ren zu durchlaufen. In Einzelfällen kann jedoch der Kostenbeitrag dazu führen, dass Schuld-

ner keine Entschuldung mehr anstreben.  

Um einen Überblick über das mögliche Einsparpotential, das durch ein entsprechendes Ge-

setz realisiert werden könnte, zu erlangen, sollen zunächst in einem durchschnittlichen Ein-

zelfall die Kosten nach altem und neuem Recht gegenübergestellt werden.  
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a) Verbraucherinsolvenzverfahren 

aa) Geltendes Recht 

Nach einer Untersuchung der Länder Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen 

sollen die Personalkosten für ein durchschnittliches Verbraucherinsolvenzverfahren ein-

schließlich des Restschuldbefreiungsverfahrens ca. 370 Euro betragen. Hinzuzurechnen 

sind Sachkosten in Höhe von 160 Euro, die insbesondere für die Vergütung eines beigeord-

neten Rechtsanwalts, eines Sachverständigen oder eines vorläufigen Verwalters aufzuwen-

den sind. Den größten Posten stellt die Vergütung für den Treuhänder im vereinfachten In-

solvenzverfahren dar. Nach einer Untersuchung von Hommerich zu dem zeitlichen Aufwand 

von Insolvenzverwaltern in masselosen Insolvenzverfahren sollen in diesen Verbraucherin-

solvenzverfahren durchschnittlich 12 Gläubiger anzutreffen sein. Legt man diese Zahl 

zugrunde, so beträgt die Mindestvergütung nach § 13 Abs. 1 InsVV 750 Euro, wozu noch die 

Umsatzsteuer und die Auslagen hinzuzurechnen sind. Die Kosten für den Treuhänder in ei-

nem durchschnittlichen Verbraucherinsolvenzverfahren würden demnach ca. 1.005 Euro 

betragen. Während der sechsjährigen Wohlverhaltensperiode beläuft sich die Vergütung des 

Treuhänders nach § 293 InsO gemäß § 14 Abs. 3 der Insolvenzrechtlichen Vergütungsver-

ordnung (InsVV) auf 100 Euro für jedes Jahr seiner Tätigkeit, wozu nochmals die Umsatz-

steuer und die Auslagen gerechnet werden müssen. Insofern würde sich für die Gesamtlauf-

zeit von sechs Jahren ein Betrag von ca. 774 Euro ergeben. Nach dieser Berechnung wür-

den sich somit die Gesamtkosten für das vereinfachte Insolvenz- und das anschließende 

Restschuldbefreiungsverfahren auf ca. 2.300 Euro addieren.  

Wurde dem Schuldner im Vorfeld Beratungshilfe gewährt und er nicht, wie es heute vielfach 

üblich ist, über § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Beratungshilfegesetzes (BerHG) an eine Schuldnerbera-

tungsstelle verwiesen, so kämen hierzu noch einmal über 550 Euro an Beratungshilfekosten 

hinzu. Ohne dass sich dies auch nur ansatzweise näher quantifizieren ließe, dürften sich 

künftig die Gesamtkosten für die Beratungshilfe deutlich reduzieren, da durch die in Artikel 6 

des Gesetzentwurfs vorgesehene Einfügung eines neuen § 2 Abs. 4 BerHG-E eine Bera-

tungshilfe, für die über die Beratung des Schuldners hinausgehende Tätigkeit des Rechts-

anwalts, die mit lediglich 60 Euro zu veranschlagen ist, nur noch in seltenen Ausnahmefällen 

in Betracht kommt.  

Die im Stundungsverfahren vorgesehenen Rückflüsse können bei einem Kostenvergleich 

unberücksichtigt bleiben, da auch nach dem neuen Verfahren zunächst die Kosten des Ver-

fahrens zu bedienen sind, bevor eine Verteilung an die Gläubiger erfolgt. 
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bb) Künftiges Recht 

Stellt man den nach geltendem Recht ermittelten Kosten die Kosten gegenüber, wie sie nach 

dem künftigen Recht anfallen werden, so zeigt sich eine deutliche Ersparnis für die Justiz-

haushalte der Länder. Wird auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens verzichtet, so wer-

den die Richter, Rechtspfleger und Geschäftsstellen deutlich weniger zeitlich in Anspruch 

genommen. Geht man von einer Einsparung in Höhe von 25% aus, führt dies auf der Grund-

lage der eingangs genannten Zahlen zu durchschnittlichen Personalkosten von 275 Euro. In 

einem Entschuldungsverfahren nach § 289a Abs. 1 InsO-E wird weder ein Sachverständiger 

noch ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt; vielmehr werden deren Aufgaben allein 

durch den vorläufigen Treuhänder abgedeckt. In Einzelfällen – in Frage kommen insoweit 

nur die Zustimmungsersetzungs- und Versagungsverfahren – wird wohl gelegentlich ein 

Rechtsanwalt beigeordnet werden, so dass für die Sachkosten ein Betrag von 50 Euro ver-

anschlagt werden kann. Nach dem neuen § 14a Abs. 1 InsVV-E erhält der vorläufige Treu-

händer bei durchschnittlich 12 Gläubigern 450 Euro inklusive Umsatzsteuer und Auslagen 

als Vergütung. Von diesem Betrag kann der Eigenanteil des Schuldners in Höhe von 25 Euro 

abgesetzt werden. Während der Wohlverhaltensperiode entstehen für die Landesjustiz be-

züglich der Treuhändervergütung keine Kosten, da in den Verfahren, in denen kein vertei-

lungsfähiges Vermögen des Schuldners anfällt, lediglich die Mindestvergütung nach § 14 

Abs. 3 InsVV aufzubringen ist, die vollständig durch den Eigenanteil des Schuldners abge-

deckt wird.  

Die Kosten würden somit nach künftigem Recht pro Verfahren lediglich 750 Euro betragen, 

was eine Kostenersparnis von über 1.500 Euro bedeuten würde. Nach Schätzungen wird in 

ca. 80% der Fälle, die vom vereinfachten Insolvenzverfahren abgedeckt werden, eine Stun-

dung gewährt. Bei ca. 96.000 Verbraucherinsolvenzverfahren pro Jahr insgesamt würden 

sich die Einsparungen somit auf über 115 Mio. Euro belaufen. 

b) Regelinsolvenzverfahren 

aa) Geltendes Recht 

In einem heutigen masselosen Regelinsolvenzverfahren sollen nach der Schätzung der Län-

der Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen Personalkosten in Höhe von ca. 

670 Euro anfallen. Die Kosten für die Beiordnung eines Rechtsanwalts, die Beauftragung 

eines Sachverständigen oder die Einsetzung eines vorläufigen Insolvenzverwalters werden 

in dieser Untersuchung mit etwa 300 Euro pro Verfahren angesetzt. Die Mindestvergütung 

des Insolvenzverwalters in diesen Verfahren dürfte bei durchschnittlich 29 Gläubigern (so die 

bereits erwähnte Untersuchung von Hommerich) einschließlich der Umsatzsteuer und der 

Auslagen in etwa 2.140 Euro betragen. Hinzu kommen noch wie im Verbraucherinsolvenz-
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verfahren 774 Euro für die Kosten während der Wohlverhaltensperiode. Dies alles addiert 

sich für ein heutiges Regelinsolvenzverfahren zu Gesamtkosten von ca. 3.890 Euro. 

bb) Künftiges Recht 

Nach dem künftigen Entschuldungsverfahren werden die Personalkosten im Hinblick auf die 

fehlende Verfahrenseröffnung mit 500 Euro veranschlagt. Die Kosten für die Beiordnung 

eines Rechtsanwalts oder einen Sachverständigen oder einen vorläufigen Insolvenzverwalter 

werden mit durchschnittlich 100 Euro pro einzelnes Verfahren angesetzt, da auch hier die 

Aufgaben des Sachverständigen und des vorläufigen Insolvenzverwalters durch den vorläu-

figen Treuhänder abgedeckt werden.  

Nach § 14a Abs. 1 InsVV-E werden die Kosten für den vorläufigen Treuhänder bei durch-

schnittlich 29 Gläubigern mit 900 Euro inklusive Umsatzsteuer und Auslagen veranschlagt. 

Auch in den Regelinsolvenzverfahren wird die Treuhändervergütung während der Wohlver-

haltensperiode durch den Kostenbeitrag des Schuldners abgedeckt.  

Berücksichtigt man noch den Eigenanteil des Schuldners bei der Einleitung des Verfahrens, 

dürften sich die Gesamtkosten auf 1.475 Euro pro Verfahren belaufen, was eine Einsparung 

von ca. 2.400 Euro gegenüber dem bisherigen Recht bedeuten würde. Laut Insolvenzstatis-

tik werden von den Bestimmungen des Regelinsolvenzverfahrens 31.618 natürliche Perso-

nen erfasst. Wird in ca. 70% der Fälle eine Stundung gewährt, so würde sich dies auf ein 

Einsparvolumen von über 53 Mio. Euro addieren.  

Insgesamt würden die Einsparungen in den Restschuldbefreiungsverfahren, die künftig als 

Entschuldungsverfahren abzuwickeln wären, ca. 168 Mio. Euro jährlich betragen.  

2. Kosten für die Wirtschaftsunternehmen 

Durch die Änderung von § 300 Abs. 1 InsO kann damit gerechnet werden, dass die Schuld-

ner verstärkt Anstrengungen zu einer Gläubigerbefriedigung unternehmen, um in den Ge-

nuss einer verkürzten Wohlverhaltensperiode zu gelangen. Dies wird sich positiv auf die Be-

friedigungsquoten der Wirtschaftsunternehmen auswirken, da sie mit mehr Rückflüssen wäh-

rend der Laufzeit eines Restschuldbefreiungsverfahrens rechnen können als bisher. 

3.  Preiswirkungen 

Aufgrund der neu eingeführten Kostenbeteiligung des Schuldners am Entschuldungsverfah-

ren sind geringfügig Einzelpreisanpassungen möglich. Auswirkungen auf das Preisniveau, 

insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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VII. Gesetzgebungskompetenz, Sonstiges 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 des Grundgeset-

zes (das Bürgerliche Recht, das gerichtliche Verfahren, die Rechtsanwaltschaft).  

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. 

Eine Befristung des Gesetzes ist nicht möglich, da Vorschriften der Insolvenzordnung geän-

dert werden, die ihrerseits unbefristet sind. Im Übrigen ist gerade im Bereich der Verbrau-

cherentschuldung nach den zahlreichen Änderungen der letzten Jahre eine dauerhafte Lö-

sung anzustreben.  

Der Entwurf hat keine erkennbaren gleichstellungspolitischen Auswirkungen. Grundsätzlich 

sind Frauen und Männer von den Vorschriften des Entwurfs in gleicher Weise betroffen. 

VIII. Bürokratiekosten 

Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von Informationspflichten, die sich hauptsächlich an 

Bürgerinnen und Bürger, aber auch an die Verwaltung richten. Dabei handelt es sich zwar im 

Grunde um neue Informationspflichten, da sie im Rahmen des neu geschaffenen Entschul-

dungsverfahrens anfallen. Bei der Bewertung der bürokratischen Belastung bzw. der Büro-

kratiekosten, die durch diese Informationspflichten entstehen, ist aber zu beachten, dass das 

vorgesehene Entschuldungsverfahren das herkömmliche Insolvenzverfahren in Teilen er-

setzt. Da das herkömmliche Insolvenzverfahren aber weitgehend die gleichen Informations-

pflichten wie das neue Entschuldungsverfahren enthält, sind diese Informationspflichten je-

denfalls faktisch nicht neu. Eine zusätzliche Bürokratiekostenbelastung ist durch den Entwurf 

daher nicht zu erwarten. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung der Insolvenzordnung) 

Zu Nummer 1 (Änderung von § 4) 

Das Entschuldungsverfahren macht eine Stundung der Verfahrenskosten, aber auch die 

Gewährung von Prozesskostenhilfe entbehrlich. Allerdings kann es auch nach Aufhebung 

der Verfahrenskostenstundung geboten sein, dem Schuldner einen Rechtsanwalt beizuord-

nen, insbesondere dann, wenn er in einem quasikontradiktorischen Verfahren um eine Rest-

schuldbefreiung kämpft. 

Um letzte Zweifel auszuräumen, wird in § 4 Abs. 2 Satz 3 InsO-E klargestellt, dass über die 

Beiordnung hinaus dem Schuldner keine Prozesskostenhilfe gewährt wird. Diese Sonderre-

gel für das Restschuldbefreiungsverfahren ist gerechtfertigt, weil dem Schuldner – beispiels-

weise durch Bestellung eines vorläufigen Treuhänders in voraussichtlich masselosen Fällen 

– bereits durch die Ausgestaltung des Verfahrens ausreichende Rechtsfürsorge zu Teil wird. 

Das bedeutet, dass der Schuldner in der Regel seinen Prozessbevollmächtigten selbst be-

zahlen muss.  

Zu Nummer 2 (Aufhebung der §§ 4a bis 4d) 

Mit Einführung eines Entschuldungsverfahrens steht auch mittellosen Personen, die nicht 

einmal die Verfahrenskosten eines Insolvenzverfahrens aufbringen können, eine Möglichkeit 

offen, über eine Entschuldung die Chance für einen wirtschaftlichen Neuanfang zu erlangen. 

Eine Stundung der Verfahrenskosten ist deshalb nicht mehr geboten. Sind die Verfahrens-

kosten nicht gedeckt, erfolgt nach § 26 InsO die Abweisung mangels Masse. 

Zu Nummer 3 (Änderung von § 14) 

Die Regelung soll die Möglichkeit schaffen, die wirtschaftliche Tätigkeit insolventer Unter-

nehmen einzuschränken und die Zahlungsfähigkeit des Schuldners möglichst frühzeitig ab-

zuklären. Erfüllt der Schuldner vor der Anordnung von Verfügungsbeschränkungen oder mit 

Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters alle fälligen Forderungen einschließlich der 

Kosten und Zinsen, so ist der Gläubiger gezwungen, den Antrag zurückzunehmen oder für 

erledigt zu erklären. Dies gilt auch dann, wenn der Gläubiger zuverlässige Kenntnis über das 

Vorliegen eines Insolvenzgrundes besitzt. Wird die Zahlung angenommen, wozu etwa die 

Sozialversicherungsträger verpflichtet sind, so ist einerseits der Insolvenzantrag unzulässig, 

andererseits besteht die Gefahr der Insolvenzanfechtung seitens des Insolvenzverwalters 

nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens.  
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Zwar wird eine Auswechslung der dem Antrag zugrunde liegenden Forderung für zulässig 

gehalten, wenn durch den Schuldner nicht alle Forderungen gegenüber dem Gläubiger be-

glichen wurden. Dies kommt insbesondere bei Forderungen aus einem Dauerschuldverhält-

nis in Frage. Ein solches Vorgehen hilft jedoch dann nicht weiter, wenn der Schuldner ge-

genüber dem Sozialversicherungsträger alle fälligen Verbindlichkeiten bezahlt, gleichwohl 

aber absehbar ist, dass künftige Beiträge nicht entrichtet werden. Weil die Zahlungsunfähig-

keit in diesen Fällen weiter besteht oder nach kurzer Zeit erneut auftritt, werden oft mehrere 

Insolvenzanträge in kurzem zeitlichen Abstand gestellt, ohne dass die notwendigen Siche-

rungs- bzw. Fortführungsmaßnahmen ergriffen werden können. Hierdurch können vorhan-

dene Sanierungschancen zu Lasten der Insolvenzgläubiger deutlich reduziert werden. Um in 

diesen Fällen den Sozialversicherungsträgern eine Möglichkeit zu eröffnen, das Entstehen 

neuer Verbindlichkeiten zu verhindern, soll ein Insolvenzantrag nach dem neuen § 14 Abs. 1 

Satz 2 InsO-E nicht allein dadurch unzulässig werden, dass der Schuldner die dem Antrag 

zugrunde liegende Forderung begleicht. Diese Forderung, die vom Gläubiger glaubhaft zu 

machen ist, bildet zwar die wesentliche Grundlage seiner Antragsbefugnis. Das Initiativrecht 

wird dem Gläubiger jedoch nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch im Interesse der 

Gesamtgläubigerschaft zugebilligt. Wird die Forderung des Antrag stellenden Gläubigers 

erfüllt, so bleibt immer noch sein Initiativrecht im Interesse der Gläubigergesamtheit. Aller-

dings sind in diesem Fall besonders strenge Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse 

und die Glaubhaftmachung des Insolvenzgrundes zu stellen. Zahlt ein Schuldner die dem 

Antrag zugrunde liegende Forderung einschließlich der Zinsen und der Kosten, um die Eröff-

nung des Verfahrens abzuwenden, so entfällt grundsätzlich das Rechtsschutzinteresse des 

Gläubigers. Da damit eine Zulässigkeitsvoraussetzung für die Verfahrenseröffnung nicht 

mehr gegeben ist, müsste an sich der Eröffnungsantrag vom Insolvenzgericht als unzulässig 

zurückgewiesen werden. Eine andere Wertung kann jedoch insbesondere bei Sozialversi-

cherungsträgern gerechtfertigt sein. Bei ihnen besteht aufgrund des gesetzlich vorgeschrie-

benen Dauerschuldverhältnisses in der Sozialversicherung nicht die Möglichkeit, die Verbin-

dung zum Schuldner einseitig zu beenden. Sie haben deshalb ein gravierendes Interesse 

daran, einen insolventen Arbeitgeber an einer weiteren wirtschaftlichen Tätigkeit zu hindern 

und Klarheit über seine Zahlungsfähigkeit zu erlangen. Nur so können sie erreichen, dass sie 

nicht Leistungen zugunsten der versicherten Arbeitnehmer des Schuldners erbringen müs-

sen, ohne die geschuldeten Beiträge zu erhalten. Nur durch das Aufrechterhalten des Insol-

venzantrags können sie verhindern, dass weitere Beitragsforderungen aufgrund des fortdau-

ernden Schuldverhältnisses entstehen. 

In einem solchen Fall wird das Insolvenzgericht besonders sorgfältig zu prüfen haben, ob 

trotz Erfüllung der Forderung der Insolvenzgrund noch glaubhaft gemacht ist. Dies hat auch 

dann zu gelten, wenn der Schuldner erst nach Zulassung des Insolvenzantrags zahlt. Zwar 
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greift nach allgemeiner Auffassung nach diesem Zeitpunkt die Amtsermittlungspflicht des 

Insolvenzgerichts nach § 5 Abs. 1 InsO ein, doch besteht in diesem Fall die Pflicht des Gläu-

bigers zur Glaubhaftmachung neben der Amtsermittlungspflicht fort. Wird die Glaubhaftma-

chung der Zahlungsunfähigkeit etwa im Wesentlichen auf die bereits erfüllte Forderung ge-

stützt, so ist der Antrag stellende Gläubiger verpflichtet, das Vorliegen eines Insolvenzgrun-

des erneut glaubhaft zu machen. Angesichts dieser Schwierigkeiten dürften die Finanzbe-

hörden und die Sozialversicherungsträger die einzigen größeren Gläubigergruppen sein, bei 

denen trotz vollständiger Erfüllung der den Antrag stützenden Forderung ein rechtliches Inte-

resse an der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegeben sein kann.  

Die vorgeschlagene Regelung war im Wesentlichen bereits in dem Entwurf eines Gesetzes 

zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge und zur Anpassung des Rechts der Insolvenzan-

fechtung (BT-Drs. 16/886) enthalten; sie soll zur Vermeidung von Verlusten des Fiskus und 

der Sozialversicherungsträger in der Fassung des vorgenannten Entwurfs wieder aufgegrif-

fen werden. Zu weit gehend erscheint es allerdings in diesem Zusammenhang, eine Rück-

nahme oder Erledigterklärung des Insolvenzantrags nur dann zuzulassen, wenn der Insol-

venzgrund nach einer entsprechenden amtswegigen Prüfung behoben ist, weil dies einen 

unnötigen Eingriff in die Struktur des vor Zulassung des Amtsverfahrens (§ 14 Abs. 1 InsO) 

bestehenden quasi-streitigen Parteiverfahrens darstellt und das bis zur Zulassung des An-

trags bestehende System der Gläubigerautonomie weitgehend beseitigen würde. Bei der 

Notwendigkeit einer positiven Feststellung der Solvenz des Schuldners würde die Gefahr 

entstehen, dass Anträge auch gegen Schuldner fortgeführt werden, bei denen noch die 

Chance einer wirtschaftlichen Erholung nach Begleichung der Forderung gegeben ist. Eine 

umfassende amtswegige Ermittlung der Insolvenzgründe wäre im Übrigen auch bei Anträgen 

erforderlich, die alleine zu dem Zweck gestellt werden, Druck auf den Schuldner auszuüben, 

oder bei denen die Forderung streitig ist. Der Antrag stellende Gläubiger könnte zudem die 

ihn unter Umständen als Zweitschuldner treffenden Verfahrenskosten auch durch eine 

Rücknahme des Insolvenzverfahrens nicht vermindern, sondern wäre verpflichtet, eventuell 

entstehende Gutachterkosten auch dann noch als Zweitschuldner zu tragen, wenn seine 

Forderung längst befriedigt ist. 

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 14 Abs. 1 InsO erscheint demgegenüber als ebenso 

flexibles wie ausreichendes Mittel, um einerseits die wiederholte Stellung von Insolvenzan-

trägen zu verhindern, andererseits aber dem Schuldner seine wirtschaftliche Bewegungsfrei-

heit nach Entfallen des Insolvenzgrundes alsbald zurückzugeben. Die Prüfung, ob der Insol-

venzgrund trotz Erfüllung der Forderung noch glaubhaft gemacht ist, und ob für den Insol-

venzgläubiger ein rechtliches Interesse an der Eröffnung des Insolvenzverfahrens fortbe-

steht, ist gegenüber der umfassenden amtswegigen Untersuchung der Insolvenzgründe 
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auch im Interesse der Entlastung der Insolvenzrichter vorzuziehen. Bei den Finanzbehörden 

und den Sozialversicherungsträgern wird das für eine Fortsetzung des Verfahrens notwendi-

ge rechtliche Interesse in aller Regel gegeben sein, weil laufend neue Forderungen entste-

hen; durch die vorgeschlagene Maßnahme kann die Fortführung der Anträge der öffentlich-

rechtlichen Gläubiger erreicht werden. Die vorgesehene Änderung des § 14 InsO wird aller-

dings nur dann zu einer Reduzierung der Ausfälle des Fiskus bzw. der Sozialversicherungs-

träger führen können, wenn die durch diese Bestimmung aufrecht erhaltenen Insolvenzan-

träge möglichst frühzeitig gestellt werden. Damit werden auch die Verluste, die diese Gläubi-

ger durch Insolvenzanfechtungen erleiden, deutlich reduziert. 

Zu Nummer 4 (Änderung von § 26) 

Zu Buchstabe a und b 

Folgeänderung zur Aufhebung der Verfahrenskostenstundung und der Einführung des Ent-

schuldungsverfahrens. 

Zu Buchstabe c 

Der geltende § 26 Abs. 3 Satz 1 InsO knüpft hinsichtlich der Erstattungspflicht für den nach 

§ 26 Abs. 1 Satz 2 InsO durch einen Dritten geleisteten Vorschuss an die aus dem Gesell-

schaftsrecht folgende Pflicht zur Stellung des Insolvenzantrags an. Die gesellschaftsrechtli-

che Qualifizierung der Antragspflicht (z.B. in § 64 Abs. 1 GmbHG) wird durch den im Entwurf 

eines Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräu-

chen (MoMiG) vom 25. Mai 2007 (BR-Drs. 354/07) vorgesehenen § 15a Abs. 1 InsO-E 

rechtsformneutral ausgestaltet und insolvenzrechtlich qualifiziert. Die Änderung des § 26 

Abs. 3 Satz 1 InsO erfasst im Hinblick auf das kommende Recht auch die insolvenzrechtliche 

Qualifizierung der Antragspflicht. Um auf eine durch Vorschriften des internationalen Insol-

venzrechts eventuell erfolgende gesellschaftsrechtliche Einordnung der Antragspflicht aus-

ländischer Rechtsordnungen abzudecken, wird diese Anknüpfung beibehalten. Der Grund-

gedanke der Vorschrift wird dadurch nicht berührt, weil es für das Entstehen der Erstat-

tungspflicht alleine maßgebend ist, ob der Insolvenzantrag pflichtwidrig und schuldhaft nicht 

gestellt wurde. Durch die Wortwahl „Vorschriften des Insolvenz- oder Gesellschaftsrechts“ 

wird deutlich, dass interne Anweisungen an die Sachbearbeiter institutioneller Gläubiger 

(z.B. Banken oder Sozialversicherungsträger) eine Erstattungspflicht nicht auslösen können. 

Zu Buchstabe d 

Aus der Praxis ist bekannt, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in vielen Fällen zur 

Ermittlung und Sicherung von Vermögenswerten durch den Insolvenzverwalter führt. Vor-
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aussetzung hierfür ist das Vorliegen einer kostendeckenden Masse. Kann diese aus den 

vorhandenen Vermögenswerten der Gesellschaft nicht gedeckt werden, so können wegen 

der fehlenden Verfahrenseröffnung unter Umständen Vermögenswerte nicht herangezogen 

werden, die ansonsten zur Befriedigung der Gesamtheit der Gläubiger nutzbar gemacht 

werden könnten. Der Gesetzgeber hat dieses Problem bereits bei der Schaffung der Insol-

venzordnung gesehen und in § 26 Abs. 3 InsO eine Regelung eingeführt, nach der der zur 

Verfahrenseröffnung erforderliche Vorschuss nach § 26 Abs. 1 InsO auch von Dritten einge-

zahlt und von den zur Antragstellung verpflichteten Personen eingefordert werden kann. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass das Verfahren nach § 26 Abs. 3 InsO wegen des beste-

henden Kostenrisikos insbesondere von Insolvenzgläubigern zu selten genutzt wird. Es er-

scheint deshalb sinnvoll, eine Regelung zu schaffen, nach der die Personen, die in pflicht-

widriger Weise ihre Antragspflicht verletzen, direkt zur Einzahlung des zur Verfahrenseröff-

nung führenden Vorschusses herangezogen werden können. Das Gesellschaftsrecht sieht 

bislang – etwa in § 64 Abs. 1 GmbHG – eine Verpflichtung der Organe von juristischen Per-

sonen zur Stellung des Insolvenzantrags vor. Gleiches gilt für Gesellschaften ohne Rechts-

persönlichkeit, bei denen kein Gesellschafter eine natürliche Person ist. Nach dem Entwurf 

eines Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräu-

chen (MoMiG) vom 25. Mai 2007 (BR-Drs. 354/07) wird die Antragspflicht rechtsformneutral 

in § 15a InsO-E geregelt werden. Die Verletzung der Antragspflicht zeigt nach geltendem 

Recht zwar straf- und zivilrechtliche Folgen, führt aber nicht zu einer Verfahrenseröffnung. 

Die vorgesehene Einfügung des § 26 Abs. 4 InsO zwingt die nach Insolvenz- oder Gesell-

schaftsrecht zur Stellung des Insolvenzantrags verpflichteten Personen unmittelbar, bei Mas-

searmut einen die Verfahrenseröffnung ermöglichenden Vorschuss aus ihrem Privatvermö-

gen zu leisten. Bei § 26 Abs. 4 Satz 2 InsO-E handelt es sich wie bei der Bestimmung des 

§ 26 Abs. 3 Satz 2 InsO um eine Beweislastumkehr; die zur Antragstellung verpflichtete Per-

son muss deshalb etwa nachweisen, dass sie die Insolvenzreife auch bei einer erheblichen 

Gewissensanspannung nicht hat erkennen können. Die Zahlung des Vorschusses von der 

dazu verpflichteten Person kann im Prozesswege der vorläufige Insolvenzverwalter sowie 

jede Person verlangen, die nach Eröffnung des Verfahrens Insolvenzgläubiger i. S. d. § 38 

InsO wäre.  

Zu Nummer 5 (Änderung von § 27) 

Folgeänderung zur Aufhebung von § 313 InsO. 
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Zu Nummer 6 (Änderung von § 29) 

Auch der Verzicht auf den Berichtstermin soll zu einer zügigen Insolvenzbereinigung und zu 

einer Entlastung der Gerichte in den Verfahren beitragen, in denen dieser keine besondere 

Funktion hat. Dieser Termin dient dazu, Gläubigern die Wahl zwischen Liquidation und Re-

organisation eines insolventen Unternehmens zu geben (§§ 156, 157). Bei Verbraucherin-

solvenzverfahren kommt aber nach dem Scheitern des Schuldenbereinigungsplans eine 

„Sanierung“ des Schuldners im Insolvenzverfahren nicht in Betracht. Das Vermögen des 

Schuldners ist in jedem Fall zu liquidieren. Gleiches gilt auch für die so genannten Kleinver-

fahren, in denen die Vermögensverhältnisse überschaubar und die Zahl der Gläubiger oder 

die Höhe der Verbindlichkeiten gering sind. 

Zu Nummer 7 (Änderung von § 55) 

Nach § 55 Abs. 2 Satz 1 InsO gelten Verbindlichkeiten, die von einem vorläufigen Insolvenz-

verwalter begründet worden sind auf den die Verfügungsbefugnis über das Vermögen des 

Schuldners übergegangen ist, als Masseverbindlichkeiten. Bei der Anordnung der vorläufi-

gen Insolvenzverwaltung mit allgemeinem Zustimmungsvorbehalt (so genannte „schwache“ 

vorläufige Insolvenzverwaltung nach § 21 InsO) stellen die während des Eröffnungsverfah-

rens durch den vorläufigen Insolvenzverwalter begründeten Ansprüche grundsätzlich keine 

Masseforderungen nach § 55 Abs. 2 Satz 1 InsO dar; vielmehr handelt es sich um Insolvenz-

forderungen nach § 38 InsO, die zur Insolvenztabelle anzumelden sind. 

Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18.7.2002 – IX ZR 195/01 – können 

jedoch bei einer „schwachen“ vorläufigen Insolvenzverwaltung Masseverbindlichkeiten nach 

dem neu gefassten § 55 Abs. 2 Satz 2 InsO dann entstehen, wenn das Insolvenzgericht dem 

vorläufigen Insolvenzverwalter im Einzelfall eine inhaltlich bestimmte Anordnung zum Ab-

schluss eines bestimmten Rechtsgeschäfts erteilt hat. § 55 Abs. 2 Satz 2 InsO-E regelt dies 

entsprechend der höchstrichterlichen Rechtsprechung, um dem Insolvenzgericht eine Über-

prüfung dahingehend zu erleichtern, ob sich der vorläufige Insolvenzverwalter im Rahmen 

der gerichtlich ausgesprochenen Einzelermächtigung hält. Um die Verluste öffentlich-

rechtlicher Gläubiger zu reduzieren, wird ferner ausdrücklich klargestellt, dass auch die von 

dem mit einer Einzelermächtigung handelnden vorläufigen Insolvenzverwalter begründeten 

öffentlich-rechtlichen Forderungen Masseverbindlichkeiten darstellen. So sind beispielsweise 

Umsatzsteuerforderungen des Finanzamts aus Rechtsgeschäften, die aufgrund der Einzel-

ermächtigung des Insolvenzgerichts vom Insolvenzverwalter getätigt wurden, als Massever-

bindlichkeiten zu qualifizieren. 
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Zu Nummer 8 (Änderung von § 63) 

Der infolge der Aufhebung der Stundung gegenstandslos gewordene § 63 Abs. 2 InsO wird 

neu gefasst. An seine Stelle tritt in Satz 1 eine Regelung, die im Wesentlichen dem bisheri-

gen § 11 Abs. 1 Satz 1 InsVV entspricht und die erstmals in der Insolvenzordnung regelt, 

dass der vorläufige Insolvenzverwalter eine gesonderte Vergütung enthält. Satz 2 umschreibt 

die wesentlichen Grundlagen für die Berechnung der Vergütung des vorläufigen Insolvenz-

verwalters, die bislang in § 11 Abs. 1 Satz 2 InsVV geregelt war. Die gesetzliche Anerken-

nung des Vergütungsanspruchs des vorläufigen Insolvenzverwalters führt angesichts der 

Bedeutung der vorläufigen Insolvenzverwaltung für das Vergütungsaufkommen des damit 

befassten Personenkreises zu größerer Rechtssicherheit; gleichzeitig wird an dem Grund-

satz festgehalten, nach dem der gesetzlich festgeschriebene Regelsatz über- oder unter-

schritten werden kann. 

§ 63 Abs. 2 Satz 3 enthält eine Regelung, die eine Abänderung des Beschlusses über die 

Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters erlaubt, wenn die Differenz des tatsächlichen 

Werts der Berechnungsgrundlage der Vergütung zu dem der Vergütung zugrunde gelegten 

Wert mehr als 20 vom Hundert beträgt. Das Gericht kann die Vergütung des vorläufigen In-

solvenzverwalters bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Vergütung des Insolvenz-

verwalters sowohl erhöhen als auch reduzieren. Die vorgenannte Bestimmung war bisher in 

§ 11 Abs. 2 Satz 2 InsVV enthalten gewesen. Hiergegen wurde eingewandt, dass § 65 InsO 

für eine Abänderungsbefugnis des Gerichts keine Ermächtigungsgrundlage enthalte. Dies 

erscheint zwar zweifelhaft, weil § 65 InsO eine umfassende Regelungskompetenz für die 

Vergütung im Insolvenzverfahren darstellt, die das der Vergütungsfestsetzung zugrunde lie-

gende Verfahren mit umfasst. Aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit wird 

nun die Abänderungsbefugnis des Insolvenzgerichts gesetzlich geregelt. 

Zu Nummer 9 (Änderung von § 65) 

Die erstmalige Aufnahme des Vergütungsanspruchs des vorläufigen Insolvenzverwalters in 

das Gesetz sowie der Grundzüge der hierfür maßgeblichen Berechnung machen eine Er-

gänzung der Verordnungsermächtigung für die nähere Ausgestaltung der Vergütung (vgl. 

§ 11 InsVV) in § 65 InsO-E erforderlich.  

Bisher kann zweifelhaft sein, ob die Verordnungsermächtigung nach § 65 InsO nicht nur für 

den Erlass von Vorschriften für die Festsetzung der Vergütung und Auslagen gilt, sondern 

auch für die Schaffung von Bestimmungen über das hierfür notwendige Verfahren. § 65  

InsO-E dehnt die Verordnungsermächtigung aus Gründen der Rechtssicherheit auch auf das 

das Festsetzungsverfahren aus. 
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Zu Nummer 10 (Änderung von § 73) 

Folgeänderung zur Aufhebung der Verfahrenskostenstundung. 

Zu Nummer 11 (Änderung von § 88) 

Nach der geltenden Fassung von § 88 InsO werden Sicherheiten, die ein Gläubiger nicht 

früher als einen Monat vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erworben hat, 

mit der Verfahrenseröffnung unwirksam. Absatz 2 erweitert die Monatsfrist für das Verbrau-

cherinsolvenzverfahren, dem ein erfolgloser außergerichtlicher Einigungsversuch mit den 

Gläubigern vorausgegangen war, auf drei Monate. Die Ausdehnung der Rückschlagsperre 

auf einen Zeitraum von drei Monaten vor einem Antrag nach § 305 InsO, die bislang in § 312 

Abs. 1 Satz 3 geregelt war, will Störungen des außergerichtlichen Einigungsversuchs durch 

den Vollstreckungszugriff einzelner Gläubiger unterbinden. Die Dreimonatsfrist orientiert sich 

an § 131 Abs. 1 Nr. 2, 3 InsO, der für eine inkongruente Deckung darauf abstellt, ob die in-

kriminierte Rechtshandlung innerhalb des zweiten oder dritten Monats vor dem Eröffnungs-

antrag vorgenommen wurde. Eine Anpassung der Rückschlagsperre an diese Frist erscheint 

gerechtfertigt, da sowohl § 88 als auch die §§ 129 ff. InsO die Gläubigergesamtheit schützen 

und dem Grundsatz der Gleichbehandlung bereits in der Zeit der Krise vor Verfahrenseröff-

nung Rechnung tragen sollen. Gegenüber der Anfechtung hat die erweiterte Rückschlag-

sperre zudem den Vorteil, dass ein möglicherweise langwieriger Rechtsstreit vermieden wird. 

Zu Nummer 12 (§ 108a) 

Seit dem Inkrafttreten der Insolvenzordnung fallen Lizenzverträge unter § 103 Abs. 1 InsO 
und sind damit im Gegensatz zur Rechtslage nach der Konkursordnung nicht mehr insol-

venzfest. Nach der vorgenannten Vorschrift unterliegen gegenseitige Verträge, die im Zeit-

punkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens beiderseits noch nicht oder nicht vollständig 

erfüllt sind, dem Wahlrecht des Insolvenzverwalters. Lehnt dieser die Erfüllung des Vertrages 

ab, tritt eine Umgestaltung des Vertragsverhältnisses ein. Dem Vertragspartner steht nur 

noch ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung nach § 103 Abs. 2 InsO zu, der 

eine einfache Insolvenzforderung darstellt, die zur Insolvenztabelle angemeldet werden kann 

und in der Regel mit einer geringen Quote bedient wird. 

Hierdurch können insbesondere bei Patentlizenzen, aber auch bei den Lizenzen an Compu-

tersoftware und musikalischen Werken in der Insolvenz des Lizenzgebers geradezu ruinöse 

Auswirkungen bei dem Lizenznehmer eintreten. Insbesondere die Pharmaindustrie sowie die 

Musikverleger machen geltend, dass das Wahlrecht des Insolvenzverwalters zur Existenzge-

fährdung des lizenznehmenden Unternehmens führen könne. Zur Begründung wird vor allem 

auf die langen Entwicklungszeiten und die hohen Entwicklungskosten für Arzneimittel sowie 
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die existenzielle Abhängigkeit der Musikverlage vom Bestand der Lizenzverträge hingewie-

sen. In diesem Zusammenhang wird auch angeführt, dass die Entwicklung eines neuen Arz-

neimittels im Durchschnitt 800 Mio. US-Dollar an Entwicklungskosten verschlingen soll.  

Andere Länder, so insbesondere die Exportstaaten USA und Japan, haben auf diese Her-

ausforderung bereits reagiert und in ihrer nationalen Gesetzgebung Lizenzen insolvenzfest 

ausgestaltet. Auch das Modellgesetz der UNCITRAL regt insofern an, dem Insolvenzverwal-

ter bei Lizenzverträgen über geistiges Eigentum kein Wahlrecht einzuräumen. 

Ein zunehmend dringender Handlungsbedarf wird von den betroffenen Wirtschaftskreisen 

nach der Entscheidung des BGH vom 17. November 2005 - IX ZR 162/04 - reklamiert. In 

dieser Entscheidung hatte der BGH ausdrücklich ausgeführt, ein Lizenzvertrag werde zwar 

entsprechend der Rechtspacht als Dauernutzungsvertrag i.S. der §§ 108, 112 InsO einge-

ordnet. Weil insoweit jedoch kein unbewegliches Vermögen betroffen sei, eröffneten derarti-

ge Nutzungsverträge „nach übereinstimmender Auffassung der insolvenzrechtlichen und der 

urheberrechtlichen Literatur für den Insolvenzverwalter eines jeden der Beteiligten ein Wahl-

recht nach § 103 InsO“. 

Wie bereits angedeutet, sah das frühere Recht die Konkursfestigkeit von Lizenzverträgen 

vor. Im Konkursrecht galt § 21 Abs. 1 KO, nach dem ein Miet- oder Pachtvertrag im Konkurs 

des Vermieters oder Verpächters gegenüber der Konkursmasse wirksam blieb. Aus der ana-

logen Anwendung dieser Vorschrift auf Lizenzverträge ergab sich zwanglos die Konkursfes-

tigkeit der Lizenz in der Insolvenz des Lizenzgebers. Im Rahmen der Insolvenzrechtsreform 

wurde § 21 KO durch § 108 InsO abgelöst. Zur Begründung wird im Regierungsentwurf zur 

Insolvenzordnung ausgeführt, bei einer Insolvenzfestigkeit auch für bewegliche Gegenstände 

könne die Veräußerung dieses Gegenstandes durch den Insolvenzverwalter scheitern (BT-

Drs. 12/2443, S. 147). Die Behandlung der Lizenz in der Insolvenz des Lizenzgebers wurde 

in diesem Zusammenhang nicht problematisiert.  

Im Hinblick auf die gravierenden Auswirkungen des § 103 InsO für die lizenznehmenden 

Unternehmen wurde in der Literatur versucht, auch unter dem geltenden Recht Konstruktio-

nen zu entwickeln, wie in der Insolvenz des Lizenzgebers die Lizenz insolvenzfest ausgestal-

tet werden kann. So wird etwa eine Sicherungsübertragung des geschützten Rechts, dessen 

Verpfändung oder ein Lizenzsicherungsnießbrauch diskutiert. Diese dem nationalen Recht 

entlehnten Lösungsmöglichkeiten erscheinen indes nicht geeignet, dem Sicherungsbedürfnis 

des Lizenznehmers umfassend Rechnung zu tragen, und dürften insbesondere im anglo-

amerikanischen Rechtskreis, dem diese Rechtsformen fremd sind, kaum auf Akzeptanz sto-

ßen. Einer materiell-rechtlichen Konstruktion ist deshalb eine in das Insolvenzrecht eingebet-

tete verfahrensrechtliche Lösung vorzuziehen, die den berechtigten Interessen der Lizenz-
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nehmer Rechnung trägt. Damit kann im internationalen Wettbewerb eine nachhaltige Stär-

kung des Wirtschafts- und Forschungsstandorts Deutschland erreicht und eine drohende 

Abwanderung von Unternehmen in das Ausland unterbunden werden. 

Abgesehen von der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der zu schaffenden Regelung für den 

Wirtschafts- und Forschungsstandort Deutschland sollen durch sie nicht zuletzt auch die 

individuellen Interessen des Lizenzgebers (hier: des Schuldners) und des Lizenznehmers 

(hier: des Gläubigers) einem angemessenen Ausgleich zugeführt werden. Das gesamte 

Vermögen des Schuldners bildet die Insolvenzmasse, die nach Verfahrenseröffnung der 

Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des Insolvenzverwalters unterliegt. Scheidet eine Sa-

nierung des Schuldners aus, so erschöpft sich sein Interesse allerdings darin, einen mög-

lichst hohen Wert für sein geschütztes Recht zu erzielen, um die nach Aufhebung des Ver-

fahrens weiter bestehenden Verbindlichkeiten möglichst zu reduzieren.  

Falls durch den Schuldner vor Verfahrenseröffnung Lizenzen ohne marktgerechte Vergütung 

vereinbart wurden, so würde ein massives Interesse der Insolvenzgläubiger bestehen, diese 

für die Masse ungünstigen Vertragsverhältnisse zu beenden, um einen möglichst hohen Ver-

wertungserlös für das Recht zu erreichen. Damit würden auch die mit dem Vertrag regelmä-

ßig begründeten Nebenpflichten (z. B. Bezahlung der Jahres- bzw. Aufrechterhaltungsge-

bühren) erlöschen.  

Das zentrale Interesse des Lizenznehmers ist darauf gerichtet, auch nach Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens ein ungestörtes Weiterlaufen des Lizenzvertrages zu erreichen, wozu 

auch gehört, dass die Aufwendungen zur Erfüllung der genannten Nebenpflichten aus der 

Masse aufgebracht werden. Dies würde jedoch zu Lasten der Insolvenzgläubiger gehen. 

Besteht das wesentliche Anliegen des Lizenznehmers darin, die erheblichen Investitionen 

abzusichern, die beispielsweise bei der Entwicklung eines neuen Arzneimittels anfallen, so 

wäre diesem Interesse auch dadurch Rechnung zu tragen, dass dem Lizenznehmer zwar 

weiter das Nutzungsrecht zusteht, jedoch die Nebenpflichten nicht mehr erfüllt zu werden 

brauchen. Entfallen zwar die Nebenpflichten für die Masse, läuft aber ansonsten der Lizenz-

vertrag unbeeinflusst durch die Verfahrenseröffnung weiter, so gebührt der Masse nur die 

möglicherweise völlig unzureichende Vergütung. Zwar ist es nicht das primäre Ziel der InsO, 

vor Verfahrenseröffnung festgeschriebene Äquivalenzstörungen von Schuldverhältnissen 

auszugleichen, doch ist die optimale Verwertung der Masse das zentrale Anliegen eines Ge-

samtvollstreckungsverfahrens.  

Unter Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte bringt die Neuregelung die wesentli-

chen Anliegen der Insolvenzgläubiger und des Lizenznehmers zu einem angemessenen 

Ausgleich, ohne die Bedeutung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzverträgen zugunsten des 
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Wirtschafts- und Forschungsstandorts Deutschland zu vernachlässigen: Im Gegensatz zur 

derzeitigen Rechtslage unterliegt der Lizenzvertrag nicht mehr dem Wahlrecht des Verwal-

ters. Allerdings hat die Masse nur diejenigen Nebenpflichten zu erfüllen, die für eine Nutzung 

des geschützten Rechts unumgänglich sind. Bei einem krassen Missverhältnis zwischen der 

vereinbarten und einer marktgerechten Vergütung kann der Verwalter eine Anpassung ver-

langen. In diesem Fall hat der Lizenznehmer ein Recht zur außerordentlichen Kündigung. 

Zu Nummer 13 (Änderung von § 114) 

Hat der Schuldner vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Forderung für die spätere Zeit 

auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder andere Bezüge abgetreten bzw. verpfändet, ist 

diese Verfügung nach § 114 Abs. 1 InsO nur wirksam, soweit sie sich auf die Bezüge für die 

Zeit vor Ablauf von zwei Jahren nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bezieht. Diese 

Privilegierung der gesicherten Gläubiger wird allerdings im Interesse der Gesamtheit der 

ungesicherten Gläubiger vielfach als zu lang kritisiert. Der in § 114 Abs. 1 InsO vorgesehene 

Zeitraum von zwei Jahren soll deshalb auf ein Jahr reduziert werden. Den gesicherten Gläu-

bigern kann diese Reduzierung zugemutet werden, zumal sie nicht zu einer vollständigen 

Entwertung der Sicherung führt. Die ungesicherten Gläubiger werden hingegen zukünftig 

angemessen an den Bezügen des Schuldners beteiligt.  

Zu Nummer 14 (Änderung von § 174) 

Folgeänderung zur Änderung des § 302 InsO. 

Zu Nummer 15 (Änderung von § 175) 

Folgeänderung zur Änderung des § 298 InsO. 

Zu Nummer 16 (Änderung von § 207) 

Folgeänderung zur Aufhebung der Verfahrenskostenstundung und zur Einfügung des § 26 

Abs. 4 InsO-E. 

Zu Nummer 17 (Änderung von § 286) 

Wegen der Einführung des Entschuldungsverfahrens nach § 289b InsO-E muss festgelegt 

werden, von welchen Verbindlichkeiten der Schuldner nach erfolgreichem Abschluss dieses 

Verfahrens befreit wird. Diese Restschuldbefreiung kann in diesem Fall nicht weitergehen als 

bei einem eröffneten Insolvenzverfahren, jedoch andererseits nicht hinter dieser zurückblei-

ben. § 286 InsO ist deshalb durch eine Bestimmung zu ergänzen, nach der der Schuldner 

von denjenigen Verbindlichkeiten befreit wird, die zum Zeitpunkt der Abweisung mangels 
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Masse einen begründeten Vermögensanspruch gegen den Schuldner darstellen. Begründete 

Vermögensansprüche sind solche, die im Falle der Eröffnung Insolvenzforderungen i. S. d. 

§ 38 InsO wären. Bei der Bestimmung des „begründeten Vermögensanspruchs“ ist wie nach 

§ 38 InsO im eröffneten Verfahren eine materiell-rechtliche Betrachtung maßgebend. 

Zu Nummer 18 (Änderung von § 287) 

Wird auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens verzichtet, so muss den Gläubigern ein 

anderer Weg eröffnet werden, ein möglichst verlässliches Bild über die Vermögensverhält-

nisse des Schuldners zu gewinnen. Dies soll über die Einsetzung eines vorläufigen Treu-

händers und die Einführung neuer Formulare sowohl für das Restschuldbefreiungsverfahren 

als auch für das Entschuldungsverfahren erreicht werden. Für das Restschuldbefreiungsver-

fahren soll deshalb entsprechend § 305 Abs. 5 InsO ein Formularzwang eingeführt werden, 

der sich in der Praxis weitgehend bewährt hat. Im Bereich der Restschuldbefreiung sind zwei 

Formularsätze vorzusehen. Einmal für das Restschuldbefreiungsverfahren im Anschluss an 

das Durchlaufen eines Insolvenzverfahrens und zum anderen ein Formular für das Entschul-

dungsverfahren, wenn der Antrag auf Verfahrenseröffnung mangels Masse abgewiesen wur-

de. Im letztgenannten Fall sind alle Daten zu erheben, die es dem Gericht und den beteilig-

ten Gläubigern ermöglichen, sich ein umfassendes Bild über die wirtschaftliche Situation des 

Schuldners zu machen. Insofern sind im Wesentlichen die bewährten Formulare aus dem 

Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 305 Abs. 1 Nr. 3 InsO als Vorbild heranzuziehen.  

Der Schuldner kann, auch wenn er vermögenslos ist, wie bisher einen Antrag auf Rest-

schuldbefreiung stellen, der mit dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu ver-

binden ist. Zeichnet sich nun ab, dass das Vermögen des Schuldners voraussichtlich nicht 

ausreichen wird, um die Verfahrenskosten zu decken, so hat der Schuldner zwei Monate 

Zeit, die erforderlichen Verzeichnisse, die vom Gesetz geforderte Erklärung über das Vorlie-

gen von Versagensgründen und die Versicherung an Eides statt, in der er die Richtigkeit und 

Vollständigkeit seiner Angaben versichert, vorzulegen. Gehört der Schuldner zu dem von 

§ 304 Abs. 1 InsO erfassten Personenkreis und hat er in einem Einigungsversuch mit seinen 

Gläubigern bereits die in § 305 Abs. 1 Nr. 3 InsO aufgeführten Verzeichnisse ausgefüllt, so 

wäre es ein übertriebener Formalismus, wenn im Entschuldungsverfahren nochmals diese 

Daten gesondert erhoben würden. Der Gesetzentwurf sieht deshalb vor, dass diese Schuld-

ner die Verzeichnisse aus § 305 Abs. 1 Nr. 3 InsO in Bezug nehmen können. Sie werden 

damit Bestandteil des Antrages auf Restschuldbefreiung. Da die Verzeichnisse für das Ent-

schuldungsverfahren ein möglichst aktuelles Bild über die wirtschaftliche Situation des 

Schuldners bieten sollen, darf die Erhebung der Daten nicht länger als sechs Monate zurück 

liegen.  
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Weiter hat der Schuldner sich darüber zu erklären, ob er wegen einer Straftat nach den 

§§ 283 bis 283c StGB in der Vergangenheit rechtskräftig verurteilt worden ist oder ob ihm in 

den letzten zehn Jahren bereits einmal eine Restschuldbefreiung erteilt oder versagt worden 

ist. Über diese Erklärung erhält das Gericht die Informationen, die nach § 290 Abs. 1 InsO für 

eine amtswegige Versagung der Restschuldbefreiung bedeutsam sind.  

Kommt es voraussichtlich zu einer Abweisung des Eröffnungsantrags mangels Masse, hat 

das Insolvenzgericht nach § 289a Abs. 1 InsO-E einen vorläufigen Treuhänder zu bestellen, 

der die Einleitung des Entschuldungsverfahrens mit vorbereitet. Dabei hat er unter anderem 

den Schuldner über die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung zu belehren (vgl. 

§ 289a Abs. 4, 5 InsO-E). Die grundlegende Verpflichtung zur Abgabe der Versicherung an 

Eides statt ergibt sich jedoch aus § 287 Abs. 1 Satz 6 InsO-E. 

Im Restschuldbefreiungsverfahren beginnt die Abtretung der pfändbaren Bezüge des 

Schuldners, die sog. Wohlverhaltensperiode, mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Da 

es im Entschuldungsverfahren zu keiner Eröffnung kommt, wird durch die Änderung von Ab-

satz 2 Satz 1 auf den Erlass des Abweisungsbeschlusses abgestellt. Ist in der Entscheidung 

der Zeitpunkt für den Beginn der Abtretung nicht angegeben, so gilt nach dem neu eingefüg-

ten Satz 3 entsprechend § 27 Abs. 3 InsO als Beginn der Zeit der Abtretung die Mittagsstun-

de des Tages, an dem die Entscheidung erlassen worden ist. 

Bereits in der gegenwärtigen Praxis sind häufig Formulare für das Restschuldbefreiungsver-

fahren anzutreffen. Im Interesse einer einheitlichen Verfahrensausgestaltung und um im ge-

richtlichen Verfahren auf geordnete Unterlagen zurückgreifen zu können, ist es jedoch gebo-

ten, einheitliche Formulare einzuführen. Dies gilt insbesondere für das Entschuldungsverfah-

ren, in dem grundlegend die Daten erhoben werden müssen, die an sich in einem eröffneten 

Insolvenzverfahren gewonnen werden. Um insofern eine bundesweit einheitliche Vorge-

hensweise zu gewährleisten, sollen nach Absatz 4 die Formulare sowohl für das Restschuld-

befreiungs- als auch für das Entschuldungsverfahren durch Rechtsverordnung des Bundes-

ministeriums der Justiz mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden. Ihre Verwen-

dung wird zur Pflicht gemacht.  

Zu Nummer 19 (Änderung von § 289) 

Nach der geltenden Fassung von § 289 InsO sind die Insolvenzgläubiger im Schlusstermin 

zu dem Restschuldbefreiungsantrag des Schuldners zu hören. Erst in diesem Termin können 

sie nach § 290 Abs. 1 InsO die Versagung der Restschuldbefreiung beantragen. Dieser spä-

te Zeitpunkt für eine Anhörung der Insolvenzgläubiger, und des Insolvenzverwalters wurde 

gewählt, um für die gesamte Verfahrensdauer überprüfen zu können, ob der Schuldner sei-
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nen Auskunfts- und Mitwirkungspflichten nachgekommen ist (vgl. BT-Drs. 12/2443 S. 189). 

Findet kein schriftliches Verfahren statt (vgl. § 5 Abs. 2 InsO), so hat dies häufig zur Folge, 

dass die Gläubiger von ihrem Recht auf rechtliches Gehör keinen Gebrauch machen, da sie 

den Aufwand scheuen, die Gläubigerversammlung zu besuchen. Damit werden dem Gericht 

ohne Not Erkenntnismöglichkeiten verschlossen, die für die Erteilung der Restschuldbefrei-

ung von Belang sein können. Durch die vorgeschlagene Streichung der Worte „im Schluss-

termin“ soll auch eine schriftliche Anhörung ermöglicht werden.  

§ 289 Abs. 3 InsO-E sieht als Voraussetzung der Restschuldbefreiung auch im Entschul-

dungsverfahren vor, dass bei einer Einstellung nach § 207 InsO oder § 211 InsO die Barmit-

tel gemäß § 207 Abs. 3 InsO verwendet wurden oder eine Verteilung nach § 209 InsO statt-

gefunden hat. 

Zu Nummer 20 (§§ 289a bis 289c) 

Zu § 289a (Bestellung eines vorläufigen Treuhänders) 

Bereits die bisherige gesetzliche Regelung des Verbraucherinsolvenzverfahrens ermöglichte 

über den Weg des so genannten „Nullplanverfahrens“ eine Entschuldung mittelloser Perso-

nen. Der zur Entschuldung führende Weg erwies sich jedoch als aufwändig, weil das in sei-

ner Struktur komplexe Verbraucherinsolvenzverfahren mit diversen Ladungen, öffentlichen 

Bekanntmachungen, Zustellungen und Terminen alleine zum Zweck der späteren Entschul-

dung durchgeführt werden musste. Dabei war häufig von vornherein absehbar, dass dieses 

Verfahren für die Gesamtheit der Gläubiger keinen Ertrag erzielen konnte, weil die durch die 

finanzielle Situation des Schuldners verursachte Masselosigkeit auch nach der Eröffnung 

nicht zu beseitigen war. § 289a InsO-E stellt deshalb gegenüber dem bisherigen Verfahren 

einen alternativen Weg zur Verfügung, der für vermögenslose Schuldner unter angemesse-

ner Wahrung der Rechte der Gläubiger eine Restschuldbefreiung ermöglicht und es dem 

Schuldner erspart, das von vornherein nicht zu einer Gläubigerbefriedigung führende Insol-

venzverfahren zu durchlaufen. 

Die Entschuldung erfolgt grundsätzlich nach den §§ 286 ff. InsO, soweit das Entschuldungs-

verfahren keine Besonderheiten vorsieht. Aus diesem Grunde sind beispielsweise die Vor-

schriften über die Rechtsstellung des Treuhänders (§§ 292, 293 InsO) und dessen Vergü-

tung und über das Verhalten des Schuldners während der Wohlverhaltensperiode (§§ 295 ff. 

InsO) anwendbar. 

Zeichnet sich im Eröffnungsverfahren ab, das Vermögen des Schuldners werde möglicher-

weise nicht zur Abdeckung der Verfahrenskosten ausreichen und wird ein Verfahrenskosten-

vorschuss voraussichtlich nicht geleistet, so hat das Insolvenzgericht nach § 289a Abs. 1 
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InsO-E einen vorläufigen Treuhänder zu bestellen. Dieser vorläufige Treuhänder ist die zent-

rale Figur des Entschuldungsverfahrens. Er strukturiert das Verfahren, unterstützt den 

Schuldner beim Ausfüllen der Formulare, belehrt ihn über die Abgabe der eidesstattlichen 

Versicherung und begleitet den Schuldner bis zum Beginn der Wohlverhaltensperiode. Von 

seiner Arbeit hängt es ganz entscheidend ab, ob dem Gericht und den Gläubigern eine ver-

lässliche Tatsachengrundlage für die Einschätzung der wirtschaftlichen Situation des 

Schuldners an die Hand gegeben werden kann. Er hat im Grunde alle Aufgaben abzude-

cken, die in einem Eröffnungsverfahren der Gutachter und der vorläufige Insolvenzverwalter 

zu bewältigen haben. Deshalb ist im Entschuldungsverfahren kein Raum für eine zusätzliche 

Bestellung dieser Personen.  

Die vorrangige Aufgabe des vorläufigen Treuhänders ist es zu prüfen, ob die Verfahrenskos-

ten gedeckt sind. Er verdrängt in diesem Bereich den sonst häufig im Eröffnungsverfahren 

anzutreffenden Sachverständigen. Die denkbaren Aufgaben, mit denen ihn das Gericht 

betrauen kann, deckten nahezu das gesamte Spektrum eines vorläufigen Insolvenzverwal-

ters nach § 22 InsO ab. Deshalb ist es auch geboten, seine Bestellung nach § 23 Abs. 1  

InsO zu veröffentlichen. Da – von der sich abzeichnenden fehlenden Verfahrenskostende-

ckung zunächst einmal abgesehen – ein Eröffnungsverfahren vorliegt, das keine weiteren 

Besonderheiten aufweist, kann das Gericht nach § 21 InsO alle erforderlichen Maßnahmen 

treffen, um ein möglicherweise noch vorhandenes Restvermögen des Schuldners zu sichern.  

Für den Schuldner ist es von erheblicher Bedeutung, möglichst frühzeitig im Verfahren dar-

über informiert zu werden, welche Forderungen nach § 302 InsO von einer Restschuldbe-

freiung ausgenommen sind. Der vorläufige Treuhänder hat deshalb den Schuldner auf diese 

Gefahr hinzuweisen, ihm die Tatbestandsvoraussetzungen und die Rechtsfolgen der Norm 

zu erläutern und ihn zu belehren, wie er in diesem Fall unter Umständen dennoch eine um-

fassende Entschuldung erreichen kann. Die Belehrung darf nicht abstrakt erfolgen, vielmehr 

hat der vorläufige Treuhänder anhand der bekannten Verbindlichkeiten des Schuldners dies 

an einzelnen Forderungen festzumachen.  

Das neue Entschuldungsverfahren sieht einen maßvollen Kostenbeitrag des Schuldners vor. 

Damit soll dem Schuldner insbesondere klargemacht werden, dass eine Restschuldbefreiung 

nur aufgrund eigener Anstrengungen erreicht werden kann und er ernsthaft an dem Verfah-

ren mitzuarbeiten hat. Eine Entschuldung zum Nulltarif soll es künftig nicht mehr geben. 

Schließlich soll der Kostenbeitrag des Schuldners auch zu einer Entlastung der Länder von 

den erheblichen Kosten der Restschuldbefreiung beitragen. Angesichts dieser Bedeutung 

der schuldnerischen Kostenbeteiligung stellt deren Zahlung eine wichtige Weichenstellung 

für den Fortgang des Verfahrens dar. Unterbleibt sie, so ist nach § 289a Abs. 2 InsO-E vor-

gesehen, dass kein vorläufiger Treuhänder bestellt und damit das Verfahren nicht weiter 
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betrieben wird. Um den Schuldner nicht völlig unvorbereitet mit diesen erheblichen Konse-

quenzen zu konfrontieren, hat das Insolvenzgericht ihn aufzufordern, innerhalb von zwei 

Wochen die ausstehenden Kosten einzuzahlen. Leistet der Schuldner auch dann noch nicht 

seinen Beitrag, so gilt in Übereinstimmung mit der Regelung nach § 305 Abs. 3 Satz 2 InsO 

sein Antrag auf Restschuldbefreiung als zurückgenommen. Die Rücknahmefiktion ist hier 

angemessen, da dem Gericht kaum ein Bewertungsspielraum eröffnet wird und insofern kei-

ne gerichtliche Entscheidung geboten ist. Ein Rechtsmittel hiergegen wird nicht vorgesehen, 

weil der Schuldner durch die Rücknahmefiktion nicht gehindert ist, einen neuen Antrag auf 

Restschuldbefreiung zu stellen. 

Ergeben die weiteren Prüfungen des vorläufigen Treuhänders, dass das schuldnerische Ver-

mögen nicht ausreichen wird, die Verfahrenskosten zu decken, so wäre es sehr unbefriedi-

gend, wenn nach einer Abweisung mangels Masse die vom vorläufigen Treuhänder festge-

stellten Barmittel an den Schuldner ausgehändigt werden müssten. Nach Absatz 3 Satz 2 

hat der vorläufige Treuhänder deshalb diese Barmittel zu sichern und – wenn das Gericht 

dem zustimmt – zur Begleichung der Kosten des Verfahrens, also auch für seine Vergütung 

zu verwenden.  

Die Aufgaben des vorläufigen Treuhänders unterscheiden sich danach, welche Art von 

Schuldner eine Restschuldbefreiung begehrt. Gehört der Schuldner zu den Personen, die 

zwingend vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens einen Einigungsversuch mit ihren Gläubi-

gern zu unternehmen haben (vgl. § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO), so hat er gemäß Absatz 4 noch-

mals die Verzeichnisse gem. § 305 Abs. 1 Nr. 3 InsO mit dem Schuldner zu erörtern und ihn 

zu einer erheblichen Gewissensanspannung hinsichtlich seiner Vermögensverhältnisse an-

zuhalten, da diese Verzeichnisse nun Bestandteil des Antrags auf Restschuldbefreiung wer-

den, die von der Versicherung an Eides statt abdeckt werden.  

Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Verzeichnisse nach § 305 Abs. 1 Nr. 3 InsO nicht älter 

als sechs Monate sind (vgl. § 287 Abs. 1 Satz 4 InsO-E). Andernfalls sind sie nicht geeignet, 

ein aktuelles Bild über die wirtschaftliche Situation des Schuldners zu liefern. Sie können 

dann zwar noch als Grundlage für die Erstellung der in § 287 Abs. 1 Satz 3 InsO-E genann-

ten Verzeichnisse dienen, doch ist in diesem Fall eine Bezugnahme auf sie ausgeschlossen 

und der Antragsvordruck für das Entschuldungsverfahren komplett auszufüllen.  

Angesichts der erheblichen Konsequenzen, die eine falsche Versicherung an Eides statt für 

den Schuldner zeigen kann (u. U. § 156 StGB), ist er durch den vorläufigen Treuhänder zu 

belehren, bevor er gem. § 287 Abs. 1 Satz 6 InsO-E an Eides statt versichert, seine Angaben 

seien richtig und vollständig. Unterfällt der Schuldner dem Regelinsolvenzverfahren, so hat 
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er ohnehin gemeinsam mit dem vorläufigen Treuhänder den Antragsvordruck auszufüllen. 

Dabei ist er auch über die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung zu belehren.  

Bei (ehemals) unternehmerisch tätigen Schuldnern zeigt die Erfahrung, dass es häufig im 

Vorfeld der Insolvenz zu Rechtshandlungen gekommen ist, die auf ihre Anfechtbarkeit hin zu 

überprüfen sind. Der vorläufige Treuhänder hat diese Rechtshandlungen nach Absatz 5 fest-

zustellen, sie mit dem Schuldner zu erörtern und sich in seinem Bericht hierzu zu äußern. 

Liegen im nennenswerten Umfang solche Rechtshandlungen vor, so hat er sich auch dazu 

zu äußern, ob unter Berücksichtigung der über eine Anfechtung für die Masse zu realisieren-

den Mittel die Verfahrenskosten gedeckt sind. 

Wegen des Wegfalls der Stundungslösung sowie des bisherigen § 63 Abs. 2 InsO wird in 

Absatz 6 eine Regelung aufgenommen, die dem vorläufigen Treuhänder für den Fall, dass 

das Vermögen des Schuldners zur Begleichung der Vergütung nicht ausreicht, einen direk-

ten Anspruch gegen die Staatskasse einräumt. Dieser Anspruch kann, da er von der Rest-

schuldbefreiung nicht erfasst wird, auch nach Abschluss des Entschuldungsverfahrens ge-

gen den Schuldner geltend gemacht werden. Einer Sonderregelung für die Nachhaftung, wie 

sie § 4b InsO in den Stundungsfällen in Anlehnung an das Prozesskostenhilferecht vorsah, 

bedarf es nicht. Die Nachhaftung des Schuldners ist aufgrund der Verjährungsregelung in 

§ 5 GKG auf einen Zeitraum von vier Jahren nach dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem 

das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen worden ist, begrenzt. Für die Geltendmachung 

der verauslagten Vergütung innerhalb dieses Zeitraums bieten die haushaltsrechtlichen Be-

stimmungen der Länder flexible Möglichkeiten, um den wirtschaftlichen Verhältnissen des 

Schuldners Rechnung zu tragen.  

Zu § 289b (Einleitung des Entschuldungsverfahrens) 

Der Beschluss über die Einleitung des Entschuldungsverfahrens soll gemeinsam mit dem 

Beschluss über die Abweisung mangels Masse (Absatz 1) bzw. in den Fällen der §§ 207, 

211 gemeinsam mit dem Einstellungsbeschluss (Absatz 2) ergehen.  

Ergibt der Bericht des vorläufigen Treuhänders zusammen mit den sonstigen Erkenntnissen 

des Gerichts, dass der Antrag auf Verfahrenseröffnung mangels Masse abzuweisen ist, so 

hat das Gericht auch zu prüfen, ob die Verzeichnisse nach § 287 Abs. 1 Satz 3 InsO-E voll-

ständig vorliegen. Die Verzeichnisse sind insbesondere für die Gläubiger von herausragen-

der Bedeutung, da sie es erst ermöglichen, sich ein möglichst umfassendes Bild über die 

Vermögensverhältnisse des Schuldners zu machen. Sind die Verzeichnisse nicht vollständig 

oder weisen sie gravierende Mängel auf, so ist der Antrag des Schuldners zu verwerfen, da 

er durch sein Untätigsein hinreichend dokumentiert, am Fortgang des Verfahrens nicht inte-
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ressiert zu sein. Zum Schutz des Schuldners ist die Verwerfung jedoch nur zulässig, wenn 

das Gericht ihn zuvor aufgefordert hat, innerhalb eines Monats das Fehlende zu ergänzen. 

Im Gegensatz zu § 289a Abs. 2 Satz 2 InsO-E wird hier dem Schuldner eine Frist von einem 

Monat eingeräumt, da es unter Umständen erhebliche Mühe machen kann, die Verzeichnis-

se entsprechend zu ergänzen. Legt der Schuldner die Unterlagen nicht fristgemäß vor, so ist 

der Antrag auf Restschuldbefreiung durch Beschluss als unzulässig zu verwerfen; wegen der 

erheblichen Bedeutung der Entscheidung für den Schuldner steht diesem die sofortige Be-

schwerde zu.  

Die in § 114 InsO angeordnete Beschränkung der Wirkungen von Abtretung und Verpfän-

dung von Bezügen aus einem Dienstverhältnis ist für das Restschuldbefreiungsverfahren 

nach den §§ 286 ff. InsO unabdingbar, weil andernfalls die pfändbaren Teile des von dem 

Schuldner erarbeiteten Einkommens ausschließlich den durch die Abtretung oder Verpfän-

dung gesicherten Gläubigern und nicht der Gesamtheit der Insolvenzgläubiger zufließen 

würden. Weil auch in den ursprünglich masselosen Verfahren des § 289a InsO-E eine Ver-

teilung an die in § 292a InsO-E genannten Gläubiger möglich bleibt, ist der Anwendungsbe-

reich des § 114 InsO auf diese Verfahren zu erstrecken.  

Zu § 289c (Entscheidung im Entschuldungsverfahren) 

Während die Abweisung mangels Masse nach § 26 Abs. 1 Satz 3 InsO bekannt zu machen 

ist, wird die Anzeige der Masseunzulänglichkeit gemäß § 208 Abs. 2 Satz 1 und der Antrag 

auf Einstellung des Verfahrens nach § 214 Abs. 1 Satz 1 veröffentlicht. Insofern musste in 

§ 289c Abs. 1 Satz 1 InsO-E lediglich vorgegeben werden, dass in den genannten Veröffent-

lichungen auf den Antrag auf Restschuldbefreiung hinzuweisen ist. Die Gläubiger werden so 

frühzeitig auf das Entschuldungsverfahren und auf die Möglichkeit, dass ihre Forderungen 

die Durchsetzbarkeit verlieren, hingewiesen. Damit sich die Gläubiger ein Bild über die wirt-

schaftliche Lage des Schuldners machen können, werden die in § 287 Abs. 1 Satz 3 InsO-E 

genannten Verzeichnisse beim Insolvenzgericht zur Einsicht der Beteiligten niedergelegt.  

Da das Entschuldungsverfahren, von den wenigen im Gesetz ausdrücklich angeführten Be-

sonderheiten abgesehen, ein normales Restschuldbefreiungsverfahren darstellt, ist die Ent-

schuldung auf Antrag eines Gläubigers oder von Amts wegen zu versagen, wenn einer der in 

§ 290 Abs. 1 InsO genannten Versagungsgründe vorliegt. Um das Verfahren nicht unver-

hältnismäßig lange in der Schwebe zu halten und um dem Schuldner möglichst bald Ge-

wissheit zu geben, ob er überhaupt eine Restschuldbefreiung erlangen kann, haben die 

Gläubiger einen Versagungsantrag innerhalb von drei Monaten nach öffentlicher Bekannt-

machung des Abweisungs- bzw. Einstellungsbeschlusses zu stellen. Ein solcher Gläubiger-

antrag ist nur zulässig, wenn der vom Gläubiger behauptete Versagungsgrund glaubhaft 
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gemacht wird. Ist ein Gläubiger bereit, die Kosten zu übernehmen, so kann er den Treuhän-

der mit der Überwachung des Schuldners entsprechend § 292 Abs. 2 InsO beauftragen. 

Damit die Gläubiger ihre Rechte auch wahrnehmen können, sind sie in der öffentlichen Be-

kanntmachung sowohl über die Möglichkeit, einen Versagungsantrag zu stellen, als auch auf 

die Option, den Schuldner durch den Treuhänder überwachen zu lassen, hinzuweisen. 

Wird die Entschuldung versagt, so wird dem Schuldner angesichts der gravierenden Konse-

quenzen ein Rechtsmittel eröffnet. Wird umgekehrt die Restschuldbefreiung erteilt, obwohl 

ein Gläubiger deren Versagung beantragt hat, so steht diesem Gläubiger die sofortige Be-

schwerde zu. Um die Gläubiger und den Wirtschaftsverkehr über den Ausgang des Ent-

schuldungsverfahrens zu informieren, ist der Beschluss über die Erteilung rsp. über die Ver-

sagung der Entschuldung öffentlich bekannt zu machen. 

Zu Nummer 21 (Änderung von § 290) 

Wie bereits in der Begründung zu § 289 InsO erläutert, scheuen viele Insolvenzgläubiger den 

Aufwand, persönlich im Schlusstermin zu erscheinen, um die Versagung der Restschuldbe-

freiung zu beantragen. Damit unterbleiben solche Anträge selbst in den Fällen, in denen eine 

erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Voraussetzungen für einen Versagungs-

grund vorliegen. Dies führt zu der unbefriedigenden Situation, dass die Restschuldbefreiung 

auch in Verfahren angekündigt werden muss, in denen das Insolvenzgericht vom Vorliegen 

eines Versagungsgrundes überzeugt ist. Durch die Einfügung des Wortes „spätestens“ in 

§ 290 Abs. 1 InsO soll erreicht werden, dass zwar wie bisher ein Versagungsantrag im 

Schlusstermin gestellt werden kann, die Insolvenzgläubiger jedoch berechtigt sind, bereits 

vor dem Termin einen wirksamen Antrag schriftlich zu stellen. Bisher wird ein solcher schrift-

lich gestellter Antrag überwiegend als unzulässig verworfen. Dass dies im Interesse eines 

effektiven Verfahrens kontraproduktiv ist, zeigen die Erfahrungen im schriftlichen Verfahren 

nach § 312 Abs. 2 InsO in der geltenden Fassung, in dem der Fristablauf an die Stelle des 

Schlusstermins tritt, und wo deutlich mehr Versagungsanträge als im normalen Verfahren 

gestellt werden.  

Die Wohltat einer Restschuldbefreiung soll nur der redliche Schuldner erhalten, der sich sei-

nen Gläubigern gegenüber nichts hat zuschulden kommen lassen (BT-Drs. 12/2443 S.190). 

Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde jedoch davon abgesehen, die Versagung der Rest-

schuldbefreiung durch eine Generalklausel zu regeln. Durch einen abschließenden Katalog 

von Fallgruppen wird konkretisiert, was unter dem Begriff „redlicher Schuldner“ zu verstehen 

ist. Eine solche abschließende Aufzählung von Versagungsgründen kann allerdings nicht alle 

Fallkonstellationen, die im Interesse einer Missbrauchsverfolgung eine Versagung der Rest-

schuldbefreiung rechtfertigen, erfassen. Die heute verfügbaren Erfahrungen zeigen, dass die 
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Beschränkung der Versagungsgründe in Absatz 1 Nr. 1 auf rechtskräftige Verurteilungen 

wegen einer Insolvenzstraftat (§§ 283 bis 283c des Strafgesetzbuches - StGB) den Zweck, 

unredliche Schuldner von einer Restschuldbefreiung auszuschließen, nicht umfassend ver-

wirklicht. Unredlich kann auch ein Schuldner sein, der durch eine Straftat die wirtschaftlichen 

Interessen oder das Vermögen eines späteren Insolvenzgläubigers beeinträchtigt, obwohl 

dadurch die Insolvenzmasse nicht geschmälert wird. Ein Betrug (§ 263 StGB) gegenüber 

einem Insolvenzgläubiger kann beispielsweise einen höheren Unrechtsgehalt aufweisen als 

die Verwirklichung einer Insolvenzstraftat. Gleiches gilt für eine vorsätzliche Steuerstraftat 

nach §§ 370, 373 und 374 AO, durch die der Schuldner den Fiskus und damit letztlich die 

Allgemeinheit schädigt. Aus diesem Grund wird durch die Einfügung der Nummer 1a in Ab-

satz 1 der Katalog der Straftaten erweitert. § 370a AO wird als Qualifikation über den Grund-

tatbestand des § 370 AO abgedeckt. Als unredlich ist künftig auch ein Schuldner anzusehen, 

der wegen einer Straftat verurteilt wird, deren der Verurteilung zugrunde liegende Straftatbe-

stand dem Schutz von Eigentum und Vermögen zu dienen bestimmt ist. Bei einem solchen 

Schuldner, der in registerrechtlich noch bedeutsamer Zeit eine Straftat zu Lasten der ge-

nannten Rechtsgüter begangen hat, wird unwiderlegbar vermutet, dass er sich im wirtschaft-

lichen Verkehr nicht redlich verhalten hat. Dies gilt in gleichem Maße für eine Steuerhinter-

ziehung. Bei der Begehung anderer Delikte wäre diese Vermutung nicht berechtigt. Um das 

Insolvenzgericht nicht mit der Aufgabe zu belasten, selbst die objektiven und subjektiven 

Voraussetzungen einer solchen Straftat feststellen zu müssen, stellt die Regelung wie in 

Absatz 1 Nr. 1 darauf ab, ob eine rechtskräftige Verurteilung erfolgt ist. Anders als bei der 

Verurteilung wegen einer Insolvenzstraftat gemäß den §§ 283 bis 283c StGB, bei der es 

nicht erforderlich ist, dass die Straftat in einem konkreten Zusammenhang mit dem Insol-

venzverfahren steht, stellt hier nur eine gegenüber dem Antrag stellenden Insolvenzgläubiger 

begangene Straftat einen Versagungsgrund dar. Da nicht jedes Bagatelldelikt, sondern nur 

gravierende Straftaten gegenüber dem Antrag stellenden Insolvenzgläubiger erfasst werden 

sollen, muss eine Verurteilung zu einer erheblichen Geldstrafe oder Freiheitsstrafe vorliegen. 

Mit dem Versagungsgrund des § 290 Abs. 1 Nr. 3 InsO wird eine Sperre gegenüber einem 

missbräuchlich wiederholten Restschuldbefreiungsverfahren geschaffen. Würde jedoch 

§ 290 InsO insgesamt in den Katalog der Versagungsgründe der Nummer 3 aufgenommen, 

so würde sich bei den Gründen nach § 290 Abs. 1 Nr. 1, 1a und 4 InsO-E eine unverhältnis-

mäßig lange Sperrfrist ergeben, da die jeweils dem Tatbestand eigenen Fristen noch hinzu-

gerechnet werden müssten. So wird eine rechtskräftige Verurteilung in Abhängigkeit von der 

registerrechtlichen Löschungsfrist unter Umständen noch zehn Jahre berücksichtigt. Eine 

Einbeziehung dieser Tatbestände – auch über § 297a InsO-E – in Nummer 3 verbietet sich 

deshalb von selbst. Allerdings besteht einer Versagung der Restschuldbefreiung nach § 290 

Abs. 1 Nr. 5 und 6 InsO das Bedürfnis nach einer Sperrfrist. Durch Schuldner, die Auskunfts- 
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und Mitwirkungspflichten im Verfahren verletzen und auch sonst unzutreffende Angaben 

machen, werden die Gerichte in nicht gerechtfertigter Weise belastet, wenn alsbald nach der 

Versagung der Restschuldbefreiung erneute Restschuldbefreiungsanträge gestellt werden. 

Aus diesem Grunde ist es gerechtfertigt, für diese Versagungsgründe in § 290 Abs. 1 Nr. 3a 

InsO-E eine Sperrfrist vorzusehen, deren Länge allerdings wegen der bloßen Verletzung 

verfahrensrechtlicher Pflichten nur drei Jahre beträgt. Damit werden letztlich auch die von 

Nummer 1 und 1a erfassten Fälle abgedeckt; denn es entspricht der Lebenserfahrung, dass 

bei der Begehung von Straftaten gegen einzelne oder alle Insolvenzgläubiger auch regelmä-

ßig unrichtige Angaben im Insolvenzverfahren gemacht werden. Weil vorgesehen ist, dass 

auch nach der Ankündigung der Restschuldbefreiung gemäß § 297a InsO-E diese nachträg-

lich versagt werden kann, war in Nummer 3a zur Schaffung eines Gleichlaufs der Versa-

gungstatbestände auch § 297a InsO-E einzubeziehen, jedoch nur dann, wenn die nachträg-

liche Versagung auf die Gründe nach § 290 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 InsO-E gestützt worden ist. 

Nummer 3a ist im Übrigen an den Wortlaut der Nummer 3 angeglichen; erfasst werden damit 

auch Insolvenzverfahren, die freigegebene Massegegenstände aus einem früheren Insol-

venzverfahren oder Neuerwerb des Schuldners zum Gegenstand haben und in denen die 

Entscheidung über die Restschuldbefreiung zeitlich nach Stellung des Antrags auf Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens getroffen wird, in dem Nummer 3a zur Anwendung kommt.  

Nach der geltenden Fassung von § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO wird nur die vorsätzliche oder grob 

fahrlässige Verletzung von Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten während des Insolvenzver-

fahrens erfasst. Zwar wird von der h.M. in Rechtsprechung und Literatur bereits jetzt diese 

Formulierung dahingehend verstanden, dass sämtliche Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 

während des gesamten Insolvenzverfahrens bis zum Schlusstermin, also auch die in dem 

gerichtlichen Verfahren über den Schuldenbereinigungsplan und die im Eröffnungsverfahren, 

erfasst werden. Durch die vorgesehene Streichung der Worte „während des Insolvenzverfah-

rens“ soll dies jedoch noch einmal ausdrücklich klargestellt werden.  

Die Änderung in § 290 Abs. 1 Nr. 6 bewirkt, dass Falschangaben des Schuldners im Regel-

insolvenzverfahren, die dieser in den neu eingeführten Verzeichnissen nach § 287 Abs. 1 

Satz 3 macht, den Falschangaben in den amtlichen Formularen nach § 305 Abs. 1 Nr. 3 

gleichstehen.  

Den Genuss der Rechtswohltat der Restschuldbefreiung soll nach § 1 Satz 2 InsO nur der 

redliche Schuldner erhalten. Nach den bisher geltenden Bestimmungen ist einem Schuldner 

die Restschuldbefreiung zu versagen, wenn er vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§ 290 

Abs. 1 Nr. 1 bis 4 InsO) oder danach (§ 290 Abs. 1 Nr. 5, 6 InsO) ein den Interessen der Ge-

samtheit der Gläubiger zuwiderlaufendes Verhalten an den Tag legt oder bestimmte Mitwir-

kungspflichten im Verfahren verletzt. Eine zu missbilligende Verletzung von Mitwirkungs-
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pflichten kann indes nicht auf das Insolvenzverfahren beschränkt werden, in dem die Rest-

schuldbefreiung erteilt werden soll; der Schuldner demonstriert eine fehlende Zuverlässigkeit 

vielmehr auch dann, wenn er in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer oder Gesellschafter 

einer insolventen Gesellschaft entgegen einer bestehenden gesetzlichen Verpflichtung nicht 

oder nicht rechtzeitig Insolvenzantrag gestellt hat.  

Hat ein Schuldner in vorwerfbarer Weise seine gesetzliche Antragspflicht verletzt, so hat er 

in der Gesellschaftsinsolvenz eine Verkürzung der Befriedigung der Gesamtheit der Insol-

venzgläubiger zumindest in Kauf genommen. Es erscheint deshalb nicht gerechtfertigt, dem 

Schuldner in einem Insolvenzverfahren über sein Privatvermögen dieselben Wohltaten zu 

Gute kommen zu lassen wie anderen redlichen Personen. Dies spielt vor allem in den Fällen 

der Gesellschaftsinsolvenz eine Rolle, in denen öffentlich-rechtliche Gläubiger durch die zu 

späte oder gänzlich unterbliebene Antragstellung der dazu verpflichteten Personen geschä-

digt werden. Es ist zu erwarten, dass die drohende Versagung der Restschuldbefreiung die 

antragspflichtigen Personen in vielen Fällen zu rechtzeitigen Antragstellungen anhalten wird. 

Damit werden die Fortführungs- und Sanierungschancen der durch die Insolvenz betroffenen 

Unternehmen deutlich erhöht sowie die Verluste öffentlich-rechtlicher Gläubiger durch an-

fechtbare Rechtshandlungen vermindert. Die Ergänzung des § 290 InsO durch Nummer 7 ist 

deshalb als besonders wichtiger Baustein in dem Gesamtpaket zur Reduzierung der Verluste 

öffentlich-rechtlicher Gläubiger zu sehen. Die in § 26 Abs. 3 InsO bereits geregelte und auch 

§ 26 Abs. 4 InsO-E vorgesehene Beweislastumkehr kann bei der Versagung der Rest-

schuldbefreiung allerdings nicht Platz greifen; es bleibt deshalb auch in diesem Fall bei der 

Glaubhaftmachung nach § 290 Abs. 2 InsO. 

Von der Praxis wird kritisiert, die Restschuldbefreiung müsse auch dann erteilt werden, wenn 

dem Insolvenzgericht sichere Erkenntnisse über einen Versagungsgrund vorliegen. Dies wird 

als unbefriedigend empfunden, da das Gericht „sehenden Auges“ eine Entscheidung zu tref-

fen hat, die der wesentlichen Zielrichtung des Restschuldbefreiungsverfahrens, nur dem red-

lichen Schuldner diese Rechtswohltat zuteil werden zu lassen, widerspricht. Die Begründung 

des Regierungsentwurfs zur Insolvenzordnung führt hierzu aus, allein die Gläubiger sollten 

darüber entscheiden, ob Versagungsgründe zu überprüfen sind, da es um den Verlust ihrer 

Forderungen gehe (BT-Drs. 12/2443 S. 190). Dem lag die Vorstellung zugrunde, die Gläubi-

ger würden in Wahrnehmung ihrer Interessen kontrollieren, ob Versagungsgründe vorliegen, 

und im Schlusstermin die Versagung geltend machen. Damals konnte noch nicht berücksich-

tigt werden, dass zahllose massearme Insolvenzverfahren eröffnet werden, bei denen von 

vornherein feststeht, dass die Gläubiger weitgehend leer ausgehen. Ihr Interesse, sich in 

diese Verfahren einzubringen, ist äußerst gering, so dass der Aufwand einer Teilnahme an 

der Gläubigerversammlung regelmäßig gescheut wird. Ob die Möglichkeit, künftig Versa-
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gungsanträge schriftlich stellen zu können, zu einer deutlichen Veränderung des Gläubiger-

verhaltens führen wird, ist derzeit noch ungewiss. Um dem grundlegenden Gedanken des 

Restschuldbefreiungsverfahrens, nur den redlichen Schuldner von seinen Verbindlichkeiten 

zu entlasten, wieder stärker zur Geltung zu verhelfen, ist deshalb in § 290 InsO auch die 

Versagung von Amts wegen vorgesehen. Diese Versagung von Amts wegen darf jedoch 

nicht zu einer umfassenden Amtsermittlungspflicht des Gerichts führen. Aus diesem Grund 

bestimmt der neu eingefügte Absatz 3, dass das Gericht ohne Antrag eines Insolvenzgläubi-

gers die Restschuldbefreiung nur versagen darf, wenn ein Versagungsgrund nach Absatz 1 

Nr. 1 oder Nr. 3 vorliegt. Die genannten Fälle betreffen die rechtskräftige Verurteilung des 

Schuldners wegen Insolvenzstraftaten (§§ 283 bis 283c StGB) sowie die Erteilung oder Ver-

sagung der Restschuldbefreiung in einem früheren Insolvenzverfahren. Diese Tatsachen 

werden dem Insolvenzgericht in vielen Fällen aus den Verfahrensakten bekannt sein, sind 

aber für die Gläubiger schwer zu ermitteln. Es wäre kaum verständlich, wenn das Insolvenz-

gericht bei dem offensichtlichen Vorliegen von Versagungsgründen, die von den Insolvenz-

gläubigern nicht erkannt und deshalb nicht vorgetragen werden können, „sehenden Auges“ 

gleichwohl die Restschuldbefreiung erteilen müsste. Es ist deshalb in diesen Fällen gerecht-

fertigt, die Gläubigerautonomie maßvoll zurückzudrängen und ausnahmsweise eine Versa-

gung der Restschuldbefreiung von Amts wegen zuzulassen. Dies entspricht dem System der 

Insolvenzordnung: Wie die Vorschrift des § 78 Abs. 1 InsO zeigt, findet die Gläubigerauto-

nomie ihre gegenständlichen Grenzen dort, wo die Gläubiger nicht mehr in der Lage sind, 

ihre Interessen ohne die Hilfe des Gerichts durchzusetzen, oder die fehlende Hilfe des Insol-

venzgerichts zu unbilligen Ergebnissen für die Gesamtheit der Gläubiger führen würde. Der 

neu eingefügte Absatz 3 hebt die Gläubigerautonomie hinsichtlich der erfassten Versa-

gungsgründe im Übrigen nicht auf; Versagungsanträge der Insolvenzgläubiger bleiben inso-

weit nach § 290 Abs. 1 InsO zulässig.  

Zu Nummer 22 (Änderung von § 291) 

Die Neufassung der Vorschrift stellt eine Folgeänderung zur Einführung des Entschuldungs-

verfahrens dar. Unter den Versagungsgründen war § 297a InsO-E neu einzustellen; der Hin-

weis auf § 289c Abs. 2 InsO-E macht hingegen deutlich, dass die Ankündigung der Rest-

schuldbefreiung auch im Entschuldungsverfahren stattzufinden hat, wenn Versagungsgründe 

für die Restschuldbefreiung in diesem Verfahren nicht gegeben sind. 
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Zu Nummer 23 (Änderung von § 292) 

Zu Absatz 1 

Zu Buchstabe a und b 

Auch nach dem Wegfall der Vorschriften über die Verfahrenskostenstundung können Vertei-

lungen an die Gläubiger und die Abführung von Beträgen an den Schuldner erst erfolgen, 

wenn die Kosten des Restschuldbefreiungsverfahrens, insbesondere also die Mindestvergü-

tung des Treuhänders, berichtigt sind. Die Änderungen in Satz 2 und 4 stellen dies klar.  

Zu Buchstabe c 

Führt der Schuldner über die zur Deckung der Treuhändervergütung erforderlichen Beträge 

hinaus nur geringfügige Beträge an den Treuhänder ab, kann die im geltenden Recht zwin-

gend vorgeschriebene jährliche Verteilung an die Gläubiger unverhältnismäßigen Aufwand 

verursachen. Der neu gefasste Satz 5 sieht deshalb vor, dass der Treuhänder die Verteilung 

innerhalb der Restschuldbefreiungsphase für eines oder mehrere Jahre aussetzen kann. Der 

Treuhänder hat dabei einerseits den Aufwand für eine Auskehrung an die Gläubiger und 

andererseits das wirtschaftliche Interesse der Gläubiger an einem zeitnahen Erhalt ihrer 

Quote gegeneinander abzuwägen. Sind nur wenige Gläubiger vorhanden, kann eine jährli-

che Auszahlung auch bei geringen Beträgen angezeigt sein; gleiches gilt, wenn an einzelne 

Gläubiger nennenswerte Beträge auszukehren sind. Dabei sind die wirtschaftlichen Verhält-

nisse der Gläubiger zu berücksichtigen. Die Abwägung ist jährlich unter Berücksichtigung 

des beim Treuhänder vorhandenen Gesamtbetrags vorzunehmen. Eine Auskehrung der Be-

träge hat spätestens zum Ende der Laufzeit der Abtretungserklärung zu erfolgen. Die Ent-

scheidung des Treuhänders, auf eine Auskehrung zu verzichten, ist dem Gericht mitzuteilen. 

Dieses hat die Entscheidung des Treuhänders im Rahmen seiner Aufsicht nach § 58 InsO 

außer im Fall rechtsmißbräuchlichen Handelns grundsätzlich nicht auf ihre Zweckmäßigkeit 

hin zu prüfen.  

Zu Nummer 24 (§ 292a) 

Die neue Vorschrift des § 292a InsO-E regelt die Verwendung der vom Schuldner im Rest-

schuldbefreiungsverfahren abgeführten Beträge in allen Fällen, in denen ein Schlussver-

zeichnis nicht vorliegt. Dabei erfolgt eine Verteilung an die Gläubiger aufgrund eines beson-

deren Feststellungsverfahrens nur, wenn der Treuhänder während der Laufzeit der Abtre-

tungserklärung Beträge vereinnahmt, die nicht nur seine Vergütung, sondern auch die im 

vorausgegangenen Verfahren entstandenen sowie die für die Durchführung des besonderen 

Feststellungsverfahrens zusätzlich entstehenden Gerichts- und Treuhänderkosten decken.  
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Zu Absatz 1 

Hauptanwendungsfall der Vorschrift ist das Entschuldungsverfahren nach den §§ 289a bis 

289c InsO-E, bei dem die Restschuldbefreiungsphase im Anschluss an eine Abweisung 

mangels Masse eingeleitet wird. Beträge, die der Treuhänder erlangt, sind – wie in den Fäl-

len des § 292 InsO – auch hier zunächst zur Deckung seiner laufenden Vergütung zu ver-

wenden. Hat der Schuldner keine pfändbaren Einkünfte, so ist er nach § 298 InsO gleichwohl 

verpflichtet, aus seinem pfandfreien Einkommen jährlich einen Betrag an den Treuhänder 

abzuführen, der dessen Mindestvergütung deckt. Wenn der Treuhänder darüber hinaus auf-

grund der Abtretungserklärung oder durch Leistungen des Schuldners – etwa auf der Grund-

lage von § 295 Abs. 1 Nr. 2 InsO – weitere Beträge erlangt, sind aus diesen Beträgen vor-

rangig die offenen Verfahrenskosten zu berichtigen, die im Eröffnungsverfahren insbesonde-

re durch die Bestellung des vorläufigen Treuhänders entstanden sind.  

Für eine Verteilung weiterer während der Restschuldbefreiungsphase eingehender Beträge 

kann in den zunächst masselosen Verfahren mangels einer im Insolvenzverfahren durchge-

führten Forderungsanmeldung und -prüfung nicht auf ein Verteilungsverzeichnis zurückge-

griffen werden. Eine Verteilung ohne ein solches Verzeichnis – etwa allein anhand der vom 

Schuldner eingereichten Verzeichnisse – kann eine gerechte Verteilung der Masse, die etwa 

im Fall einer Erbschaft durchaus erheblich sein kann, nicht gewährleisten. Jedenfalls müsste 

zugunsten der in dem Verzeichnis nicht aufgeführten Gläubiger die Möglichkeit geschaffen 

werden, diese Verzeichnisse zu ergänzen, was zahlreiche Folgefragen hinsichtlich des hier-

bei anzuwendenden Verfahrens und möglicher Einwendungen von Seiten des Schuldners 

und der übrigen Gläubiger mit sich brächte. Hinzu kommt, dass in allen Fällen, in denen der 

Schuldner im Lauf der Restschuldbefreiungsphase in erheblichem Umfang pfändbares Ein-

kommen oder Vermögen erwirbt, ein besonderes Interesse vor allem der Unterhalts- und 

Deliktsgläubiger daran bestehen kann, bereits im Verfahren einen Vollstreckungstitel zu er-

langen.  

Aus diesen Gründen sieht der Gesetzentwurf vor, dass eine Verteilung in diesen Fällen auf-

grund eines besonderen Feststellungsverfahrens erfolgt, das sich nach den Vorschriften ü-

ber die Forderungsanmeldung und -feststellung im eröffneten Insolvenzverfahren richtet. Das 

Gericht ordnet die Durchführung dieses Verfahrens erst an, wenn aufgrund der jährlichen 

Mitteilungen des Treuhänders feststeht, dass auch nach Abzug der Verfahrenskosten genü-

gend Masse für eine Verteilung an die Gläubiger zur Verfügung steht. In diesen Fällen ist die 

Durchführung eines besonderen, in aller Regel schriftlich durchzuführenden Feststellungs-

verfahrens grundsätzlich gerechtfertigt, zumal aufgrund der Titel schaffenden Funktion des 

Feststellungsverfahrens zugleich Individualklagen einzelner Gläubiger vermieden werden. 
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Zu Absatz 2 

Für das Verfahren wird grundsätzlich auf die Vorschriften über die Forderungsanmeldung 

und -feststellung verwiesen. Abweichend vom eröffneten Insolvenzverfahren sind die Forde-

rungen der Gläubiger allerdings in einer Notfrist von drei Monaten anzumelden, weil das be-

sondere Feststellungsverfahren möglichst innerhalb der laufenden Restschuldbefreiungs-

phase zügig abgewickelt werden soll. Verzögert sich der Abschluss des Feststellungsverfah-

rens, sei es aufgrund von Wiedereinsetzungsverfahren gegen die Versäumung der Anmelde-

frist, sei es aufgrund von Feststellungsklagen nach § 180 InsO, so steht dies nach Satz 4 

einer zwischenzeitlichen Entscheidung über die Restschuldbefreiung nach Ablauf der Lauf-

zeit der Abtretungserklärung nicht entgegen. In diesen Fällen müssen das Feststellungsver-

fahren und die anschließende Verteilung als isoliertes Verfahren fortgesetzt werden.  

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift verweist für die Durchführung des Verteilungsverfahrens grundsätzlich auf 

§ 292 Abs. 1 InsO. Anstelle der im eröffneten Insolvenzverfahren möglichen Abschlagsvertei-

lung soll die Verteilung regelmäßig in dem für das Restschuldbefreiungsverfahren üblichen 

jährlichen Rhythmus erfolgen. An die Stelle des Schlussverzeichnisses tritt dabei das vom 

Treuhänder aufgrund der geprüften Tabelle aufgestellte und vom Gericht gebilligte Vertei-

lungsverzeichnis. Ähnlich wie im eröffneten Verfahren können die Gläubiger Einwendungen 

gegen das Verzeichnis nur innerhalb einer Ausschlussfrist geltend machen; diese beträgt 

abweichend von § 188 InsO nicht zwei, sondern drei Wochen, weil es sich nicht um eine 

Abschlagsverteilung, sondern um ein der Schlussverteilung ähnliches Verfahren handelt.  

Zu Absatz 4 

Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass es auch in Fällen, in denen die vom Treu-

händer vereinnahmten Beträge die gesamten Verfahrenskosten decken, wirtschaftlich sinn-

los sein kann, ein besonderes Feststellungsverfahren durchzuführen. Dies ist insbesondere 

dann der Fall, wenn nach Abzug der für die Durchführung dieses Verfahrens entstehenden 

Kosten nur ein Minimalbetrag zur Verteilung übrig bliebe.  

Der Gesetzentwurf hat davon abgesehen, eine Wertgrenze vorzugeben, ab der das beson-

dere Feststellungsverfahren durchzuführen ist, und es vielmehr in das Ermessen des Ge-

richts gestellt, auf dieses Verfahren zu verzichten. Dies entspricht der gesetzlichen Regelung 

zur Nachtragsverteilung in § 203 Abs. 3 InsO. Wie dort ist auch bei der im Restschuldbefrei-

ungsverfahren zu treffenden Entscheidung abzuwägen, ob die Durchführung eines relativ 

aufwändigen Feststellungsverfahrens lohnt, oder ob es aus Sicht der Gläubiger hingenom-

men werden kann, dass eine Verteilung der zur Verfügung stehenden Beträge unterbleibt. 
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Abgesehen von eindeutigen Extremfällen, in denen etwa nach Abzug aller Kosten noch 5 

Euro zur Verteilung an die 17 vorhandenen Gläubiger verbleiben, hängt die vom Gericht zu 

treffende Ermessensentscheidung vor allem von der Anzahl der bekannten Gläubiger, aber 

auch davon ab, ob es vertretbar erscheint, den verbleibenden Betrag letztlich an den 

Schuldner herauszugeben.  

Die Herausgabe an den Schuldner, die Satz 2 in Übereinstimmung mit § 203 Abs. 3 InsO 

vorsieht, hat nicht nur in den Fällen zu erfolgen, in denen das Gericht von einer Durchfüh-

rung des besonderen Feststellungsverfahrens absieht, sondern stets auch dann, wenn am 

Ende der Laufzeit der Abtretungserklärung lediglich Beträge eingegangen sind, die nicht aus-

reichen, um die zusätzlichen Gerichts- und Treuhänderkosten für die Durchführung des Fest-

stellungsverfahrens zu decken. Ausgehend von Mindestkosten in Höhe von 500 Euro für die 

Durchführung des besonderen Feststellungsverfahrens (Gerichtskosten: 150 Euro; Treuhän-

dervergütung: 250 Euro zzgl. USt. und Auslagen; vgl. hierzu Artikel 8) nimmt der Gesetzent-

wurf es damit in Kauf, dass der Schuldner nach Abschluss des Restschuldbefreiungsverfah-

rens einen Teil seiner an den Treuhänder abgeführten pfändbaren Einkünfte zurückerhält, 

der im Verhältnis zur Gesamtlaufzeit der Abtretungserklärung allerdings einem monatlichen 

Betrag von deutlich unter 10 Euro entspricht. Der Staat hat auf diese Beträge, nachdem 

sämtliche Verfahrenskosten berichtigt sind, keinen Anspruch. Den Gläubigern, insbesondere 

solchen mit titulierten Unterhalts- oder Deliktsforderungen, steht eine Vollstreckung in den 

Rückzahlungsanspruch des Schuldners offen.  

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift enthält eine Sonderregelung für den Fall, dass das Insolvenzverfahren bei 

Einstellung des Verfahrens mangels Masse oder wegen Masseunzulänglichkeit bereits so 

weit fortgeschritten war, dass ein Verteilungsverzeichnis vorlag. Nur in diesem Fall soll – falls 

der Treuhänder nachträglich Beträge erhält, die an die Gläubiger ausgekehrt werden können 

– zur Vermeidung eines zweiten vollständigen Anmeldeverfahrens oder eines aufwändigen 

Verfahrens zur nachträglichen Forderungsanmeldung die Verteilung auf der Grundlage die-

ses bereits vorhandenen Verzeichnisses erfolgen. In allen anderen Fällen, in denen noch 

kein Verteilungsverzeichnis vorlag, ist demgegenüber unter den Voraussetzungen der Ab-

sätze 1 bis 4 ein vollständiges besonderes Feststellungsverfahren durchzuführen.  

Zu Nummer 25 (Änderung von § 293) 

Durch die Neufassung von Absatz 1 wird klargestellt, dass sowohl der vorläufige Treuhänder 

als auch der Treuhänder einen Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit und auf Erstattung 
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angemessener Auslagen haben. Die Neufassung von Absatz 2 stellt klar, dass für den Treu-

händer und vorläufigen Treuhänder die §§ 64, 65 InsO entsprechend gelten. 

Zu Nummer 26 (Änderung von § 296) 

Die geltende Fassung von § 296 Abs. 2 Satz 1 sieht vor, dass alle Insolvenzgläubiger zu 

dem Versagungsantrag zu hören sind. Die Erfahrung zeigt, dass die Gläubiger, die selbst 

keinen Antrag gestellt haben, zu dem Versagungsgrund oder zu den sonstigen für das Ver-

fahren maßgebenden Umständen nichts beitragen können, so dass sich ihre Beteiligung 

häufig als reiner Formalismus erweist. Der Gesetzentwurf sieht deshalb vor, dass künftig nur 

der Antrag stellende Gläubiger zu hören ist.  

Zu Nummer 27 (Änderung von § 297) 

Nach § 297 InsO war bislang die Versagung der Restschuldbefreiung wegen begangener 

Insolvenzstraftaten des Schuldners nur auf Antrag eines Insolvenzgläubigers möglich. Dies 

war Ausdruck der mit der Insolvenzordnung gestärkten Gläubigerautonomie. Die rechtskräf-

tige Verurteilung wegen Insolvenzstraftaten nach den §§ 283 bis 283c StGB, eines Eigen-

tums- oder Vermögensdelikts zum Nachteil des Antrag stellenden Insolvenzgläubigers sowie 

wegen einer Steuerstraftat nach §§ 370, 373 und 374 AO stellt indes einen so gravierenden 

Verstoß gegen das Gebot der Redlichkeit des Schuldners dar, dass es im öffentlichen Inte-

resse gerechtfertigt ist, neben die auch in diesem Bereich fortbestehende Eigenverantwort-

lichkeit der Insolvenzgläubiger eine amtswegige Versagung der Restschuldbefreiung treten 

zu lassen. Das Insolvenzgericht hat gegenüber den Insolvenzgläubigern oft einen Informati-

onsvorsprung, weil es – beispielsweise durch die Zurückleitung der Verfahrensakten nach 

Abschluss eines Strafverfahrens – von eventuellen Verurteilungen Kenntnis erhält und in 

diesen Fällen bzw. bei sonstigen Anhaltspunkten für die genannten Straftaten im Gegensatz 

zu den Insolvenzgläubigern weitere Ermittlungen durch Einholung eines Auszugs aus dem 

Bundeszentralregister oder Anforderung einer Abschrift des Strafurteils anstrengen kann. 

Das Insolvenzgericht ist hingegen keinesfalls gehalten, ohne das Vorliegen näherer Anhalts-

punkte von sich aus Ermittlungen anzustrengen, ob der Schuldner Straftaten der genannten 

Art begangen hat. Dies würde nicht nur einen übermäßigen Arbeitsaufwand für das Insol-

venzgericht, sondern auch ein gegenüber redlichen Schuldnern nicht gerechtfertigtes Miss-

trauen darstellen. Für die Versagung der Restschuldbefreiung auf Antrag verweist Absatz 2 

auf § 296 Abs. 1 Satz 2 und 3 InsO-E. Die Versagung von Amts wegen erfolgt hingegen nur, 

wenn ein Versagungsgrund nach Absatz 1 Nr. 1 vorliegt. Im Gegensatz zu nachträglich be-

kanntgewordenen Versagungsgründen nach § 297a Abs. 2 InsO-E beträgt die hierfür vorge-

sehene Frist nicht sechs Monate, sondern ein Jahr. Die längere Frist ist gerechtfertigt, weil 
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es oft längere Zeit dauern kann, bis das Insolvenzgericht von der rechtskräftigen Verurteilung 

Kenntnis erlangt.  

Zu Nummer 28 (§ 297a) 

Ausgelöst durch mehrere gerichtliche Entscheidungen, in denen eine Versagung der Rest-

schuldbefreiung nicht ausgesprochen werden konnte, weil der Versagungsgrund bis zur 

rechtskräftigen Ankündigung der Restschuldbefreiung den Gläubigern unbekannt geblieben 

war, kam aus der Praxis die Anregung, eine nachträgliche Versagung zu ermöglichen. So ist 

es z. B. nicht hinnehmbar, dass einem Schuldner, obwohl er Vermögen verheimlicht, die 

Restschuldbefreiung erteilt werden muss, weil dies den Gläubigern erst nach der rechtskräf-

tigen Ankündigung der Restschuldbefreiung bekannt geworden ist. Auch wenn das nachträg-

lich bekannt gewordene Vermögen im Wege einer Nachtragsverteilung noch den Gläubigern 

zugute kommt, kann das Verhalten des Schuldners nicht als „redlich“ angesehen werden.  

Der neu eingefügte § 297a ermöglicht eine Versagung, wenn Versagungsgründe nachträg-

lich bekannt geworden sind. Erfasst werden hierbei grundsätzlich alle in § 290 Abs. 1 um-

schriebenen Versagungsgründe. Der Versagungsgrund darf erst nach der Ankündigung der 

Restschuldbefreiung dem Antrag stellenden Gläubiger oder dem Gericht bekannt geworden 

sein. Im Interesse einer alsbaldigen Klärung kann der Versagungsantrag nur binnen sechs 

Monaten nach dem Zeitpunkt gestellt werden, zu dem der Versagungsgrund dem Antrag 

stellenden Gläubiger bekannt geworden ist. Den Versagungsgrund und den Zeitpunkt der 

Kenntnisnahme hat der Gläubiger glaubhaft zu machen; dies stellt ein ausreichendes Regu-

lativ zur Begrenzung der Anzahl nachträglicher Versagungsverfahren dar. Erhält das Gericht 

erst nachträglich Kenntnis von dem Vorliegen eines von Amts wegen zu berücksichtigenden 

Versagungsgrunds, so hat es über die Versagung binnen sechs Monaten nach Kenntnis-

nahme zu entscheiden.  

Zu Nummer 29 (Änderung von § 298) 

Folgeänderung zur Aufhebung der Verfahrenskostenstundung. 

Zu Nummer 30 (Änderung von § 299) 

Folgeänderung der Einführung von § 289c und § 297a InsO-E. 
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Zu Nummer 31 (Änderung von § 300) 

Zu Buchstabe a 

Dem Schuldner sollte ein deutlicher Anreiz geboten werden, auch erhebliche Anstrengungen 

zu unternehmen, um seinen Gläubigern eine möglichst hohe Befriedigungsquote verschaffen 

zu können. Das geltende Recht trägt diesem Gedanken nur unzureichend Rechnung. Der 

erhöhte Selbstbehalt nach vier oder fünf Jahren Wohlverhaltensperiode (§ 292 Abs. 1 InsO) 

kann diesem Anspruch nicht gerecht werden. Der wohl effektivste Motivator in einem Rest-

schuldbefreiungsverfahren, um den Schuldner auch zu überobligationsmäßigen Anstrengun-

gen zu bewegen, besteht in einer wirklich fühlbaren Abkürzung der Wohlverhaltensperiode. 

Dies wird auch Verwandte des Schuldners, die grundsätzlich zur Hilfe bereit sind, überzeu-

gen, den Schuldner zu unterstützen, damit er seinen Gläubigern ein attraktives Angebot un-

terbreiten kann. Eine Befriedigungsquote von 40% wird wohl nur in Ausnahmefällen zu reali-

sieren sein, dafür rückt jedoch mit einer Wohlverhaltensperiode von nur zwei Jahren die Ent-

schuldung in greifbare Nähe. Allerdings wird in der Praxis bei einer solch kurzen Frist beson-

ders sorgfältig auf einen Missbrauch zu achten sein. Eine Quote von 20% dürfte im Rest-

schuldbefreiungsverfahren deutlich leichter zu erzielen sein, so dass insofern künftig zahlrei-

che Schuldner von dieser Fristverkürzung profitieren werden. 

Zu Buchstabe b 

Auf die Ausführungen zu §§ 290, 296 InsO wird verwiesen. 

Zu Nummer 32 (Änderung von § 302) 

In der Literatur wird ganz verbreitet angenommen, zu den von einer Restschuldbefreiung 

ausgenommenen unerlaubten Handlungen würde auch eine vorsätzliche Unterhaltspflicht-

verletzung zählen. Dies sei auch von erheblichem Gewicht, da § 170 StGB aus insolvenz-

rechtlicher Sicht eines der bedeutendsten Schutzgesetze im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB 

darstelle. Bei dieser Wertung bleibt jedoch unerörtert, ob es tatsächlich gerechtfertigt ist, die 

vorsätzliche Verletzung einer Unterhaltspflicht in Übereinstimmung mit dem Tatbestand des 

§ 170 Abs. 1 StGB nur dann von einer Restschuldbefreiung auszuschließen, wenn der Un-

terhaltsberechtigte durch die Pflichtverletzung in seinem Lebensbedarf gefährdet ist oder 

ohne die Hilfe anderer gefährdet wäre. Angesichts der besonderen Schutzbedürftigkeit der 

Unterhaltsberechtigten stellt der Gesetzentwurf klar, dass es für einen Ausschluss nach 

§ 302 InsO ausreicht, wenn der Schuldner pflichtwidrig seinen Unterhaltsverpflichtungen 

nicht nachkommt. Durch den Begriff der „Pflichtwidrigkeit“ wird klargestellt, dass die vorsätz-

liche Nichtleistung des Unterhalts bereits dann einer unerlaubten Handlung gleichgestellt 

wird, wenn die Voraussetzungen für eine gesetzliche Unterhaltspflicht, insbesondere also die 
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Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten und die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuld-

ners, gegeben sind. Wie auch bei den sonstigen unerlaubten Handlungen werden Unter-

haltsansprüche nur dann von der Restschuldbefreiung ausgenommen, wenn der Gläubiger 

die Forderung unter Angabe dieses Rechtsgrundes angemeldet hat.  

Da in einem Entschuldungsverfahren ohne die besondere Feststellung nach § 292a InsO-E 

keine Möglichkeit für die Gläubiger besteht, den Rechtsgrund ihrer Forderung feststellen zu 

lassen, muss in § 302 Nr. 1 InsO-E dargestellt werden, dass sie nur dann präkludiert sind, 

sich auf den Rechtsgrund vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung zu berufen, wenn 

sie zur Forderungsanmeldung aufgefordert wurden. Findet ein besonders Feststellungsver-

fahren nicht statt, so bleibt die Forderung unberührt. Falls die Forderung nicht tituliert ist, 

muss sie der Gläubiger im Zivilrechtsweg verfolgen; ist sie hingegen bereits tituliert, ist der 

Schuldner auf die Vollstreckungsgegenklage verwiesen. 

Zu Nummer 33 (Änderung von § 303) 

Die Restschuldbefreiung soll nicht nur widerrufen werden können, wenn der Schuldner seine 

Obliegenheiten vorsätzlich verletzt. Ein Widerruf soll auf Antrag eines Insolvenzgläubigers 

auch möglich sein, wenn die Verurteilung wegen einer in § 297 genannten Straftat bei Ertei-

lung der Restschuldbefreiung verborgen geblieben war. 

Zu Nummer 34 (Änderung vor § 304) 

Die §§ 304 ff. InsO-E betreffen ausschließlich das Verbraucherinsolvenzverfahren, da auch 

gescheiterte Kleinunternehmer dem Verbraucherbegriff der Insolvenzordnung unterfallen. 

Die Überschrift des neunten Teils wird deshalb entsprechend geändert. 

Zu Nummer 35 (Änderung vor § 305) 

Das Verbraucherinsolvenzverfahren war von Anfang an von dem Bemühen getragen, einer-

seits für die überschuldeten Personen zügig einen wirtschaftlichen Neuanfang zu ermögli-

chen, anderseits jedoch die Gerichte soweit als möglich zu entlasten. Diesem Ziel diente der 

im bisherigen Recht vorgesehene Schuldenbereinigungsplan, der seine Funktion jedoch nur 

unzureichend erfüllen konnte. Durch die in den §§ 305 ff. InsO-E vorgenommene Umge-

staltung des Einigungsversuchs wird wie bisher der das Restschuldbefreiungsverfahren 

durchziehende Grundsatz betont, nur der Schuldner habe einen wirtschaftlichen Neuanfang 

verdient, der durch tätige Mitwirkung das Verfahren nachdrücklich fördert. Wegen der Um-

gestaltung des Einigungsversuchs kann die bisherige Überschrift „Schuldenbereinigungs-

plan“ entfallen. 
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Zu Nummer 36 (Änderung von § 305) 

Zu Buchstabe a 

Nach der Neukonzeption des Insolvenzverfahrens über das Vermögen natürlicher Personen 

soll der außergerichtliche Einigungsversuch gestärkt werden. Außergerichtliche Einigungen 

sind nicht nur der bessere Weg einer Entschuldung, weil sie die Insolvenzgerichte entlasten 

und so zu erheblichen Einspareffekten bei den Justizhaushalten der Länder führen. Außer-

gerichtliche Einigungen ermöglichen auch eine einfachere, schnellere, kostensparende und 

dem Einzelfall angemessene Bewältigung des Entschuldungsverfahrens. So können bei-

spielsweise in einem außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan Mittel von dritter Seite 

(Zuschüsse aus kommunalen Stiftungen, Umschuldungsdarlehen von Resozialisierungs-

fonds für Straffällige, Unterstützung durch Angehörige, vorweggenommener Erbausgleich) 

einbezogen, mehrere überschuldete Personen (Ehegatten, Partner, Familienangehörige) in 

einen Schuldenbereinigungsplan eingebunden, die Plan-Laufzeit variiert und spezielle Ver-

wertungsvereinbarungen (z. B. bei schwer veräußerbaren Immobilien) getroffen werden.  

Der Zwang zu einem außergerichtlichen Einigungsversuch wird daher grundsätzlich beibe-

halten. Die Chancen für den außergerichtlichen Einigungsversuch sollen jedoch durch zwei 

wesentliche Neuregelungen erhöht werden. Zum einen wird dem Schuldner ermöglicht, die 

Zustimmung ablehnender Gläubiger zum vorgerichtlichen Schuldenbereinigungsplan erset-

zen zu lassen, zum anderen wird in den Fällen, in denen eine außergerichtliche Einigung 

offensichtlich aussichtslos ist, ein Einigungsversuch als Zulässigkeitsvoraussetzung für den 

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr zwingend verlangt. 

Damit entfällt die bisherige Trennung zwischen einem außergerichtlichen und einem gericht-

lichen Plan. Der Schuldner hat mit dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens keinen 

eigenständigen Schuldenbereinigungsplan für das gerichtliche Verfahren mehr vorzulegen. 

Vielmehr kann der außergerichtlich begonnene Einigungsversuch, dessen Grundlage der 

Schuldenbereinigungsplan bildet, auf Antrag des Schuldners in einem gerichtlichen Zustim-

mungsersetzungsverfahren fortgesetzt werden. Aus diesem Grund wird in § 305 Abs. 1 Nr. 1 

und Nr. 4 InsO-E der Begriff des Schuldenbereinigungsplans einheitlich verwendet. Vorzule-

gen ist mit dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nur noch dieser Schuldenbe-

reinigungsplan, der die Grundlage für das gerichtliche Zustimmungsersetzungsverfahren 

bildet. 

Die Entscheidung, ob ein Zustimmungsersetzungsantrag nach Absatz 1 Nr. 5 gestellt wird, 

liegt allein beim Schuldner. Das Gericht entscheidet über die Zulässigkeit und Begründetheit 

des Zustimmungsersetzungsantrags, ohne dass ihm wie bisher ein Ermessen hinsichtlich 
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der Durchführung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens zusteht. Aus die-

sem Grund entfällt die Pflicht des Schuldners zur Darlegung der wesentlichen Gründe für die 

Nichtannahme des Schuldenbereinigungsplans. Erklärt der Schuldner, dass er einen Antrag 

auf Zustimmungsersetzung nicht stellt, so prüft das Gericht lediglich, ob er mit dem Insol-

venzantrag eine Bescheinigung vorlegt, die den Vorgaben der amtlichen Formulare ent-

spricht. 

Die Grundkonzeption des Insolvenzverfahrens über das Vermögen natürlicher Personen wird 

von der Neuregelung nicht berührt. Wie im geltenden Recht hat der Schuldner die in § 305 

Abs. 1 InsO aufgeführten Unterlagen einzureichen und grundsätzlich dabei durch die Be-

scheinigung einer geeigneten Person oder Stelle nachzuweisen, dass er einen Einigungs-

versuch auf der Grundlage eines Plans mit den Gläubigern unternommen hat oder dass eine 

solche Einigung offensichtlich nicht erreicht werden konnte. Dieser Nachweis ist wie bisher 

Zulässigkeitsvoraussetzung für den Insolvenzantrag. Ein außergerichtlicher Einigungsver-

such ist somit nur dann zwingend durchzuführen, wenn dieser Einigungsversuch nicht von 

vornherein aussichtslos erscheint. In aussichtslosen Fällen Verhandlungen über eine außer-

gerichtliche Einigung zu verlangen, bindet nur die ohnehin begrenzten Ressourcen von 

Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen. Im Übrigen kann der durch solche Verfahren bei 

den Gläubigern entstehende Arbeitsaufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht, zu einer all-

gemeinen Verweigerungshaltung gegenüber allen Schuldenbereinigungsplänen führen. Der 

Einigungszwang soll daher in den Fällen wegfallen, in denen eine Übereinkunft mit den 

Gläubigern offensichtlich nicht zu erwarten oder wegen der Komplexität nicht durchführbar 

ist. Meist aussichtslos wird eine außergerichtliche Einigung in den Verfahren sein, in denen 

der Schuldner zur Zeit der Planerstellung ohne Vermögen und pfändbares Einkommen ist 

und auch keine konkreten Erwartungen bestehen, dass er in Zukunft wieder Einkommen in 

pfändbarer Höhe erzielen wird. Als offensichtlich aussichtslos sieht die Neuregelung daher 

eine Einigung an, wenn die Gläubiger nach freier Schätzung des Gerichts im Rahmen einer 

Schuldenbereinigung nicht mehr als 5% ihrer Forderungen erhalten hätten. Ein weiterer Fall 

der Aussichtslosigkeit einer außergerichtlichen Einigung liegt bei einer nicht mehr über-

schaubaren Gläubigerzahl vor. Daher wird bei mehr als zwanzig Gläubigern angenommen, 

dass wegen der Vielzahl der Gläubiger die Chancen für eine außergerichtliche Einigung in 

keinem Verhältnis zu dem dafür erforderlichen Aufwand stehen und daher in diesen Fällen 

kaum mit dem Zustandekommen einer außergerichtlichen Einigung zu rechnen ist.  

Die vom Schuldner vorgetragene und von der geeigneten Person oder Stelle bescheinigte 

Aussichtlosigkeit eines außergerichtlichen Einigungsversuchs kann vom Gericht überprüft 

werden. In den vom Gericht angenommenen Fällen der Aussichtslosigkeit bleibt es dem 

Schuldner unbenommen, einen außergerichtlichen Einigungsversuch zu unternehmen.  
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Da nicht mehr in allen Fällen ein außergerichtlicher Einigungsversuch zwingend vorge-

schrieben ist, entfällt auch die in § 305 Abs. 1 Nr. 4 enthaltene Verpflichtung, mit dem Antrag 

auf Eröffnung einen Schuldenbereinigungsplan vorzulegen. Dieser Plan ist künftig nur mit 

dem Antrag auf Zustimmungsersetzung gemäß § 305a vorzulegen. 

Zu Buchstabe b 

Vereinzelt wurde aus der Praxis berichtet, Insolvenzgerichte hätten zu einem auf dem amtli-

chen Vordruck gestellten Insolvenzantrag so umfangreiche Auflagenverfügungen erlassen, 

dass es dem Schuldner oder der ihn unterstützenden Stelle nahezu unmöglich gewesen sei, 

die geforderten Angaben dem Gericht zu unterbreiten. Zumindest für einen Teil der vom Ge-

richt geforderten Angaben hätte sich weder im Wortlaut der Insolvenzordnung noch in den 

amtlichen Formularen eine Grundlage gefunden. Erlässt ein Gericht eine völlig überzogene 

Auflagenverfügung – teilweise sollen bis zu zehn zusätzliche Angaben gefordert worden 

sein –, so wird nicht nur dem Schuldner die Erlangung der Restschuldbefreiung deutlich er-

schwert, vielmehr kann in Extremfällen ein solches Vorgehen auch als Rechtsschutzverwei-

gerung gewertet werden. Sieht sich der Schuldner nicht in der Lage, den Auflagen zu ent-

sprechen, so soll nach geltendem Recht die Rücknahmefiktion des § 305 Abs. 3 Satz 2 InsO 

einschlägig sein. Sollte sich das Gericht hiervon eine gewisse Entlastung versprechen, so 

tritt diese allenfalls vorübergehend ein, da der Schuldner nicht gehindert ist, erneut einen 

Insolvenzantrag zu stellen.  

Nach der Verbraucherinsolvenzvordruckverordnung vom 17. Februar 2002 (BGBl. I S. 703) 

sollen die amtlichen Formulare zu einer Verfahrenserleichterung sowohl für die Schuldner als 

auch für die Insolvenzgerichte führen und „die vom Schuldner geforderten Angaben auf das 

unumgängliche Maß“ reduzieren. Die Strukturierung der Formulare soll auch rechtlich unbe-

holfenen Schuldnern das Ausfüllen erleichtern und eine geführte Bearbeitung ermöglichen. 

Der Schuldner soll nur mit den Unterlagen konfrontiert werden, die in seinem Fall tatsächlich 

maßgebend sind (vgl. BR-Drs. 1105/01). Dieses Anliegen der Verordnung würde jedoch kon-

terkariert, wenn das Gericht ohne hinreichende Anhaltspunkte im Wortlaut der Insolvenzord-

nung zusätzliche Angaben vom Schuldner fordern könnte.  

Zur Vermeidung unnötiger Verzögerungen für den Schuldner sieht der Gesetzentwurf vor, 

dass bei einem Insolvenzantrag nach § 305 InsO vom Schuldner nur die Angaben gefordert 

werden können, die in den amtlichen Formularen ausdrücklich angesprochen sind. Kommt 

der Schuldner dieser Aufforderung nicht nach, dann hat das Gericht den Insolvenzantrag 

nach Ablauf der Frist als unzulässig zurückzuweisen. Diese Entscheidung ist mit der soforti-

gen Beschwerde anfechtbar.  
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Zu Buchstabe c  

Bislang kann sich der Schuldner im gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren von einer 

geeigneten Person oder einer als geeignet anerkannten Stelle im Sinne des § 305 Abs. 1 

Nr. 1 InsO vertreten lassen. Die Vertretungsbefugnis erfasst jedoch nicht die gerichtliche 

Vertretung des Schuldners im vereinfachten Insolvenzverfahren und in der Wohlverhaltens-

periode (BGH, Beschluss vom 29. April 2004 –IX ZB 30/04). Die Änderung in Absatz 4 soll 

einem praktischen Bedürfnis folgend den Wirkungskreis der geeigneten Personen oder der 

Angehörigen einer als geeignet anerkannten Stelle erweitern und ihnen die gerichtliche Ver-

tretung im gesamten Insolvenzverfahren erlauben. Mit dieser Erlaubnis ist aber keine Ver-

pflichtung der geeigneten Stellen oder Personen zur Vertretung im gerichtlichen Verfahren 

verbunden.  

Zu Buchstabe d 

Folgeänderung zur Umgestaltung des Einigungsversuchs. 

Zu Nummer 37 (Änderung von § 305a) 

Außerhalb des gerichtlichen Verfahrens kann der Schuldenbereinigungsplan nur angenom-

men werden, wenn ihm alle beteiligten Gläubiger ausdrücklich zustimmen. Äußert sich ein 

Gläubiger innerhalb einer vom Schuldner gesetzten Stellungnahmefrist nicht zu dem Plan 

oder widerspricht er der vorgeschlagenen Einigung, so kann der Schuldner unter den Vor-

aussetzungen des § 305a Abs. 2 InsO-E die Ersetzung der Zustimmung durch das Insol-

venzgericht beantragen. Im Fall des Widerspruchs einzelner Gläubiger steht es ihm zunächst 

frei, den Plan anzupassen und den Gläubigern zur Vermeidung eines gerichtlichen Verfah-

rens einen geänderten Schuldenbereinigungsplan vorzulegen. Eine Anpassung des Schul-

denbereinigungsplans nach Einreichung bei dem Insolvenzgericht nach § 305 Abs. 1 Nr. 4 

InsO-E und damit auch während des gerichtlichen Zustimmungsersetzungsverfahrens ist 

nicht mehr vorgesehen. Der bei dem Insolvenzgericht nach Maßgabe des § 305 Abs. 1 Nr. 4 

InsO-E eingereichte Schuldenbereinigungsplan stellt eine Sachentscheidungsvoraussetzung 

für die Zustimmungsersetzung dar; aus der vorgenannten Bestimmung ergibt sich auch, wel-

chen zwingenden und fakultativen Inhalt der Schuldenbereinigungsplan hat. 

Der Zustimmungsersetzungsantrag soll nur zulässig sein, wenn nicht bereits die Mehrheit 

der Gläubiger erklärt hat, dass sie den Plan ablehnt, weil in diesen Fällen absehbar ist, dass 

eine gerichtliche Zustimmungsersetzung nicht in Betracht kommt. Damit das Gericht diese 

Zulässigkeitsvoraussetzung prüfen kann, wird der Schuldner in Absatz 2 Satz 2 verpflichtet, 

alle zu dem Schuldenbereinigungsplan eingegangenen Stellungnahmen der Gläubiger einzu-

reichen.  
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Voraussetzung für die Durchführung des Zustimmungsersetzungsverfahrens ist es, dass den 

Gläubigern der Schuldenbereinigungsplan und die für ihre Entscheidung über die Annahme 

oder Ablehnung des Plans notwendigen Informationen zur Vermögenslage des Schuldners 

übersandt wurden. Aus diesem Grund hat der Schuldner, der einen Zustimmungserset-

zungsantrag stellen will, im Zuge des Einigungsversuchs allen Gläubigern jedenfalls den 

Schuldenbereinigungsplan und die Vermögensübersicht zu übersenden. Fordert ein Gläubi-

ger vorgerichtlich weitere Unterlagen vom Schuldner an, so wird es im Interesse des Schuld-

ners geboten sein, dem Gläubiger diese weiteren Unterlagen - etwa das vollständige Vermö-

gensverzeichnis - zur Verfügung zu stellen. Gegenüber dem Gericht hat der Schuldner zu 

versichern, dass er den Schuldenbereinigungsplan und die Vermögensübersicht in der Fas-

sung, in der er sie dem Gericht mit dem Insolvenzantrag vorgelegt hat, übersandt hat, wobei 

die Übereinstimmung der den Gläubigern übersandten Unterlagen mit der dem Gericht vor-

liegenden Fassung unbedingt zu beachten ist.  

Zu Nummer 38 (Änderung von § 306) 

Die Änderung in § 306 Abs. 1 InsO stellt klar, dass das Insolvenzantragsverfahren nur ruht, 

wenn ein Antrag auf Zustimmungsersetzung gestellt ist. Das Ruhen endet wie bisher mit der 

rechtskräftigen Entscheidung über den Zustimmungsersetzungsantrag.  

Abweichend von den ursprünglichen Überlegungen soll die in § 306 Abs. 2 Satz 2 InsO ent-

haltene Verpflichtung des Schuldners, Abschriften der maßgebenden Unterlagen bei Gericht 

einzureichen, bestehen bleiben. Obwohl diese Unterlagen den Gläubigern vom Schuldner 

übersandt wurden, ist es gerechtfertigt, zumindest in bestimmten Fällen die Gläubiger, deren 

Zustimmung ersetzt werden soll, noch einmal zu informieren, da im Rahmen der Zustim-

mungsersetzung schwerwiegend in ihre Rechte eingegriffen werden kann. Da das Gericht 

zur Einreichung der Unterlagen auffordert, kann es entscheiden, wann eine zusätzliche Un-

terrichtung der betroffenen Gläubiger entbehrlich ist.  

 Zu Nummer 39 (Änderung von §§ 307 und 308) 

Zu § 307 (Zustellung an die Gläubiger) 

Die Neufassung des § 307 InsO regelt die Beteiligung der Gläubiger am gerichtlichen Zu-

stimmungsersetzungsverfahren. Gläubiger, die dem Schuldenbereinigungsplan bereits vor-

gerichtlich zugestimmt haben, bleiben an ihre Zustimmung gebunden und sind am weiteren 

Verfahren bis zur Entscheidung über den Antrag auf Zustimmungsersetzung nicht unmittel-

bar beteiligt. Die vom Schuldner genannten Gläubiger, die sich zu dem Schuldenbereini-

gungsplan vorgerichtlich nicht geäußert oder ihn abgelehnt haben, werden aufgefordert, zu 

dem Plan Stellung zu nehmen. Diese Aufforderung ist ihnen mit dem Schuldenbereinigungs-
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plan und der Vermögensübersicht besonders zuzustellen. Wie nach derzeit geltendem Recht 

(§ 307 Abs. 2 InsO) sind sie ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ihr Schweigen auf die 

Aufforderung ungeachtet ihrer bisherigen Stellungnahme als Einverständnis mit dem Plan gilt 

(§ 308 Abs. 1 Satz 1 InsO-E).  

Da sich das Verfahren zum Zeitpunkt der gerichtlichen Aufforderung bereits im Stadium der 

Zustimmungsersetzung befindet, sieht die Neuregelung vor, dass die Gläubiger sich inner-

halb der durch die Aufforderung in Gang gesetzten Notfrist auch zu dem Zustimmungserset-

zungsantrag äußern und die Gründe glaubhaft machen können, die einer Zustimmungser-

setzung entgegenstehen. Die Frist zur Glaubhaftmachung bezieht sich dabei nicht nur auf 

die in § 309 Abs. 1 Satz 2 InsO genannten Gründe, sondern auch auf die Tatsachen, die 

nach § 309 Abs. 3 InsO eine Zustimmungsersetzung ausschließen. Die durch diese Straf-

fung des Zustimmungsersetzungsverfahrens bewirkte Verkürzung der Stellungnahme- und 

Glaubhaftmachungsfristen ist den Gläubigern zuzumuten, weil sie bereits zuvor Gelegenheit 

hatten, den ihnen übersandten Schuldenbereinigungsplan und die Vermögensübersicht zu 

prüfen und eine Stellungnahme hierzu abzugeben. Zusätzlich ist die Monatsfrist des § 307 

Abs. 1 InsO ausreichend, um erforderlichenfalls die bei Gericht zur Einsicht niedergelegten 

Verzeichnisse einzusehen und auszuwerten. Die Einsichtnahme steht in Anlehnung an die 

§§ 154, 188 Satz 2 InsO nur den Verfahrensbeteiligten zu; hierdurch wird die Verfolgung 

verfahrensfremder Zwecke (z.B. Neugier) unterbunden und ein Beitrag zur Entlastung der 

Geschäftsstellen der Insolvenzgerichte geleistet. 

Zu § 308 (Annahme des Schuldenbereinigungsplans) 

Die Neufassung des § 308 regelt in Absatz 1 die Voraussetzungen, unter denen das Gericht 

die Annahme des Schuldenbereinigungsplans feststellt. Dabei enthält Satz 1 die derzeit in 

§ 307 Abs. 2 InsO geregelte unwiderlegliche Vermutung, dass das Schweigen eines Gläubi-

gers im gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren ungeachtet seiner vorgerichtlichen 

Stellungnahme als Zustimmung zu dem Plan gilt. Satz 2 entspricht inhaltlich dem geltenden 

§ 308 Abs. 1 Satz 1 InsO, während Satz 3 lediglich klarstellt, dass der Zustimmungserset-

zungsantrag als unbegründet zurückzuweisen ist, wenn die Voraussetzungen für die Fest-

stellung der Annahme nicht vorliegen.  

Die in Absatz 2 neu geregelte sofortige Beschwerde gegen den Beschluss nach Absatz 1 

ersetzt die derzeitige Vorschrift über die Beschwerde gegen den Zustimmungsersetzungsbe-

schluss nach § 309 Abs. 2 Satz 3 InsO.  

Der Entwurf sieht vor, dass die Annahme des Schuldenbereinigungsplans nicht mehr zeitlich 

nach der Entscheidung über die Zustimmungsersetzung in einem gesonderten Beschluss 
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erfolgt. Vielmehr entscheidet das Gericht, nachdem es erforderlichenfalls im Wege der Be-

weisaufnahme geklärt hat, ob die Voraussetzungen für eine Zustimmungsersetzung nach 

§ 309 InsO vorliegen, über die Ersetzung der Zustimmung und stellt in diesem Fall zugleich 

die Annahme des Schuldenbereinigungsplans fest. Die Änderung im Verfahrensablauf be-

dingt es, dass die bisher in § 309 InsO geregelte Beschwerde nunmehr gegen den Be-

schluss nach § 308 Abs. 1 InsO-E eröffnet ist. Mit der sofortigen Beschwerde kann ein Gläu-

biger, dessen Zustimmung ersetzt worden ist, oder der Schuldner die Rechtmäßigkeit der 

Entscheidung über den Ersetzungsantrag überprüfen lassen.  

Absatz 3 regelt die Wirkungen des rechtskräftig angenommenen Schuldenbereinigungs-

plans. Gläubiger, deren Forderungen nicht in den Plan aufgenommen worden sind und de-

nen der Plan daher auch nicht zugestellt worden ist, werden von den Wirkungen des Plans 

nicht betroffen. Wenn ein Gläubiger allerdings einem unvollständigem Forderungsverzeichnis 

nicht innerhalb der gesetzten Frist widersprochen hat, obwohl ihm der Schuldenbereini-

gungsplan übersandt wurde und die Forderung vor dem Ablauf der Frist entstanden war, 

erlöschen die nicht berücksichtigten Forderungen oder Teilforderungen.  

Mit der rechtskräftigen Annahme des Schuldenbereinigungsplans gelten auch die Anträge 

auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens und auf Erteilung der Restschuldbefreiung als zu-

rückgenommen. 

Zu Nummer 40 (Änderung von § 309) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in § 309 Abs. 1 Satz 1 stellt klar, dass die Ersetzung der Zustimmung nicht 

mehr zeitlich vor dem Annahmebeschluss in einem eigenständigen Beschluss erfolgt, son-

dern zusammen mit dem Beschluss über die Feststellung der Annahme des Schuldenberei-

nigungsplans ausgesprochen wird. Diese Änderung soll eine weitere Straffung des gerichtli-

chen Verfahrens bewirken.  

Als Folge der Neukonzeption des Schuldenbereinigungsplanverfahrens hat der Schuldner 

den Antrag auf Zustimmungsersetzung bereits mit dem Insolvenzantrag zu stellen; die 

Durchführung des gerichtlichen Zustimmungsersetzungsverfahrens liegt allein in seinem 

Ermessen. Daraus folgt, dass die derzeit nach § 309 Abs. 1 InsO antragsberechtigten Gläu-

biger künftig keinen Antrag auf Zustimmungsersetzung mehr stellen können.  
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Zu Buchstabe b 

Die derzeit in § 309 Abs. 2 InsO vorgesehene Anhörung der Gläubiger, deren Zustimmung 

ersetzt werden soll, findet aufgrund des neu geregelten Verfahrensablaufs nunmehr bereits 

mit der Aufforderung nach § 307 InsO-E statt (vgl. Begr. zu §§ 307, 308). Die Beschwerde-

vorschrift findet sich nunmehr in § 308 Abs. 2 InsO-E.  

Zu Nummer 41 (Änderung vor § 311) 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 34.  

Zu Nummer 42 (Aufhebung von §§ 312 bis 314) 

Die §§ 312 bis 314 sollten im Falle eines Verbraucher- oder Kleininsolvenzverfahrens das 

Verfahren vereinfachen und die Gerichte entlasten. Aufgrund der praktischen Erfahrungen 

mit dem Verbraucherinsolvenzverfahren sind jedoch auch hier grundlegende Anpassungen 

erforderlich. Zum einen hat es sich herausgestellt, dass Verfahrensvereinfachungen, wie die 

Möglichkeit des schriftlichen Verfahrens, die Bestimmung nur eines Prüfungstermins und die 

Einführung einer Notfrist für die Forderungsanmeldungen, nicht nur in Verfahren sinnvoll 

sind, in denen der Schuldner eine natürliche Person ist. Nicht die Qualifikation als Verbrau-

cher oder juristische Person kann maßgebend sein, Verfahrensvereinfachungen zuzulassen. 

Entscheidendes Kriterium für Verfahrenserleichterungen ist vielmehr, dass die Vermögens-

verhältnisse überschaubar und die Zahl der Gläubiger oder die Höhe der Verbindlichkeiten 

gering sind. Aus diesem Grund ist die Möglichkeit, das Verfahren oder einzelne seiner Teile 

schriftlich durchzuführen, nunmehr in § 5 Abs. 2 InsO-E geregelt. Die Regelung, wonach in 

einfachen Verfahren der Berichtstermin wegfallen kann, ist in § 29 Abs. 2 InsO-E eingefügt 

worden. Anders als in § 312 InsO, in dem diese Verfahrensvereinfachungen für die in den 

Anwendungsbereich des § 304 InsO fallenden Verfahren zwingend vorgeschrieben waren, 

kann nunmehr das Gericht entscheiden, ob es im konkreten Fall, wenn die Voraussetzungen 

des § 5 Abs. 2 InsO vorliegen, von den Verfahrensvereinfachungen Gebrauch machen will. 

Damit wird der Forderung der Gerichte nach flexibleren Handlungsmöglichkeiten Rechnung 

getragen. 

Während die vorgenannten allgemeinen Verfahrensvereinfachungen künftig einem erweiter-

ten Anwendungsbereich unterliegen, haben andere Regelungen nicht die in sie gesetzten 

Erwartungen erfüllt. Die Bestellung eines Treuhänders im bisherigen vereinfachten Insol-

venzverfahren hatte den Zweck, im Vorgriff auf die Restschuldbefreiung zu gewährleisten, 

dass nur eine Person für die Verwalter- und Treuhänderaufgaben bestellt wird (vgl. Be-

schlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drs. 12/7302 S. 193). Der Treuhänder soll-

te nur einen beschränkten Teil der Aufgaben des Insolvenzverwalters wahrnehmen. Wichtige 
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Aufgaben, wie die Anfechtung von Rechtshandlungen nach den §§ 129 bis 147 InsO und die 

Verwertung von Gegenständen, an denen Pfandrechte oder andere Absonderungsrechte 

bestehen, waren den Gläubigern übertragen (vgl. § 313 Abs. 2, 3 InsO).  

Die Verlagerung des Anfechtungsrechts auf die Insolvenzgläubiger zeigte jedoch nicht das 

gewünschte Ergebnis, da ein Gläubiger kaum einen Anreiz hat, den mit einer Insolvenzan-

fechtung verbundenen Aufwand auf sich zu nehmen, und zwar auch dann nicht, wenn er von 

der Gläubigerversammlung damit beauftragt worden ist und mit der Erstattung seiner Kosten 

rechnen kann. Auch die mit dem Gesetz vom 27. Oktober 2001 geschaffene Möglichkeit, den 

Treuhänder mit der Anfechtung zu betrauen, konnte den Funktionsverlust der Anfechtung im 

Verbraucherinsolvenzverfahren nicht verhindern. Der Forderung der Praxis, dem Treuhänder 

ein originäres Anfechtungsrecht zu geben, soll daher mit der Streichung von § 313 Abs. 2 

InsO Rechnung getragen werden. Gleiches gilt für die Regelung, wonach die Verwertung 

von Gegenständen, an denen Absonderungsrechte bestehen, den absonderungsberechtig-

ten Gläubigern zustehen soll. Diese Aufgabenverlagerung auf die Gläubiger hat sich nicht 

bewährt.  

Auch § 314 InsO sollte der Verfahrensvereinfachung dienen. Diese Vorschrift hat sich nicht 

bewährt und war deshalb aufzuheben. Die praktischen Erfahrungen mit dieser Regelung 

zeigen, dass die vereinfachte Verteilung häufig zu einem erheblichen Aufwand führt. Häufi-

ges Beispiel ist der Verzicht auf die Verwertung eines Pkw, der lediglich einen Restwert von 

wenigen 100 Euro hat. Der Aufwand, einen entsprechenden Antrag zu stellen, die Gläubiger 

zu hören und eine Entscheidung des Gerichts abzuwarten, entspricht nicht dem Regelungs-

zweck. Viel einfacher ist es, eine Vereinbarung mit dem Schuldner zu treffen, dass ihm der 

Gegenstand gegen Zahlung des Restwertes überlassen wird. Diesen Betrag kann der 

Schuldner aus dem pfändungsfreien Einkommen ansparen bzw. von einer dritten Person zur 

Verfügung gestellt bekommen.  

Die Norm schafft auch erhebliche Risiken für den Schuldner, da bei einem Ausbleiben oder 

einer Verzögerung der Zahlung die Versagung der Restschuldbefreiung droht. Falls eine 

Zahlungsanordnung beantragt wird, deren Betrag vom Schuldner nicht aufzubringen wäre, 

würden trotz aller bisherigen Bemühungen des Schuldners seine Aussichten auf eine Rest-

schuldbefreiung ohne sein Verschulden scheitern.  

Wenn jedoch künftig der Treuhänder selbst anfechten und verwerten kann und keine verein-

fachte Verteilung durchzuführen hat, so gibt es von den rechtlichen Vorgaben keine Unter-

schiede mehr zu den Aufgaben des Insolvenzverwalters. Allerdings bleibt insofern noch ein 

gewichtiger Unterschied, als die Durchführung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens einen 

deutlich geringeren Aufwand verursacht. Die Unterlagen über die Vermögenssituation sind 
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bereits durch das außergerichtliche Verfahren gesichtet und geordnet, die Vermögensver-

hältnisse sind überschaubar und in der Regel sind die Zahl der Gläubiger und die Höhe der 

Verbindlichkeiten gering. Der geringere Aufwand allein rechtfertigt keine Differenzierung 

mehr zwischen Treuhänder und Insolvenzverwalter in der Insolvenzordnung. Dem ist allein 

bei der Vergütung Rechnung zu tragen. Künftig werden daher auch in Verbraucherinsol-

venzverfahren Insolvenzverwalter tätig. § 313 kann daher aufgehoben werden. 

Da die Erweiterung der Rückschlagsperre nach einer außergerichtlichen Einigung mit den 

Gläubigern über die Schuldenbereinigung (§ 312 Abs. 1 Satz 3 InsO) nunmehr in § 88 InsO-

E geregelt ist und die Vorschriften über den Insolvenzplan und die Eigenverwaltung im 

Verbraucherinsolvenzverfahren nicht mehr ausgeschlossen werden, konnten die §§ 312 bis 

314 InsO vollständig aufgehoben werden. 

Zu Artikel 2 (Gesetz über die Insolvenzstatistik) [Insolvenzstatistikgesetz (InsStatG)] 

Zu § 1 (Zweck des Gesetzes) 

§ 1 stellt in Übereinstimmung mit dem bisherigen § 39 Abs. 1 EGGVG klar, dass über Insol-

venzverfahren monatliche Erhebungen als Bundesstatistik durchgeführt werden. 

Zu § 2 (Erhebungsmerkmale)  

§ 2 regelt wie bisher § 39 Abs. 2 EGGVG die Merkmale zur Erhebung der Insolvenzstatistik. 

Gegenüber der vorgenannten Bestimmung wurde der Katalog der Merkmale geringfügig an-

gepasst. 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Im Mai 2002 ist die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren in Kraft getre-

ten, die mit Ausnahme von Dänemark für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt. 

Die Verordnung ist Ausdruck der zunehmenden Bedeutung von grenzüberschreitenden In-

solvenzverfahren. Dies lässt sich etwa an der Bestimmung des Mittelpunkts der hauptsächli-

chen Interessen des Schuldners festmachen, der nicht nur darüber entscheidet, ob ein 

Haupt- oder Sekundärinsolvenzverfahren über das Schuldnervermögen eröffnet werden 

kann, sondern auch Auswirkungen auf die Gläubigerbefriedigung zeigt. Daher soll auch die 

Art des internationalen Bezugs des Verfahrens statistisch nachgewiesen und der Rege-

lungsgehalt des bisherigen § 39 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a EGGVG in erweiterter Form über-

nommen werden. 
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Zu Buchstaben b bis f 

Die Regelungen entsprechen dem bisherigen § 39 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b bis f EGGVG. 

Zu Nummer 2 

§ 2 Nr. 2 entspricht weitgehend dem § 39 Abs. 2 Nr. 2 EGGVG, wurde jedoch auf „anderwei-

tige Verteilungen im Insolvenzverfahren“ erweitert. Die Ergänzung stellt sicher, dass die Tat-

bestände auch im Rahmen künftiger Verfahren, die sich aus Änderungen der Insolvenzord-

nung ergeben, statistisch erfasst werden können, ohne dass es einer weiteren Gesetzesän-

derung bedarf. In diesem Zusammenhang ist auf die beabsichtigte Einführung eines Ent-

schuldungsverfahrens für mittellose Schuldner (§§ 289a bis 289c InsO-E) hinzuweisen.  

Die Regelung des früheren § 39 Abs. 2 Nr. 2c EGGVG wurde hingegen nicht übernommen. 

Auf die zusätzliche Erhebung des Geschäftszweigs bei Personen, die eine geringfügig selb-

ständige Tätigkeit ausüben, kann verzichtet werden, da mit der Änderung der Insolvenzord-

nung zum 1. Dezember 2001 alle aktiven Unternehmen nunmehr dem Regelinsolvenzverfah-

ren unterfallen. Zuvor waren geringfügig wirtschaftlich selbständig Tätige grundsätzlich dem 

Verbraucher gleichgestellt. 

Zu Nummer 3 

Die nach dem bisherigen § 39 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 EGGVG von den Insolvenzgerichten zu er-

teilenden Angaben zum Ausgang und Ergebnis des Verfahrens werden nunmehr bei den 

Insolvenzverwaltern erhoben. In diesem Zusammenhang können die Merkmale der finanziel-

len Ergebnisse bei Beendigung, Einstellung oder Aufhebung des Verfahrens in § 2 Nr. 3 zu-

sammengefasst werden. 

Zu Buchstabe a  

Buchstabe a erfasst wie bisher § 39 Abs. 2 Nr. 3 EGGVG die Art der erfolgten oder zu erwar-

tenden Beendigung des Verfahrens. 

Zu Buchstabe b 

Ergänzt wird der Merkmalskatalog in Buchstabe b um die Höhe der befriedigten Absonde-

rungsrechte. Erfahrungen der Praxis zeigen, dass der weitaus größte Teil des schuldneri-

schen Vermögens mit Absonderungsrechten (z. B. Hypotheken) belastet ist und damit auch 

der größte Teil des Vermögens zur Befriedigung der gesicherten Verbindlichkeiten verwen-

det wird. Daher soll eine Ausweisung dieses wirtschaftlich bedeutsamen Vorgangs in den 

Ergebnissen der Insolvenzstatistik erfolgen. 
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Zu Buchstabe c 

Bei den Insolvenzforderungen und dem zur Verteilung verfügbaren Betrag soll der jeweilige 

Anteil von öffentlich-rechtlichen Insolvenzgläubigern gesondert erfasst werden. Zum einen 

erlaubt diese Angabe eine Aussage über das Verfahrensergebnis für öffentlich-rechtliche 

Gläubiger im Verhältnis zu den übrigen Gläubigern. Zum anderen kann festgestellt werden, 

wie hoch die Rückflüsse für das von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlte Insolvenzgeld 

sind.  

Zu Buchstabe d 

Mit der Aufnahme von Angaben zur Betriebsfortführung und zum Sanierungserfolg, die wich-

tige Ziele der neuen Insolvenzordnung darstellen, kann deren Effizienz besser untersucht 

werden. Zudem können damit auch die Ergebnisse der Arbeit der Insolvenzverwalter besser 

beurteilt werden. Gleiches gilt für die Durchführung der Eigenverwaltung. 

Zu Buchstabe e 

Erfasst werden sollen durch Buchstabe e außerdem die Auswirkungen der Vorfinanzierung 

von Arbeitsentgelt im Rahmen der Gewährung von Insolvenzgeld auf den Erhalt von Arbeits-

plätzen. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstaben a und b 

Die Buchstaben a und b entsprechen wörtlich dem § 39 Abs. 2 Nr. 6 EGGVG.  

Zu Buchstabe c 

Für die Erreichung des Ziels der Restschuldbefreiung unterliegt der Schuldner bestimmten 

Obliegenheiten. Wenn er diese nicht erfüllt, wird ihm die Restschuldbefreiung versagt. Die 

Gründe für die Versagung der Restschuldbefreiung ergeben sich aus den §§ 296 und 297 

InsO. Zur Messung der Effizienz der von sozialstaatlichen Überlegungen geprägten Rege-

lung ist der statistische Nachweis dieser Gründe erforderlich; er wird durch Nummer 4 Buch-

stabe c erfasst. 

Zu Buchstabe d 

Für den vollständigen statistischen Nachweis, inwieweit die Restschuldbefeiung tatsächlich 

erlangt wurde, ist die Kenntnis der erteilten, jedoch widerrufenen Rechtschuldbefreiungen 

erforderlich. 
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Zu § 3 (Hilfsmerkmale) 

Zu Nummer 1 und 2 

§ 3 Nr. 1 und 2 entsprechen bis auf eine Folgeänderung in Nummer 1 dem § 39 Abs. 3 Nr. 1 

und 2 EGGVG. 

Zu Nummer 3 

Die neu eingefügte Nummer 3 stellt bei Unternehmen die Umsatzsteuernummer in den Kata-

log der Hilfsmerkmale der Erhebungen ein; die Angabe dient der eindeutigen Zuordnung der 

Unternehmen zu den erhobenen Daten.  

Zu Nummer 4 

§ 3 Nr. 4 entspricht dem bisherigen § 39 Abs. 3 Nr. 3 EGGVG. 

Zu Nummer 5 

Mit der Einbeziehung der Insolvenzverwalter und Treuhänder in die Insolvenzstatistik sind 

die diese Personen betreffenden Hilfsmerkmale insbesondere für die Durchführung von 

Rückfragen durch die statistischen Ämter unentbehrlich. 

Zu Nummer 6  

Redaktionelle Anpassung der Bezeichnung der für die Durchführung von Rückfragen erfor-

derlichen Hilfsmerkmale nach dem bisherigen § 39 Abs. 3 Nr. 4 EGGVG an die nunmehr 

übliche Terminologie. 

Zu Nummer 7 

Die als Folgeänderung vereinfachte Regelung entspricht inhaltlich der Verfahrensweise nach 

dem bisherigen § 39 Abs. 3 Nr. 5 EGGVG. 

Zu § 4 (Auskunftspflicht und Erteilung der Auskunft) 

§ 4 regelt die Aufgabenteilung zwischen Gericht, Insolvenzverwalter und Treuhänder bei der 

Auskunftspflicht für die Insolvenzstatistik. 
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Zu Absatz 1 

Durch die Vorschrift wird die Auskunftspflicht der Insolvenzverwalter und Treuhänder für die 

Angaben zum Ergebnis der Insolvenzverfahren konkretisiert. Entsprechend entfällt die bisher 

in § 39 Abs. 4 EGGVG vorgesehene generelle Auskunftspflicht der Amtsgerichte. 

Zu Absatz 2 

Die Bestimmung enthält in Übereinstimmung mit dem bisherigen § 39 Abs. 4 Satz 3 EGGVG 

nähere Angaben über die für die Angaben heranzuziehenden Unterlagen sowie den Erhe-

bungszeitraum. 

Zu Absatz 3 

Entsprechend der geänderten Auskunftspflicht sind die unveränderten Fristen für die Aus-

kunftserteilung nach Absatz 2 den jeweiligen Auskunftspflichtigen gesondert zuzuordnen. 

Die Fristen für die Angaben zur Restschuldbefreiung und zu deren Widerruf werden entspre-

chend der nach der Insolvenzordnung vorgesehenen Verfahrensdauer geregelt.  

Zu Absatz 4 

Die Insolvenzverwalter und Treuhänder werden von den Insolvenzgerichten bestellt. Es ist 

daher sachgerecht und verwaltungsökonomisch, dass die Insolvenzgerichte gleichzeitig die 

Erhebungsunterlagen den Insolvenzverwaltern und Treuhändern übermitteln und deren 

Rücklauf über die Insolvenzgerichte erfolgt, um die Vollzähligkeit überprüfen zu können. Eine 

inhaltliche Prüfung der Angaben der Insolvenzverwalter und Treuhänder durch die Insol-

venzgerichte ist nicht vorgesehen. Sie obliegt wie auch die Durchsetzung der Auskunfts-

pflicht gegenüber den Insolvenzverwaltern und Treuhändern den statistischen Ämtern. 

Zu Absatz 5 

Die Datenübermittlung auf elektronischem Wege bedeutet für alle am Prozess der Statisti-

kerstellung Beteiligten eine erhebliche Verringerung des Arbeitsaufwandes sowie eine Ver-

besserung der Qualität der bereitgestellten Daten. Mit der Einbeziehung der Insolvenzver-

walter und Treuhänder als Datenlieferanten ist der Berichtsweg erweitert worden. Um dieses 

Verfahren kostengünstig umsetzen zu können, ist es zweckmäßig, die insbesondere bei In-

solvenzverwaltern und Treuhändern stattfindende elektronische Datenerfassung zu nutzen, 

um mit deren Hilfe die Anforderungen der statistischen Berichterstattung zu erfüllen. Auch für 

die entgegennehmenden statistischen Ämter der Länder bedeutet der Verzicht auf Formulare 
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den Wegfall der aufwändigen manuellen Datenerfassung, die Beseitigung einer möglichen 

Fehlerquelle und erhebliche Kosteneinsparungen für die Länder. 

Während der elektronische Datentransfer von den Gerichten an die statistischen Landesäm-

ter auf § 15 Abs. 3 Nr. 1 Bundesstatistikgesetz gestützt werden kann, bedarf es für die Aus-

gestaltung der elektronischen Datenübermittlung von den Insolvenzverwaltern bzw. Treu-

händern an die Gerichte einer gesetzlichen Grundlage, die mit Absatz 5 geschaffen wird. Die 

Ausführungsbestimmungen bleiben den Landesregierungen überlassen, um dem jeweiligen 

Stand der elektronischen Ausstattung der Gerichte in den einzelnen Ländern Rechnung zu 

tragen. Diese Bestimmungen sollten sich an den bundeseinheitlichen Vorgaben für den e-

lektronischen Datentransfer des Statistischen Bundesamtes orientieren. 

Zu § 5 (Veröffentlichung und Übermittlung) 

Zu Absatz 1 

Angaben zum Schuldner und zum Insolvenzverfahren sind von den Insolvenzgerichten nach 

§ 9 InsO unter Nennung von Namen, Anschriften und Geschäftszweig öffentlich bekannt zu 

machen. Zur vollständigen Darstellung des Insolvenzgeschehens insbesondere in kleinräu-

miger Gliederung sollen daher auch die statistischen Ergebnisse entsprechende Einzelanga-

ben enthalten dürfen. Nicht betroffen von der Veröffentlichungspflicht der Insolvenzgerichte 

sind die Angaben zur Summe der Forderungen und zur Zahl der betroffenen Arbeitnehmer. 

Einzelangaben zu diesen Merkmalen sollen daher auch von einer Veröffentlichung in den 

statistischen Ergebnissen ausgenommen werden. 

Zu Absatz 2 

Die Bestimmung entspricht dem bisherigen § 39 Abs. 5 EGGVG. 

Zu § 6 (Übergangsregelung) 

Das Gesetz soll zum 1. Januar 2008 in Kraft treten. Änderungen der Durchführung einer lau-

fenden Statistik sind sinnvoll nur zu Beginn eines Jahres vorzunehmen; gleichzeitig wird si-

chergestellt, dass das in den §§ 289a und 289b InsO-E geregelte Entschuldungsverfahren 

vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an statistisch erfasst werden kann. Vom 1. Januar 2008 

an sind Insolvenzverwalter oder Treuhänder für bestimmte Verfahrensabschnitte zur Aus-

kunftserteilung verpflichtet. Diese Auskunftspflicht soll sich wegen der in § 4 Abs. 3 genann-

ten Fristen erstmalig auf Insolvenzverfahren beziehen, die nach dem 31. Dezember 2005 

eröffnet und nach dem 31. Dezember 2007 beendet werden. Die vorgesehene Übergangs-
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regelung stellt sicher, dass für alle anderen Verfahren die Angaben wie bisher durch die In-

solvenzgerichte nach dem bislang geltenden § 39 EGGVG zu übermitteln sind. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz) 

Die Bestimmungen über die Durchführung und Erhebung der Insolvenzstatistik waren bis-

lang in § 39 EGGVG geregelt. Die Regelung in einer Vorschrift hatte zur Folge, dass die Be-

stimmung sehr unübersichtlich war. Die Ausweitung der Erhebungsmerkmale und die Einbe-

ziehung der Insolvenzverwalter in den Kreis der mitteilungspflichtigen Personen wird deshalb 

zum Anlass genommen, die Insolvenzstatistik in einem eigenen Gesetz zu regeln. Damit wird 

auch der Bedeutung dieser Statistik angemessen Rechnung getragen. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Rechtspflegergesetzes) 

Das Rechtspflegergesetz sieht vor, dass das Verfahren nach der Insolvenzordnung grund-

sätzlich dem Rechtspfleger übertragen ist, einzelne Geschäfte jedoch, die in § 18 Rechts-

pflegergesetz aufgeführt sind, dem Richter vorbehalten bleiben. So sind im geltenden Recht 

dem Richter die Entscheidungen vorbehalten, die zu treffen sind, wenn ein Gläubiger Versa-

gungsgründe geltend macht oder den Widerruf der rechtskräftig erteilten Restschuldbefrei-

ung beantragt. Die gleichen Grundsätze gelten im Entschuldungsverfahren: Der Rechtspfle-

ger ist künftig funktionell auch für die Entscheidungen nach § 289c Abs. 1 und für die Durch-

führung des besonderen Feststellungsverfahrens nach§ 292a InsO-E zuständig. Für das 

Verfahren bis zur Abweisung des Insolvenzantrags und damit insbesondere auch für die 

Verwerfung des Entschuldungsantrags als unzulässig für den Fall, dass dem Insolvenzge-

richt die erforderlichen Unterlagen nicht vorgelegt werden, bleibt hingegen der Richter funkti-

onell zuständig, ebenso für die Versagung und den Widerruf der Restschuldbefreiung nach 

den §§ 289c Abs. 2, 297a InsO-E. Die Entscheidungen über die Versagung der Restschuld-

befreiung sollen, auch soweit künftig eine amtswegige Versagung erfolgen kann, aufgrund 

ihrer Tragweite und der besonderen Bedeutung für den Schuldner und die Gesamtheit der 

Gläubiger insgesamt dem Richter vorbehalten bleiben. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung) 

Folgeänderung der Aufhebung der Verfahrenskostenstundung. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Beratungshilfegesetzes) 

Nach der Neufassung von § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist ein außergerichtlicher Einigungsver-

such nur noch dann vorgeschrieben, wenn dieser Versuch nicht von vorneherein aussichts-

los ist. Diesem neuen Konzept ist auch bei der Gewährung von Beratungshilfe Rechnung zu 
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tragen. Ist abzusehen, dass die Gläubiger nicht mehr als 5% ihrer Forderungen erhalten wer-

den, oder hat der Schuldner mehr als 20 Gläubiger, so genügt in aller Regel die Bescheini-

gung, dass eine Einigung offensichtlich aussichtslos war. Soll in einem solchen Fall unter 

Inanspruchnahme von Beratungshilfe dennoch ein Einigungsversuch unternommen werden, 

so müssen gewichtige Anhaltspunkte vorliegen, die die Vermutung der Aussichtslosigkeit 

entkräften. Dies wäre etwa der Fall, wenn ein Großgläubiger seine Zustimmung zu einem 

solchen Plan signalisiert hätte. In allen anderen Fällen erhält der Rechtsanwalt für seine Tä-

tigkeit eine Gebühr nach Nummer 2502 der Anlage 1 zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 

(RVG), die auch das Ausstellen der Bescheinigung über die offensichtliche Aussichtslosigkeit 

des Einigungsversuchs abdeckt. Häufig wird die Gewährung von Beratungshilfe für den Eini-

gungsversuch bereits daran scheitern, dass der Gläubiger die Mindestbefriedigungsquote 

von 5% aufzubringen hat und ihm deshalb auch die Mittel für die Kosten der Einigung zur 

Verfügung stehen. 

Um den Schuldner davor zu bewahren, dass ein Rechtsanwalt Tätigkeiten erbringt, die über 

die Beratung hinausgehen und für die Beratungshilfe anschließend nicht bewilligt wird, ord-

net § 2 Abs. 4 Satz 2 an, dass ein Antrag nicht erst im Anschluss an die Durchführung eines 

Einigungsversuchs gestellt werden darf. 

Zu Artikel 7 (Änderung der Zivilprozessordnung) 

Nach § 240 Satz 1 ZPO wird der Zivilprozess unterbrochen, wenn über das Vermögen einer 

Partei das Insolvenzverfahren eröffnet wird und die Insolvenzmasse i.S.d. §§ 35, 36 InsO 

betroffen ist. Zum einen trägt dies dem Übergang des Verwaltungs- und Verfügungsrechts 

(§ 80 Abs. 1 InsO) und damit Wechsel der Prozessführungsbefugnis auf den Insolvenzver-

walter Rechnung. Den Prozessbeteiligten soll Zeit gegeben werden, sich auf diese veränder-

te Situation einzustellen. Die Unterbrechung hat darüber hinaus den Zweck, das Insolvenz-

verfahren prozessual zu sichern. Es soll nicht durch laufende Prozesse behindert werden. 

Die Entschuldung mittelloser Personen im Fall einer Abweisung des Insolvenzverfahrens 

mangels Masse (§ 26 InsO) oder dessen Einstellung (§§ 207, 211 InsO) führt zwar nicht zu 

einem Übergang der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis auf den Insolvenzverwalter bzw. 

auf den vorläufigen Insolvenzverwalter nach § 22 Abs. 1 InsO. Gleichwohl ist in dem 

Feststellungs- und Verteilungsverfahren nach § 292a InsO-E eine Unterbrechung von Zivil-

prozessen geboten, denn auch in diesen Fällen ist ein geordnetes Verfahren der Gesamt-

vollstreckung vorhanden, das eine titelschaffende Wirkung hat und eine parallele Weiterfüh-

rung von Zivilprozessen nicht duldet.  

§ 240 Satz 2 ZPO wird deshalb durch eine Regelung ergänzt, die eine Unterbrechungswir-

kung auch für solche Zivilprozesse vorsieht, die Forderungen in mangels Masse abgewiese-
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nen und zur Restschuldbefreiung führenden Insolvenzverfahren zum Gegenstand haben. Als 

Anknüpfungskriterium für den Beginn der Unterbrechung ist die Veröffentlichung des Be-

schlusses über die Anordnung des Feststellungs- und Verteilungsverfahrens nach § 292a 

Abs. 2 InsO-E vorgesehen. Diese Entscheidung ergeht nur dann, wenn hinreichendes vertei-

lungsfähiges Vermögen vorhanden ist; sie ist deshalb der Verfahrenseröffnung vergleichbar, 

an die § 240 Satz 1 ZPO anknüpft. Von diesem Zeitpunkt an besteht hinreichend Anlass, die 

Geltendmachung der Forderungen der Gläubiger nur über das Feststellungs- und Vertei-

lungsverfahren zuzulassen. Dieser Anlass besteht solange fort, bis das Entschuldungsver-

fahren beendet ist. Die Unterbrechung endet deshalb mit der Entscheidung über die Ertei-

lung oder Versagung der Restschuldbefreiung (§§ 289, 290 InsO). 

Zu Artikel 8 (Änderung der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung) 

Zu Nummer 1 (Änderung von § 3) 

Für Kleinverfahren, wie sie in § 5 Abs. 2 InsO legal definiert sind, sieht der Entwurf eine Rei-

he von Erleichterungen für die Verfahrensabwicklung vor. Diesen geringeren Anforderungen 

für den Verwalter soll durch einen Abschlag bei der Vergütung Rechnung getragen werden 

können. 

Zu Nummer 2 (Änderung von § 9) 

Folgeänderung der Aufhebung der Verfahrenskostenstundung. 

Zu Nummer 3 (Änderung von § 11) 

Es kann zweifelhaft sein, ob § 65 InsO für die im geltenden § 11 Abs. 2 Satz 2 InsVV vorge-

sehene Abänderungsbefugnis des Insolvenzgerichts von Beschlüssen über die Vergütung 

des vorläufigen Insolvenzverwalters keine Ermächtigungsgrundlage darstellt. Zwar stellt § 65 

InsO nach überwiegender Ansicht auch für Bestimmungen für das Verfahren der Vergü-

tungsfestsetzung eine geeignete Ermächtigungsgrundlage dar; jedoch wird der Regelungs-

gehalt des geltenden § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie des § 11 Abs. 2 Satz 2 InsVV aus 

Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit in § 63 Abs. 2 InsO eingestellt. § 11 war 

entsprechend anzupassen. 

Zu Nummer 4 (Änderung von § 13) 

Das Zurückbleiben der Vergütung im vereinfachten Insolvenzverfahren im Vergleich zum 

Regelverfahren beruhte nicht nur auf dem geringeren Aufgabenspektrum, das der Insolvenz-

verwalter in den Kleinverfahren abzudecken hatte, sondern auch darauf, dass in diesen Ver-

fahren regelmäßig eine geeignete Person oder Stelle die Unterlagen vorbereitete. In diesem 
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Fall ist es gerechtfertigt, die Mindestregelvergütung von 1.000 Euro auf 800 Euro zu reduzie-

ren. 

Zu Nummer 5 (§ 14a) 

Der gerichtlich bestellte vorläufige Treuhänder erhält für die Tätigkeit nach § 289a Abs. 4 

InsO-E - also im Verbraucherinsolvenzverfahren - eine Vergütung von 250 Euro. Seine Tä-

tigkeit besteht dort insbesondere in der Prüfung der Verfahrenskostendeckung an Stelle ei-

nes Gutachters sowie in der Unterstützung des Schuldners vor der Abgabe der Versicherung 

an Eides statt auf der Grundlage der Formulare nach § 305 InsO.  

Gehört der Schuldner nicht zu dem in § 304 Abs. 1 InsO genannten Personenkreis, ist die 

Tätigkeit des vorläufigen Treuhänders in der Regel deutlich umfangreicher. Die von dem 

vorläufigen Treuhänder vorgefundenen Unterlagen werden wegen der unternehmerischen 

Tätigkeit des Schuldners einen größeren Umfang haben als bei einem Verbraucher. Zudem 

ist es bei dem vorgenannten Personenkreis nicht vorgeschrieben, die für das gerichtliche 

Verfahren erforderlichen Unterlagen mit Hilfe der Schuldnerberatung auszufüllen. Wegen 

des insoweit entstehenden Mehraufwands des vorläufigen Treuhänders ist es gerechtfertigt, 

seine Vergütung anders als bei der Bearbeitung von Verbraucherinsolvenzverfahren auf 450 

Euro festzusetzen. Diese Vergütung ist geringer als die Mindestvergütung des Insolvenzver-

walters im geltenden Recht, weil der vorläufige Treuhänder zahlreiche Pflichten, die der In-

solvenzverwalter im eröffneten Verfahren zu erfüllen hat, nicht wahrnehmen muss. So tritt er 

insbesondere nicht in steuerliche oder sonstige öffentlich-rechtliche Pflichten des Schuldners 

ein. Auch die Verwertung evtl. vorhandenen Restvermögens obliegt ihm nicht. Das gesamte 

Feststellungs- und Verteilungsverfahren wird, sofern es im Entschuldungsverfahren durchzu-

führen ist, nach Absatz 3 gesondert vergütet.  

Da in den Verfahren nach § 289a InsO-E mit einer Abweisung mangels Masse zu rechnen 

ist, kann eine Erhöhung der Vergütung des vorläufigen Treuhänders in Abweichung zu § 14 

Abs. 2 InsVV nicht an die Höhe der Vermögenswerte des Schuldners geknüpft werden; viel-

mehr sieht § 14a Abs. 1 Satz 2 InsVV-E in Anlehnung an § 2 Abs. 2 und § 13 Abs. 1 InsVV 

eine Erhöhung entsprechend der Anzahl der Gläubiger vor.  

Diese Vergütungsstruktur stellt sich im Normalfall wie folgt dar: Die durchschnittliche Anzahl 

der Gläubiger beträgt nach einer Untersuchung zum zeitlichen Aufwand von Insolvenzver-

walter und Treuhänder in masselosen Insolvenzverfahren im Verbraucherinsolvenzverfahren 

12, im Regelinsolvenzverfahren 29, so dass die Vergütung im ersten Jahr der Tätigkeit im 

Verbraucherinsolvenzverfahren auf 250 Euro + 100 Euro = 350 Euro, im Regelinsolvenzver-

fahren auf 450 Euro + 250 Euro = 700 Euro beträgt. Wird ein Feststellungsverfahren durch-
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geführt, erhöht sich die Vergütung des Treuhänders in beiden Verfahrensarten nochmals um 

mindestens 300 Euro.  

Die in § 14a Abs. 2 InsVV-E angeordnete entsprechende Geltung des § 14 InsVV betrifft das 

zweite Jahr der Tätigkeit des Treuhänders und die Folgejahre; die Vergütung des ersten Jah-

res ist insgesamt durch die Vergütung nach § 14a Abs. 1 InsVV-E abgedeckt. Insoweit be-

steht kein Unterschied zu dem nach einem eröffneten Insolvenzverfahren angeordneten 

Restschuldbefreiungsverfahren, so dass es gerechtfertigt ist, auf den Vergütungstatbestand 

des § 14 InsVV zurückzugreifen.  

Für den Fall, dass dem Schuldner während des Restschuldbefreiungsverfahrens in einem 

zunächst masselosen Verfahren Vermögenswerte zufließen, wird das Verteilungsverfahren 

nach § 292a InsO-E angeordnet. Handelt es sich um größere Beträge, würde die Anwen-

dung der Vergütungsstaffel des § 14 Abs. 2 InsVV den Aufwand des Treuhänders nicht hin-

reichend abbilden. Vielmehr handelt es sich um eine Aufgabe, die eher dem eröffneten In-

solvenzverfahren entspricht. Aus diesem Grunde kommt die Vergütungsstaffel des § 2 Abs. 

1 InsVV entsprechend zur Anwendung, wobei die Vergütung entsprechend der Belastung 

des Treuhänders allerdings auf 50 vom Hundert zu reduzieren ist. Weil hierdurch dem Auf-

wand des Treuhänders hinreichend Rechnung getragen wird, unterbleibt in Abweichung zu 

§ 14 Abs. 3 Satz 2 InsVV eine Erhöhung der Vergütung nach der Anzahl der Gläubiger. 

Zu Nummer 6 (Änderung von § 16) 

Folgeänderung zur Aufhebung der Verfahrenskostenstundung. 

Zu Artikel 9 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung) 

Die Vorschrift enthält eine Übergangsvorschrift, nach der wegen des Hinübergreifens des 

Entschuldungsverfahrens bei voraussichtlich masselosen Verfahren in die Zeit vor Abwei-

sung mangels Masse auf bereits beantragte Insolvenzverfahren weiter das geltende Recht 

Anwendung findet. 

Zu Artikel 10 (Änderung des Gerichtskostengesetzes) 

Zu Nummer 1 (Änderung der Inhaltsübersicht) 

Folgeänderungen zur Einführung des Entschuldungsverfahrens. 

Zu Nummer 2 (Änderung von § 17) 

Folgeänderung zur Änderung des § 306 Abs. 1 InsO. 
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Zu Nummer 3 (Änderung von § 23) 

Folgeänderungen zur Einführung des Entschuldungsverfahrens (Buchstabe a) und zur Ein-

fügung des § 297a InsO-E (Buchstabe b). 

Zu Nummer 4 (Änderung von § 58) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Einführung des Entschuldungsverfahrens. 

Zu Buchstabe b 

Wird im Rahmen des Entschuldungsverfahrens aufgrund der vom Treuhänder vereinnahm-

ten Beträge die Durchführung des besonderen Feststellungsverfahrens nach § 292a InsO-E 

angeordnet, so kann für die hierfür entstehenden Gerichtsgebühren nicht auf den Wert der 

Insolvenzmasse zur Zeit der Beendigung des Insolvenzverfahrens zurückgegriffen werden, 

weil ein Insolvenzverfahren nicht durchgeführt worden ist. Als Anknüpfungswert ist deshalb 

im neuen § 58 Abs. 1 Satz 3 auf das bis zur Beendigung des Entschuldungsverfahrens an 

den Treuhänder geflossene Vermögen abzustellen. Dabei sind alle Beträge, die der Treu-

händer während der Laufzeit der Abtretungserklärung vereinnahmt, zu berücksichtigen.  

Zu Nummer 5 (Änderung der Anlage 1) 

Zu Buchstaben a und b 

Folgeänderungen zur Einführung des Entschuldungsverfahrens. 

Zu Buchstabe c 

Der Schuldner soll in angemessenem Umfang zu den Kosten seiner Entschuldung beitragen. 

Deshalb hat er die Verfahrensgebühr für die Einleitung des Insolvenzverfahrens in jedem Fall 

zu entrichten. Dabei soll die Mindestgebühr, die ein mittelloser Schuldner zu entrichten hat, 

wertmäßig einer 1,0-Gebühr aus der niedrigsten Wertstufe der Gebührentabelle des § 34 

Abs. 1 Satz 1 GKG entsprechen.  

Zu Buchstabe d 

Für die Durchführung des besonderen Feststellungsverfahrens nach § 292a InsO-E wird ein 

eigener Gebührentatbestand geschaffen. Für die vom Gericht vorzunehmenden Handlungen 

ist dabei – auch unter Berücksichtigung der Gebührentatbestände im Abschnitt 2 (Nummern 

2320 bis 2322) – eine Gebühr von 1,0 angemessen, die nach dem Wert des dem Treuhän-



 

 

- 101 -

der bis zum Ende des Entschuldungsverfahrens zugeflossenen Vermögens zu berechnen ist 

(vgl. hierzu Begründung zu Nummer 4).  

Zu Buchstabe e 

Folgeänderung zur Einfügung des § 297a InsO-E.  

Zu Buchstabe f 

In den Fällen, in denen die Mindestvergütung des vorläufigen Treuhänders gemäß § 289a 

Abs. 6 InsO aus der Staatskasse erfolgt, soll auch künftig eine Erstattung dieser Auslagen 

durch den Schuldner erfolgen. Der Auslagentatbestand der Nummer 9018 ist deshalb ent-

sprechend anzupassen. Eine Einbeziehung des vorläufigen Insolvenzverwalters und des 

Insolvenzverwalters sowie des Treuhänders ist darin nicht mehr vorgesehen, weil deren Ver-

gütung nach Wegfall der Stundungsregelung nicht mehr aus der Staatskasse verauslagt 

wird.  

Zu Artikel 11 (Änderung der Justizbeitreibungsordnung) 

Folgeänderung der Aufhebung der Verfahrenskostenstundung. 

Zu Artikel 12 (Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (Änderung der Inhaltsübersicht) 

Folgeänderung zur Einführung des Entschuldungsverfahrens. 

Zu Nummer 2 (Änderung von § 12) 

Folgeänderungen zur Aufhebung der Verfahrenskostenstundung. 

Zu Nummer 3 (Änderung von § 16) 

Diese Vorschrift stellt klar, dass die Tätigkeit im eröffneten Insolvenzverfahren und in einem 

nach Einstellung des Insolvenzverfahrens folgenden Entschuldungsverfahren dieselbe Ange-

legenheit sind, die Gebühr 3317 somit auch in diesem Fall nur einmal entsteht. 

Zu Nummer 4 (Änderung von § 28) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Einführung des Entschuldungsverfahrens. 
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Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Änderung von § 58 GKG (vgl. Begründung zu Artikel 10 Nr. 4).  

Zu Buchstabe c 

Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts im Entschuldungsverfahren soll, soweit nicht dort aus-

nahmsweise dem Treuhänder höhere Vermögenswerte zufließen, ein Gegenstandswert von 

1 500 Euro bestimmt werden. Dies entspricht dem Höchstwert für eine Tätigkeit im Verfahren 

über den Antrag auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung in der Einzelzwangsvoll-

streckung (§ 25 Abs. 1 Nr. 4 RVG). 

Zu Nummer 5 (Änderung der Anlage 1) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Einführung des Entschuldungsverfahrens. 

Zu Buchstabe b 

Dem im Rahmen der Beratungshilfe tätigen Rechtsanwalt steht für seine Beratungstätigkeit, 

die die Prüfung der Erfolgsaussicht einer außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern 

über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO) zum 

Gegenstand hat, die Gebühr nach Nummer 2502 des Vergütungsverzeichnisses zum 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (VV RVG) zu. Durch die Anmerkung soll klargestellt wer-

den, dass die Gebühr auch die Tätigkeit des Rechtsanwalts bei der Erteilung einer Beschei-

nigung über die Aussichtslosigkeit einer Einigung (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 – 1. Halbsatz 

2. Alternative InsO-E) abgilt. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zur Einführung des Entschuldungsverfahrens. 

Zu Buchstabe d 

Folgeänderung zur Umgestaltung des Einigungsversuchs. 

Zu Buchstabe e 

Ein Rechtsanwalt, der den Schuldner oder einen Gläubiger im Entschuldungsverfahren ver-

tritt, soll für seine Tätigkeit eine Verfahrensgebühr nach Nummer 3317 VV RVG erhalten. 

Der Gegenstandswert soll dabei, soweit dem Treuhänder nicht höhere Vermögenswerte zu-
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fließen, nach § 28 Abs. 3 Satz 2 RVG in der Fassung dieses Entwurfs (vgl. hierzu Begrün-

dung zu Nummer 3 Buchstabe c) 1.500 Euro betragen.  

Zu Artikel 13 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 

Nach § 204 Abs. 1 Nr. 10 BGB tritt die Hemmung der Verjährung durch Anmeldung des An-

spruchs im Insolvenzverfahren ein. Die Bestimmung setzt jedoch ein eröffnetes Insolvenz-

verfahren und die Möglichkeit der Forderungsanmeldung für den Gläubiger voraus. Eine sol-

che Möglichkeit, durch die Anmeldung der Forderung zur Insolvenztabelle und die anschlie-

ßende Titulierung den Eintritt der Verjährung zu verhindern, besteht für den Gläubiger im 

Entschuldungsverfahren – anders als im geltenden Recht – gerade nicht. Da bei Einleitung 

der sechsjährigen Wohlverhaltensperiode aber für ihn nicht abzusehen ist, ob der Schuldner 

überhaupt die Restschuldbefreiung erlangen wird, oder ob innerhalb der Wohlverhaltenspe-

riode Vermögen (etwa aus einer Erbschaft) zur Verteilung gelangen wird, sähe er sich, um 

den Verjährungseintritt während der noch laufenden Wohlverhaltensperiode und damit u.U. 

auch seinen Ausschluss vom besonderen Verteilungsverfahren nach § 292a InsO zu ver-

meiden, wohl in vielen Fällen veranlasst, Klage zu erheben. Eine solche Klage wäre sowohl 

für den Gläubiger als auch für den Schuldner, dem unter Umständen für die Verteidigung 

Prozesskostenhilfe zu gewähren wäre, wirtschaftlich unsinnig, wenn der Schuldner später 

die Restschuldbefreiung erlangt und die titulierte Forderung hiervon erfasst ist. Auch die Ge-

richte würden durch solche Prozesse völlig unnötig belastet.  

Deshalb sieht die Verjährungsregelung in dem neuen § 205 Abs. 2 BGB vor, dass die Ver-

jährung während des gesamten Entschuldungsverfahrens gehemmt ist. Erfasst von der 

Hemmung sind dabei nur solche Forderungen, die im Zeitpunkt der Abweisung mangels 

Masse begründet waren und damit von der Restschuldbefreiung erfasst sind. Wird das Ent-

schuldungsverfahren ausnahmsweise im Anschluss an die Einstellung eines bereits eröffne-

ten Insolvenzverfahrens nach § 207 oder § 211 InsO durchgeführt, so werden nur Insolvenz-

forderungen erfasst. Die Hemmung der Verjährung beginnt mit der öffentlichen Bekanntma-

chung der Entscheidung über die Abweisung mangels Masse bzw. die Verfahrenseinstellung 

(§ 289c Abs. 1) und endet mit der Entscheidung über die Erteilung oder Versagung der Rest-

schuldbefreiung (§§ 289, 290 InsO). 

Die vorgesehene Neuregelung bewirkt zwar eine gegenüber dem geltenden Recht teilweise 

deutlich längere Hemmung der Verjährung. Nachteile für den Schuldner sind hiermit jedoch 

nicht verbunden, da er im Fall der Erteilung der Restschuldbefreiung ohnehin von den beste-

henden Verbindlichkeiten befreit wird, soweit nicht ein Fall des § 302 InsO vorliegt. Bei For-

derungen, die nach § 302 InsO von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind, wird häufig 

bereits ein Vollstreckungstitel vorliegen oder im Lauf der Wohlverhaltensperiode erwirkt wer-
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den, weil aus solchen Forderungen auch während dieser Zeit eine Vollstreckung möglich ist. 

Soweit ein Gläubiger, dessen Forderung nicht von der Restschuldbefreiung erfasst wird, 

während des Restschuldbefreiungsverfahrens auf die mögliche Titulierung verzichtet, kann 

er allerdings auch nach Abschluss des Restschuldbefreiungsverfahrens noch gegen den 

Schuldner vorgehen. Diese Folge der Verjährungshemmung ist allerdings sowohl vom 

Schuldner als auch von den übrigen nach § 302 InsO privilegierten Gläubigern hinzuneh-

men, zumal sie hierdurch nicht schlechter gestellt werden als bei der Forderungsanmeldung 

und -feststellung im geltenden Recht. Gleiches gilt für den Fall, dass dem Schuldner die 

Restschuldbefreiung versagt wird.  

Zu Artikel 14 (Änderung der Abgabenordnung) 

Redaktionelle Anpassung des § 251 Abs. 2 der Abgabenordnung an die Änderung des § 308 

InsO. 

Zu Artikel 15 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Das abweichende Inkrafttreten der Arti-

kel 2 und 3 ergibt sich aus der Begründung zu Artikel 2 zu § 6. 

 

 

 

 




